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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage 

 

– des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) sowie 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 

 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange (TÖB) während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes  

Nr. 110 „Krämerstraße/Dümperstraße“ und seiner Begründung in der Zeit vom 06.06.13 bis 08.07.13 werden ge-

mäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) abgewogen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 

 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 

 

1.  Berücksichtigte Stellungnahmen 

1.1 Stadt Neubrandenburg, untere Verkehrsbehörde 2.5 

1.2 Stadt Neubrandenburg, Straßenbaulastträger                                                          2.12 

1.3 Telekom  3.2 

1.4 Neubrandenburger Stadtwerke - neu.sw 4.4 

1.5 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 8.2 

1.6 Landesamt für innere Verwaltung M-V 11.2 

1.7 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V 15.2 
 

2.  Teilweise berücksichtigte Stellungnahmen 

2.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 1.2 

2.2 Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft - Neuwoba 19.4 

2.3 Kommunale Entwicklungsgesellschaft - KEG (Rahmenplaner Innenstadt) 19.5 
 

3.   Nicht berücksichtigte Stellungnahmen 

 keine 
 

4.   Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren  

4.1 Wasser- und Bodenverband Obere Havel/Obere Tollense 5.8 

4.2 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 13.1 

4.3 Industrie- und Handelskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 13.2 

4.4 Bund für Umwelt und Naturschutz - BUND 18.1 

4.5 Einzelhandelsverband Nord e. V. 18.4 
 

5.   Stellungnahmen ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren 

5.1 E.ON edis AG, Regionalbereich M-V 4.3 

5.2 Stadtwirtschaft Neubrandenburg GmbH 6.1 
 

6.   Ohne Antwort 

6.1 Wasser- und Bodenverband Untere Tollense/Mittlere Peene 5.9 

6.2 Neubrandenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH - Neuwoges 19.3 

 

II.  Stellungnahmen der Öffentlichkeit während der öffentlichen Auslegung 

 

1.  Berücksichtigte Stellungnahmen: 0 
 

2.   Teilweise berücksichtigte Stellungnahmen: 1 
 

3.   Nicht berücksichtigte Stellungnahmen: 2 
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III.  Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

 

1.  Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 

 

1.1 Gemeinde Groß Teetzleben 

1.2 Gemeinde Blankenhof 

1.3 Gemeinde Woggersin 

1.4 Gemeinde Wulkenzin 

1.5 Gemeinde Zirzow 

1.6 Stadt Burg Stargard 

1.7 Gemeinde Blumenholz 

1.8 Gemeinde Hohenzieritz 

 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 

 

-  in der Planzeichnung - Teil A: 

 

1. Die Grenze des Geltungsbereiches wird an der Südostecke des Planbereiches geringfügig verändert, um eine Über-

schneidung mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 57 „Marktquartier“ zu beseitigen. 

2. Für die Breiten der Krämer- und Dümperstraße werden Maßangaben (Abstand der Baugrenzen/Baulinien zur 

Grenze des Plangeltungsbereiches) ergänzt. 

3. An der Ecke Dümperstraße/Beguinenstraße sowie an den Einmündungen der Krämerstraße und der Dümper-

straße in die 2. Ringstraße werden die Abgrenzungen der Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung zur 

Tempo 30-Zone an die nunmehr vorliegende Straßenverkehrsplanung angepasst. In diesem Zusammenhang 

wird im Baufeld WA 1 an der Ecke Dümper-/Beguinenstraße die südliche Baulinie geringfügig nach Nord ver-

schoben, um die erforderliche Straßenbreite zu gewährleisten. 

4. Durch Eintragung zweier weiterer Nutzungsbegrenzungslinien entstehen die Baufelder WA 2.2.1 und WA 

2.4.1. Die auf diesen neu festgesetzte abweichende Bauweise a3 sichert durch die Beschränkung der Lage 

rückwärtiger Anbauten eine günstigere Belichtung der Hofbereiche der Baufelder WA 2.1 und WA 2.3. 

 

-  im Text – Teil B: 

 

1.1.4 

Die Festsetzung wird gestrichen. Sie ist entbehrlich, da die Regelung bereits § 20 Abs. 3 BauNVO trifft. 

Die folgenden Nummerierungen unter 1.1. verschieben sich daher um einen Unterpunkt zurück. 

1.1.4 neu  (vorher 1.1.5) 

Es wird ergänzt, dass das maximal zulässige Maß für die Höhe der Tiefgaragen lediglich für die nicht überbauba-

ren Grundstücksflächen gilt. Zum Höhenbezug erfolgt ein Verweis auf Festsetzung 1.1.7. 

1.1.6 neu  (vorher 1.1.7) 

Es wird bestimmt, dass ab der festgesetzten zulässigen Oberkante der Wand auch hofseitig eine Traufe oder ein 

Wandrücksprung in der gesamten Gebäudebreite von mindestens 1,00 m Tiefe auszubilden sind. 

1.1.7 neu  (vorher 1.1.8) 

Ein einheitlicher Bezugspunkt für alle einzuhaltenden Höhenmaße (OK Gehweg am straßenseitigen Gebäudeein-

gang) wird bestimmt. Auf diesen Bezug wird in den Festsetzungen 1.1.4, 1.1.8 und 1.2.2 hingewiesen. 

1.1.9 neu  (vorher 1.1.10) 

Es wird neu bestimmt, dass die festgesetzten Traufhöhen nur für zur Straße gerichtete Gebäudeseiten, nicht 

mehr für die Wandhöhen gelten. 

1.1.10 neu  (vorher 1.1.11) 

Die Festsetzung zur Höhenbeschränkung von Grenzbebauung wird allgemeiner gefasst, vorher regelte sie ledig-

lich die Höhe für Sichtschutzwände von hofseitigen Terrassen. 

1.2.1.5 

Die neu hinzugekommene Festsetzung bestimmt, dass in der abweichenden Bauweise a3 Gebäudeteile nur auf 

den seitlichen Grundstücksgrenzen, die den Eckgrundstücken abgewandt sind, errichtet werden dürfen. Zum 

besseren Verständnis wurden die Festsetzungen 1.2.1.1 bis 1.2.1.4 redaktionell überarbeitet. 



4 

1.3.2 

Die neu eingefügte Festsetzung bestimmt zum Straßenraum der Beguinenstraße hin ein abweichendes Maß der 

Abstandsflächen von Bebauung von 4 m.  

1.4.4 

Die neu eingefügte Festsetzung regelt, dass Carports auf der überbaubaren Fläche nur als hofseitige Anbauten 

an die Hauptgebäude zulässig sind. 

2.1.2 

Die Festsetzung wird ergänzt durch den Ausschluss von zur Straße gerichteten Dachterrassen  

2.1.9 

Die neu eingefügte Festsetzung regelt, dass Dächer von Carports als Gründächer auszubilden sind. 

2.2.2 und 2.2.3 

Es wird neu festgesetzt, dass je Gebäude und Straßenseite nur ein Tor in der Breite von höchstens 3,00 m zulässig 

ist. 

2.3.1 

Die Festsetzung wird um die Beschreibung der Einfriedung ergänzt. 

Insgesamt werden die Festsetzungen durch Angabe der jeweiligen gesetzlichen Grundlage ergänzt. 

 

-  in der Begründung: Die geänderten Textpassagen werden gekennzeichnet. 
 

In Plan und Begründung werden auf Grund der Änderung des Baugesetzbuches (BauGB) durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 11.06.13 und des Denkmalschutzgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (DschG M-V) durch Artikel 10 

des Gesetzes vom 12.07.10 die Angaben der Rechtsgrundlagen aktualisiert. Ebenso erfolgt eine Aktualisierung 

der Katasterdaten mit dem Stand Oktober 2013. 

 

Die gegenüber dem Planentwurf vorgenommenen Änderungen berühren nicht die Grundzüge des Plankonzeptes 

und bedingen keine erneute Auslegung. 

 

 
 

 



 
Anlage zur Drucksachen-Nr. V/1066 
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 .Krämerstraße 1 Dümperstraße

Stellungnahme TÖB 1.2 Lkr MSP Abwigungsvorschlag

Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt.
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Sa&ung über den Bebauungsplan Nr.110 „Krämerstraßel Dümpersfraße“ der
Stadt Neubrandenbura

hier: Stellungnahme des Landkrelses Mecklonburgische Seenplatte als Träger öffentlicher Belange
gemäß § iSa BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB

Die Stadtvertretung der Stadt Neubmndenburg hat die Aufstellung der Satzung über den
Bebauungsplan Nr. 110 .Krämerstraßel Dümperstraße beschlossen.
Der hierzu erarbeitete Entwurf wurde gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

Das Ranverfahren führt die Stadt Neubrandenburg im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGS
durch. Dazu bestehen von Seiten des Landekreises Mecklenburgische Seenplatte keine Bedenken.

Zu dem mir nunmehr vortlegenden Entwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 110
‚Krämerst.raß& Dümperstmße. bestehend aus Teil A — Ranzeichnung, Teil B — Text sowie der
Begründung nehme ich als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung:

1. AllgemeInes

1. Die Stadt Neubmndenburg beabsichtigt für den Bereich nordwestlich der innenstadt welcher
umgrenzt ist von der Krämerstraße‘. Dümperstmß& und der 2. Ringstraß&. nach bereits erfolgtem
Abbruch der Integrierten Gesamtschuie .MiU& die Entwicklung eines neuen Wohnbaustandodes mit
insgesamt ca. 120 Wohnungen.

Das ursprünglIche Sfraßenmster soll In diesem Zusammenhang auch wiederhergestellt werden. So
soll die Beguinenstraß& zukünftig wieder mit der 2. Ringstraß& verbunden werden.

N.20I2S0OIlS01B10chIussvorlagelItIabcIIen_Abwäqunq-03.02- 14 doc



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 .Krämerstraße 1 Dümperstraße‘

Stellungnahme TÖB 1.2 Lkr MSP AbwigunqsvorschIag

Mit diesem Ranungsziel folgt die Stadt Neubrandenburg den Festlegungen des städtebaulichen
Rahmenptans. Mit der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 110 _Krämerstraß& Domperstmße‘
sollen hierfür nunmehr pianungsrechtliche Vomussetzungen geschaffen werden.

Das Piangeblet hat eine Größe von Insgesamt ca. 1,45 ha.

2. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Mpassungsptllcht nach § 1 Abs. 4
BauGB).

Eine landesplanerische Stellungnahme vom 10. Mai2012 liegt mir vor. Danach entspricht der o. g.
Bebauungsplan den Erfordernissen der Raumordnung.

3. Gemäß § 6 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln
(Enhvicktungsgebot). Zu 1. Allgemeines

Zu 3. Dritter AbsatzDer Flächennutzungsplan der Stadt Neubrandenburg hat in der Fassung der 5. Änderung und
Neubekanntmachung mit Ablauf des 21. April2010 Rechtswirksamkeit erlangt. Der Hinweis wird berücksichtigt. Der Flächennutzungsplan wird unverzüglich, nachdem der Bebauung5plan
Darin wird für den Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes eine Fläche für den Gemeinbedarf mit Rechtskraft erlangt hat, berichtigt. Im Zuge der Bekanntmachung des Bebauungsplanes wird gleichzeitig aufder Zweckbesummung 6iidungseinrlchtungl Schule‘ dargestett.
insofern ist festzusteien, dass die Satzung überden Bebauungsplan Nr.110 der Stadt die Berichtigung des Flächennutzungsplanes hingewiesen.
Neubmndenburg derzeit nicht aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan entwickelt ist.

Das Pianverfahren wird nach § 13a BauGB durchgeführt.
Entsprechend den Aussagen in der vorliegenden Begri)ndung hinsichtiich der Regelung des § 13a
Abs. 2 Nr. 2 BauGB (Berichtigung des rechtswirksamen Rächennulzungsplanes ) weise ich
vorsorglich darauf hin, dass diese Berichtigung dann Jedoch unverzüglich vorgenommen werden
solite, da sie andernfalls ihren Zweck verfehlen würde.

Bei dieser Berichtigung des flächennulzungsplanes handett es sich lediglich uni einen redaktionellen
Vorgang. Es ist dennoch der Gemeinde zu empfehlen, in der ortsüblichen Bekanntmachung des
Bebauungsplanes auf die Berichtigung des Flächennutzungsplanos Nnzmveisen,

Zu II. Anregungen und Hinweise
Ii. Anregungen und Hinweise

1. Aus wassepochtlicher Sicht wird zu o. g. Bebauungsplan wie folgt Stellung genommen. Zu 11.1 zu Wasserrecht Zweiter Absatz
Zu 1. Die SKH lngenieurgesellschaft mbH hat im Auftrag der Stadt eine Konzeption zur Regenwasserableitung

AufGrund dergeplanten verdlchtenden Bebauung(festgelegten GRZ von 0,6 mitderoption der mit Datum vom 03.09.2013 für die geplante Bebauung innerhalb des Bebauungsplanes erstellt Es wurdenÜberschreitung bis zu einem Verslegeiungsgmd von 80%) kann das anfallende
Niedenchlagswasse,nicht in allen Teilbereichen über das vorhandene öffenuiche zwei Varianten der Regenentwässerung untersucht.
Regenwassemetz schadlos abgeführt werden. Eine Versickerung des anfallenden Die favorisierte und kostengünstigere Variante ist die Ableitung des Regenwassers über neu herzustellende
Niederschiagswassers auf den Grundstücken wird laut Abwägung zu o. g. Bebauungspian Im
Rahmen der Beteiligung nach §4Abs. 1 BauGB nicht in Betracht gezogen. Regenwasserkanäle mit Einbindung an das vorhandene Leitungsnetz der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

sowie die Herstellung eines neuen Auslaufes in das vorhandene Grabensystem der Wallanlage mit Überleitung
Deshalb kommt für die Parzellen, die direkt an die 2. Ringstraße grenzen, als einzige Lösung eine
Ableitung des dort anfallenden Ntedenchlagswaseers durch die Rlngmauer mit in den Vorfluter. Eine Versickerung ist nicht vorgesehen.
anschlleenderVersickerung In den dahintedlegenden Wallgnben in Fmge. Die Begründung Punkt 9.1 wird entsprechend geändert.
Die Versickewngstählgkelt muss im Vodeld nachgewiesen werden.

Dieserwesenuiche Sachverhalt ist mit In die Begründung einzuarbeiten. Zu 11.1 zu Wasserrecht Vierter Absatz
Der letzte Satz unter Punkt 9.1 der Begründung wird gestrichen.

Der letzte Satz unter Punkt 9.1 in der Begründung_Die Einleitung. ..zu klären.‘ Ist zu streIchen, weil
zum Zeitpunkt der Abtragsteilung (Entwässerungsantrag) die Entsorgung des Niederschlagswassers
schon gelöst sein muss.

H:2oi 2B001 t5OOmchiussvortaqrn\Tabdien_Abwaqune.O]-02 .1 4.doc 2



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 _Krärnerstraße 1 Dümperstraße‘

Stellungnahme TÖB 1.2 Lkr MSP

Weitere Details, die bauliche Planung in Übereinstimmung mit den erforderlichen Erschileßungen zur
Schmutz- und Regenwasserentsorgung zu bringen, sind mit der Neubrandenburgor Stadtwerke
GmbH zu klären.

2. SeItens des Gesundheitsamtes ergeht folgende Stellungnahme.

Die Versorgung mit Trinkwasser ist entsprechend den Anforderungen der Trinkwasservmordnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. November 2001, zuletzt geändert durch Adikel 1 der
Verordnung vom 05. Dezember 2012 (BGBI. l 5.2562) sIcherzustellen.

Vor Inbetriebnahme der Tdnkwasserversorgungsleitung und der Hausanschlüsse ist nach
Trinkwasservemrdnung nachzuweisen, dass das Wasser der geforderten Beschaffenheit gemäß § 4
Abs. 1 entspricht.

3. Von Selten des Kabster- und Vermessungsamtes wird darauf hingewiesen, dass sichergestellt
werden muss, dass die in der Anlage _Festpunktblld (AP-Netz)“, dargestellten Festpunkte des
geodätischen Festpunkffeldes weder entfernt noch beschädigt werden.
Die Festlegungen des § 26 Abs. 1-9 des Gesetzes über das amtliche Geeinformations- und
Vermessungswesen des Landes Mecklenburg-Vorpommem — Geoinformauons- und Vennessungs
gesetz (GeoVermG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 2010 (GVOBI. M-V
5.713) sind zu beachten.

Ich weise weiter darauf hin, dass nach § 26 Abs. 8 GeoVermG M-V Grenzmarken ebenfalls zu
schützen sind.
Kommt es Im Zuge der Baumaßnahmen zur Zerstörung oder Lageänderung von Grenzmarken. ist
dies unverzüglich anzuzeigen. Das dann erforderliche Einbringen neuer Grenzmarken darf nur von
Verrnessungsstelien durchgeführt werden. Die Mtmgstellung und Kostenübernahme obliegt dem
Verursacher. Zuwiderhandlungen und UnterlassLrg der Meldepflicht können als
Ordnungswidrigkeiten geahndet werden

4. Aus natursd‘utz-, immissionsschutz- und abfatlrochtilcher Sicht des Landkrelses
Mecklenburgische Seenplatte gibt es zur Satzung über den Bebauungsplan Nr. 110 der Stadt
Neubmndenburg keine weiteren Hinweise.

III. Sonstiges

In o. g. Bebauungsplan wird unter Punkt 1.3 gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB die Zulässigkeit
eines abweichenden Maßes der Tiefe der Abstands fläche festgesetzt.

Hierzu weise ich vorsorglich darauf hin, dass eine solche Festsetzung ausschließlich bei
Festsetzung einer offenen Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO zulässig ist nicht aber bei
Festsetzung einer abweichenden oder geschlossenen Bauweise.
(Kommentiewrn Ernst! Zinkahrv Bleienbern! Krautzbemer, BauGB, 9 Rn. 42d)

• Der Rechtsbezug der Festsetzung 1.5 ist zu berichtigen.

• Inder Festsetzung 2.3.1 wird ledigtich eine Mindesthöhe für Elnfdedungen zum öffentlichen
Stmßenrrnan bestimmt. Ich gehe aber davon aus, dass hier die MaxImalhöhe gemeint ist.

• Die Bestimmung des Tatbestandes einer Qrdnungswlddgk&f In Punkt 2.4 sollte noch einmal
geprüft werden, da hier lediglich auf die Dachgestaltung abgestellt wird.

Des Weiteren benennt der § 84 Abs. 3 LBauO M-V eine andere Geldbuße.

AbWgungsvorsehlag
Die Planung der Schmutz— und Regenwasserentsorgung erfolgt mit den zuständigen Rechtsträgern der
vorhandenen Leitungssysteme, an die das Gebiet angeschlossen wird.

Zu 2. Gesundheitsamt
Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser in der geforderten Beschaffenheit ist gesichert

Zu 3. Zu Kataster— und Vermessungsamt
Der Hinweis zum Festpunkt an der Ecke KrämerstraßelDümperstraße wird zur Kenntnis genommen, jedoch
nicht berücksichtigt. Laut Stellungnahme des Landesamtes für innere Verwaltung M—V, Amt für
Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen vom 10.06.2013 befinden sich innerhalb des Plangebietes
keine Festpunkte des amtlichen geodätischen Grundlagennetzes.
Nach telefonischer Abstimmung mit Herrn Leschke, Leiter des Kataster— und Vermessungsamtes, am
21.08.2013 ist der Aufnahmepunkt Von untergeordneter Bedeutung und damit nicht schützenswert und somit
auch nicht nachrichtlich zu übernehmen.

Zu 4. Zu Naturschutz, Immissionsschutz, Abfallrecht
Keine Hinweise

Zu III Sonstiges
Zu Sonstiges Erster Punkt:
Der § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB gibt den Gemeinden die Möglichkeit, in einem Bebauungsplan aus städtebaulichen
Gründen vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Abstandsflächentiefe festzusetzen. Die abweichende
Festsetzung von der Abstandsflächentiefe kann sich auf die seitliche, vordere oder hintere Abstandsfläche
beziehen. Bei einer geschlossenen Bauweise sind keine seitlichen Abstände verlangt Die Einhaltung des
vorderen straßenseitigen Abstandes, der laut [andesbauordnung M-V auch auf öffentlichen Verkehrsflächen
liegen kann, jedoch nur bis zu deren Mitte, kann aus städtebaulichen Gründen im Bereich der Beguinenstraße
und der 2. Ringstraße nicht eingehalten werden. Hier muss, um die städtebaulichen Ziele zu erreichen, ein
abweichendes Maß derTiefe der Abstandsfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB festgelegt werden.
Ziel der Planung ist die Wiederherstellung des historischen Stadtgrundrisses mit Anpassung an die
vorhandenen, das Plangebiet umgebenden Bauhöhen von 10,50 m bis 14,60 m und an die für die Innenstadt
typische geschlossene Bebauung.

Nt20 1 2800l50t6c,chIussvoriaqentTabeiicn..Abwqunq-O3-O7- 1 4.doc 3



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 Krämerstraße 1 Dümperstraßc

Stellungnahme TÖB 1.2 Lkr MSP Abwgungsvorschlag
Im Fall der schmalen Gassen der vorhandenen 2. Ringstraße (Breite 6,00 m) und der neuen Gasse der
Verlängerung der Beguinenstraße (Breite 6,50 m) sind die bauordnungsrechtlichen Abstandserfordernisse von

Defledtgrundlage des DSChGM‘Vistzuak(ualisieren. 0,4 x der Höhe der angrenzenden Gebäude nicht mit den städtebaulichen Zielen der Planung vereinbar.

Vorsorglich weise Ich auch aufdie bereits am ii. Juni2013 im Bundesgeset2biatt 1 verkündele
Gegenüber der 6,25 tu hohen Stadtmauer soll der Bebauungsplan in der 2: Ringstraße die planungsrechtliche

Änderung des BauGB hin. Voraussetzung fur die Errichtung von maximal 9,00 tu hohen traufstandigen Gebauden mit Firsthölien von
14,50 m schaffen. In der Beguinenstraße soll der Bebauungsplan im Süden eine bis 11,50 rn hohe Bebauung
mit Firsthöhen von bis zu 16,00 m ermöglichen.

Im Aufimg Bei den geplanten Straßenbreiten von 6,00 m und 8,50 m wäre die geplante Bebauung an den straßenseitigen
Baulinien bauordnungsrechtlich unzulässig, da sich die nach Landesbauordnung (0,4H der Gebäude) tiefen

( . Abstandsflächen in der 2.Ringstraße von 4,33 m und in der Beguinenstraße von 5.20 m für die südliche

ANk-Friese Bebauung jeweils über die Straßenmitte erstrecken bzw. sich die Abstandsflächen gegenüberliegender
Sachgebielsieitedn Bebauungen (Mauer—Gebäude) überschneiden.
Kreispianung Die Umsetzung der Planung wird durch die Festsetzung 1.3 nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 a BauGB mit einer vom

Bauordnungsrecht abweichenden geringeren Tiefe der Abstandsflächen von 3,00 m in den Bereichen entlang
der 2.Ringstraße und der nördlichen Dümperstraße ermöglicht Im Bereich der Beguinenstraße wird dieses
Maß auf 4,00 m festgesetzt. Dies wird im Plan ergänzt.
Damit liegen die Abstandsflächen bis zur Mitte derjeweiligen angrenzenden Straße.
Das Maß der Tiefe der Abstandsflächen gilt nur für die straßenseitigen Außenwände.
Die Reduzierung der Tiefe der Abstandsflächen von 0,4H auf 0,31 H in der Beguinenstraße und auf 0,33H in der
2. Ringstraße hat keine wesentliche Auswirkung auf die Wahrung der Privatsphäre der zukünftigen Nutzung,
da im Fall der 2. Ringstraße sich gegenüber der geplanten Wohnnutzung die Mauer befindet. Im Fall der
Beguinenstraße ist durch die südlichen hofseitig liegenden Flächen ausreichend Platz für eine Privatsphäre
vorhanden.
Die Belüftung der Gebäude ist durch die offene Bauweise im nördlichen Quartier und durch die von der
Bebauung frei gehaltene Hoffläche im südlichen Quartier gegeben.
Für die Ermittlung der Besonnung wurden hilfsweise die Folien der Besonnungszeitmesser von Januar bis
Dezember des Dipl.—lng. Manfred Schmidt, Hygieneinstitut Karl-Marx-Stadt von vor 1980 verwendet
Im Bereich der nördlichen Bebauung der Beguinenstraße scheint laut der Besonnungszeitmesser ab April die
Morgensonne von 8.00-9.00 Uhr bis zum Erdgeschoss der Gebäude. Ab Mai ist eine volle Besonnung der
Wohnungen gegeben. Die Begründung wird entsprechend ergänzt

Zu Sonstiges Zweiter Punkt:
Der Rechtsbezug Festsetzung 1.5 wird folgendermaßen korrigiert:
1.5 Maßnahmen zum Schutz vor Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschulzgesetzes § 9
Abs. 1 Nr.23 BauGB

N2OI 2800‘ is0tBchIussvorIaqrnTabcIirn..Abwung-03-02- 14 doc 4



Festpunktbild (AP-Netz)
Net,bis.deqbw, din 13.00.2013

Abwigungsvorschlag
Zu Sonstiges Punkt 3.
Die Festsetzung 2.3.1 — Ein friedungen von zum öffentlichen Stroßenmurn gerichteten nicht bebauten Flächen
sind nur entlang der Baugrenzen/Buulinien in einer Höhe von mindestens 1,60 in in Mauerwerk
(Sichtrnauerwerk/Putz) zulässig. bezieht sich auf ein Mindestmaß der Höhe von Einfriedungen entlang der
Bauflucht im Straßenbereich. Die Festsetzung betrifft insbesondere den nördlichen Teil des Plangebietes mit
der Festsetzung einer offenen Bauweise und Baugrenzen. Ziel der Planung ist es, trotz der offenen Bauweise,
in der Gebäude mit seitlichem Grenzabstand errichtet werden müssen, die Gestaltung des Straßenraumes aus
der Sicht des Fußgängers ortstypisch baulich geschlossen zu gestalten.

Zu Sonstiges Punkt 4
Ordnungswidrigkeit und Höhe der Geldbuße
Als Ordnungswidrigkeit werden nur die Verstöße geahndet, die für das Gesamtbild der Innenstadt gestalterisch
bestimmend sind. Im Fall der vorliegenden Planung sind dies die Gestaltung, Form und Farbe der Dächer sowie
die Größe von Dachaufbauten.
Die Festlegung zur Höhe der Geldbuße berücksichtigt die Größe der geplanten Einzelvorhaben in den
Grundstücksparzellen und entspricht der Höhe der festgelegten Geldbußen ähnlicher Planungen (8-Plan
Nr. 109 Kleine Fischerstraße).

Zu Sonstiges Punkt 5.
Die Rechtsgrundlage zum Denkmalschutz wird im Punkt Hinweis im Plan folgendermaßen ergänzt:
Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich im Altstudtbereich, der flächendeckend als
ßodendenkmal geschützt ist ( 2 Abs. 5 DSchG M-V 6V08l. M-V Nr. 7 vorn 74. Jan. 1998, zuletzt geändert uni
12Juli 2070, GVOBL M-VNr. 13 vorn 28.07.2010, £383).

Die Änderung des Baugesetzbuches vom 11. Juni 2013 und der Baunutzungsverordnung wird berücksichtigt
und die Rechtsgrundlagen in Plan und Begründung geändert

Stellungnahme lÖß 1.2 Lkr MSP

Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraße / Dümperstraße
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Stadt Neubrandenburg
Bcbauunqsplan Nr. 110 _Krimerstraße 1 Dümperstrafle‘

Sehr geehrte Frau Brentrührer,

die mit n. g. Schreiben übergebenen Unterlagen zur Auf3trllung eines ßebauunqnplanes wurden hin—
sichtlich der verkehrliehien Belange geprüft.
Im Ergebnis bitte cli Sie, die Verkelirsabteilung bei der Straßenplanung für die neue Lage der Dümper—
strafle und der Ceguinenstraße, vor Übernahme in den Bebauungsplan einzubeziehen.

Fur Räekfragen stehe ich ihnen gern zur VeTtügung.

Mit (rundlichen Grüßen

Lutz

Die Planungen zu den Straßen erfolgen innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen des Bebauungsplanes,
jedoch gesondert außerhalb des ß—Plan—Verfahrens.
Der Straßenbaulastträger wurde am Verfahren beteiligt. Auf Grund seiner Stellungnahme und der
in diesem Zusammenhang übergebenen Straßenpianung wurde der Bebauungsplan in den
Bereichen Ecke Krämerstraße/ 2. Ringstraße, Ecke Dümperstraße/Beguinenstraße und Ecke
Dümperstraße /2. Ringstraße an die Straßenplanung angepasst.

3.50
Lutz Burmeister

2.70
Sladtplanung
Frau Brentführer

Stellungnahme TÖB 2.5 Stadtverwaltung Neubrandenburg Abwägungsvorschlag

Abt. Stadtplanung
22.07.13
2419

Die Hinweise werden berücksichtigt

Bebauungsplan Nr. 110 ‘Krämerstrallrf Uüinperstraße“
Ihr Schreiben vom 22.07.13

N:2OI2BOOI5OlBachlussvndagenUahelIeaLAbwägung.a3-O2.14.dae 7



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 Kdimerstraße 1 Dümperstraße

Stellungnahme TÖB 2.12 Stadtverwaltung Neubrandenhurg Straßenhaulastträger Abwägungsvorschlag
Die Hinweise werden berücksichtigt.Abt indiplaituny _J2.20.10, als Straßenbaulastträger 31.01.2014

Karola Sehwahn - L .1,5. 2373
linqong am: D As 6140.110

3!. Jan. 2OI X
2.20.10

Viola Brentführer ‘Li:J 1

Einbeziehung in das Planverfahren zur Auftteiiung des Bebauungsplanes Nr. 110 ..Kr‘ämer—
straße/Dümpcntraße

Zur Stellungnahme lagen vor:
Bebauungsplan Nr. 110; Satzung; Stand September 2013
Entwurfspianung Sanierungsmaßnahme •Aitstadr Neubrandenbueg: Neugestaltung der Ver—
kehrsflärhrn Dünper-. Beguinen- und Krämerstraße; Stand Januar 2014

Sehr geehrte Frau Brentführer,

im Einvernehmen mit dem Städtischen Immobilienmanagement nehme ich wie Folgt Stei
lung: Die drei in der Stellungnahme benannten Bereiche des Bebauungsplanes werden entsprechend der

Stellungnahme und der beiliegenden Zeichnung an die Straßenplanung angepasst.
Zur Gewährleistung der Verkrhissieherlieit aller Verkehrsteilnehmer sowie zur Sicherung der
rahrbeziehungen auf den öffentlichen Straßen sind Andreungrn, die Straßenverkehesfläehen
betreffend erforderlich.

Bereich Beguinen- und Pümperstraße_(siehtNr._I)
Die Abgrenzung der Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung zur rempo-3o-Zone
ist unter Berücksichtigung der rahrheziehungen sowie der sicheren Führung der Fußgänger
entsprrchend dem Bordverlauf. wie in der Anlage dargestellt, zu übernehmen. Die Baulinie
und Baugrenze sind, wie in der Anlage enthalten, zu übernehmen.

Berekttvcriängerttßeguinenr und.2.flingstr.aßtlsichcJ1r21
Die öffentliche Straßenverkehrsnäche ist, wie in der Anlage enthalten, zu ührrnehmen.

Bereich Krämer:und 2 Ringstraßebiche_NnJJ
Die Verkehrsfläehe mit besnnderrr Zweekbestimmung ist in Richtung Ostrn hit zur Baut inie
zu verschieben.

Mit freundlichen Grüßen

Karola Schwahn

Anlage

Kopie
9.40.10. Frau Jeske

N:t20 1 2B00I5ütt ehlussvortagenttabelten.,.Ahwägung-03-02- 1 4.doc 8
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ..Krämerstraße 1 Dümperstraße“

Stellungnahme TÖB 3.2 Deutsche Telekom AG Abwqungsvorschlag
Die Hinweise werden berücksichtigt.

5asIsI I.a.sa..s 5• ••ss sISs• sass.

Oedtd‘e Trldns Tedp GITt,II

b‘h229. 14525 5ajwmel

Sladt Neubrandenburg
Postfach 110255

17042 Neubmndenburg

Plus Pønmeo Ihr Schreiben vom 06.06,2013
M,wsdlpvW 219056-2013. P11 23, PPB 7, Andreas Grähl

udstN +4930 835378323
Dein 25.06.2013
saust Bebauung,1an Nr. 110 .KrSmentraßs,VWi,perstraßo Neubrandenbxg

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im beftoffenen Plangebs sind Telekcqnmunlketlonslinlen (rK-linien) der Detdsdien
Telekom AG vaitanden.

ZurtelekmnmunikalbnetedlnlschenVersorgungdesplangebietesdurchdie Entsprechend de5 übergebenen Lageplanes befinden sich im Bereich der Dümperstrafle und 2. Ringstraße
DeutacheTelekomAGstdioVedegtalgne.wTe(ekommunlkationshnien Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG, die in den weiteren Phasen der
erfoqderlldi.

Bauausführung berücksichtigt bzw. umverlegt werden müssen.
For den redlizeiUgen Aosbau des Telekommurikabonsnetzas sovae die
Koordinierung mit dem Straßenbau und den Bat.naßnatuiien der anderen
Lehungairagerist es notwendig, dass Beginn undANaufder Ersdikeßungs. Im Punkt 9 der Begründung werden die nebenstehenden Hinweise erganzt.
maßnahmen in, Bebauungsplangeblet der Deutschen Telekom AG so froh wie
mögid,, mindestens 6 Monate vor Baubegmnn, sdvlffilch bei der Deutschen Teiekom
Technik GmbH, 11 NL NO. Rs P11 23, Team FS, Postfach 229, 14526 Stahnsdnd,
Malt Ti‘NL44O-Pfl-23 PM L@tdekcotde angezeigt weiden.

Bei der Baueusfohmng ist darauf zu achten, den Beschadigungen an
Teiekommunikafionelinlen vermieden werden und aus betdebhä,en Gronden (z. 5.
im Falle von Störungen) Jederzeit der wigetiindotte Zugang zu vorhandenen
Telakon,munikatlonsljnien niögich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die
bausuaführende Emm 2 Wochen vor Baubeginn Ober die Lage der zum Zeitpunkt
der Bauausführung vorhandenen Telekommunlkationsknien bei der der Deutschen
Telekom Technik GmbH, 11 NL Nordost, Ressort RT) 23, Postfach 229, 14526
Stahnsdod, Informiert. Die Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom AG wird zur gegebenen Zeit im Zuge der Baumaßnahmen
Die Kab&sdiulzanwelsung der DeutschenTeiekom AG Ist zu beachten, berücksichtigt.

NVDlaEeoIWalaachii.svwl.gei%Tswiie.fibwsgungosa.14a 10



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 «Krämerstraße 1 DümperstraßC

Stellungnahme 3.2 Deutsche Telekom AG

•5Rl•Nwe• II.... •ll • SIels... II. ••S•

ßn.ei 26.08.2013
tftptinw Stadt Neubrandenbwg

tau 2

Hinsichtlich geplanter Baumpfianzungen Ist das ‘Merkblatt Ober Baumstandode und Bei der weiteren Planung der Straßen werden die nebenstehenden Hinweise berücksichtigt.
umertrdische Ver- und Entsorgungsaniage,r der Fo.schungsgeseltschaft für Straßen- Eine Überbauung der Telekommunikationslinien ist nicht vorgesehen.und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe hier u. a. Abschnitt 3 zu beachten. Einer
Uberbauung unserer Tekkommunikaitonslinlen stimmen wir nicht zu, weil dadurch
der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung vertilndert wird und ein erhebliches
Sd,adensdsiko für die Telekommun&atJonslfr,Ie besteht.

Wir bitten Sie, diese flmiuntertage nur für interne Zwe&e zu benutzen und nicht an
Dhft€ weiterzugeben.

Mit freundlichen Großen

1k

kGrÖht

Ablegen
1 Kabelschu&anweieung
1 Merkblatt Ober BaLunstandorte und unterirdische Ver- und Erdsongtzigsanlagen
1 Üborsichtsplan

N:l2eI2MOl5en iii vei.gaiV.&UatAbwIgunI.1334z.144a5 11



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ..Krämerstraße / DümperstraßC

AbwigungsvorschlagStellungnahme TÖB 3.2 Deutsche Telekom AG

H.i2O12ßOOIlSOBachIussvodagenTabeIk,LAbwägung-O3-O2-1 44oc 12



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraßej Dümperstrafle“

Stellungnahme TÖB 4.3 E.ON edis AG Abwigungsvorschlag

Hinweise ohne Relevanz für das Planverfahren

e•on
C.0I ‚di, AG
k.gonal3.r.Ich

ßet,I.b M5/N5fC.,Stadt Neobrandenburg
Me.hknburgvor,orim,n,

MrIU-0deflsaIfAbteilung Stadtplanung

tT“gnn00r4 standon
Postfach II 0255 Al enrrep‘ow

Horonder Gans 117042 Neubmndenburg a Juni 2013
17017 AIt.qor.psaw

V/V wwe.eon.dlnenm

AItentptow, 17. Juni 2013LNr —
• anelh

Altentnptow
Hordndr Gana 1

Vorhaben: B-l‘lar, Nr.110 ‘Krmentn0e/Dümpenirafle 17017 Alsen,remow

Beslandnplan-Aoskunft.Nr.: Alt 0607fl013 Fros L.ubnn
10 39 tIll 91-3060

FO 396127 913030

Sehr geehrte Damen und tterren, Irinataubse,
•eon-.dscorn

wir beziehen uns auf Ihr Schreiben om 06.06.2013 und leiten Ihnen mit: Unser Z&eh.nnR M-MNN Grundsätzlich bestehen keine Bedenken gegen die Planung.
Als Anlage erhaben Sie die fleslsndspläne mit unsaen eingezeichneten Die Lage der Fernmeldeleitung innerhalb des Straßenraumes wird zur Kenntnis genommen und in weiteren
tungsantagen. Im öffentlichen Verkelinbereich befindet sich eine Femmeldelei- Planungsphasen zur Umgestaltung der Straßen berücksichtigt.
tung.

Aus Sicht Untat, Unternehmens gibt es gn,ndtztich keine Einwade gegen Ihren
vorhabenbezogenen Brlaruungsplan.

For Rltckfngen stehen Ihnen in un5errnt Regtonalbereich unsere Mitarbeiter gern
zur Verflicung. Ansprechpanner ist rür Femmeldeanlagen:

9.nI,rn.& dnAabkbm.t.s
0‘. tI,ons..

Flert Nörenberg Telefon 0)961 2291.2666
n.nn.ad

IIn.d D.atennen, (Ve.lfl,nd.
941011.6

Mit freundtichen Grüßen 00 Md frh•3

3.30 FAAflno.a4011n0.

E ON ed ja AG Amonnns Fnebnon lOdO
MCI 741.
in,. .4I,ws,3Gn4

U.tItOI.IumfoA,

44 ‚.0 94,1.0964.6*0

trina buhner Kay.Patrick Beyer Ku,,,‘ 147
tU Ifl 69494
Ifl 0(12 9004 941•1‘14 7111 ii

Anlage SIC enSADornar

0..l.cse 6406*0

991970n*33.;lpnn
11000200101394
•62 IN ICI 94
lAN 003 „07 0061 0214 531100

mc tiamt 1104*
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 j<rämerstraße 1 DümperstraßC
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Die Hinweise werden berücksichtigt.

Sehr geehrte Frau Kunkel,

die uns mit Schreiben vom 06.06.2013 übergebenen Unterlagen wurden durch dit Fachbereiche unse—
‚es Unternehmens geprüft Wir erteilen diese Stellungnahme im Namen von neusw und der neu—
medianet GmbH.

Grundsätzlich bntrhen unsererseits keine Einwände bezüglich des o. 9, 0—Planes, Jedoch bitten wir
um die Beachtung nachfolgender Hinweise und Voraussetzungen.

Die Stellungnahme zum Auftzag 1499112 vom 26. November 2012, die in Bezug auf den Bebauungs
plan Nr. 10 .Krämerstraßelüümpenlnße‘ erteilt wurde, behält ihre Gültigkeit und wird durch nach
folgende Punkte ergänrt sowie richtig gestellt

Zur Absicherung der geplanten städtebaulichen Entwicklung sind vorhandene Kanal- Rohrleilungs—
und Kabelanlagrn im Zuge von Straßenbaumaßnahmen zu erneuern bzw. umzuverleqen. Weiterhin
sind Nelzerweiterungen erforderlich, Für die geplanten Maßnahmen wurde durch neu.swlneu
medianet ein Konzept erarbeitet Auf der Grundlage des v. g. Konzeptes wurde am 15.02.2013 der
Entwurf eines Erschließungsvertrages an die KEG übergeben. Sofern die erforderlichen Erschließungs—
leistungen zwischen nru.swlneu-nedianet und der KEG vertraglich geregelt sind, können die na
nungsleistungen durch nnisw/nru-medbnrt beauftragt werden. Eine wesenlliche Voraussetzung (Dr
die Planung unserer Leistungen ist die Koordinierung des unterirdischen Bauraumes mit Zuweisung
der Medientrassen auf der Grundlage verbindlicher Straßenbau- und Freiflächenplanungen.

Wasserversorgung

Die Hinweise aus der Stellungnahme vom 28.11.1012 wurden unter Pkt 9 der Begründung aufge
nommen. Folgende Korrektur ist erforderlich: Seite 20, Pkt 9.1,4. Absatz 96 m‘IH ist zu kotrigieren in
96 m‘Ih.

Zu Wasserversorgung:
Die Korrektur der Begründung Wird vorgenommen

Stellungnahme TÖB 4.4 neu.sw

neu.sw Das und mehr)

Abt Stodlplonurrq

Abl Az

Abwgungsvorschlag

...

Stadt Neubrandenburg
Stadtplanung
Frau Regine Kunkel
Postfach 11 02 55
11042 Neubnndenburg

— —
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Stellungnahme zur geplanten Baumaßnahme:
6—Plan Nr. 110 KrämerstraßejDümpentraße‘ Neubrandenburq
Unser Auftrag Nr.: 0731113
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 _Krimerstraße / Dümperstrafle‘

Stellungnahme TÖB 4.4 neu.sw AhwigungsvorschIag

Abwasserentsorgung
Zu Abwasserversorgung:

Bezüglich der Stellungnahme zum Auftrag 1499/12 vom 26. November 2012, haben wir folgende
Anderung, Ergänzung und Streichung;

Änderung Absatz 3 Die SKH lngenieurgesellschaft mbH hat im Auftrag der Stadt eine Konzeption zur Regenwasserableitung mit
- . . . Datum vom 03.09.2013 für die geplante Bebauung innerhalb des Bebauungsplanes erstellt Es wurden zwei

Fur die geplante Wohnbebauung (WA 2), unmittelbar an der 2. RIngstraße, ist ein neuer Schmutz-
und Regenwasserkanal DN 200/300 zu verlegen. Das anfallende Regenwasser der versiegelten flächen Varianten der Regenentwasserung untersucht.

dieser Wohnbebauung ist über das neu zu verlegende System, mit Querung der Wallmauer, in den Die favorisierte und kostengünstigere Variante ist die Ableitung des Regenwassers über neu herzustellende
vorhandenen Graben (hinter der Wallmauer) abzuleiten und soll dort versickern. Die Versickerung ist Regenwasserkanäle mit Einbindung an das vorhandene Leitungsnetz der Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
im Zuge der Planungen über ein Baugrundgutachten nachzuweisen, sowie die Herstellung eines neuen Auslaufes in das vorhandene Grabensystem der Wallanlage mit Überleitung

in den Vorfluter. Eine Versickerung des Regenwassers ist nicht vorgesehen.
Streichung des Absatzes 6 (folgender Wortlaut) .

Die Begrundung Punkt 9.1 wird entsprechend geandert.
‚Wir bitten Sie zu beachten, dass im Zuge der weiteren Bearbeitung vom Planungsbüro die Nutzungs—
rahigkeit des vorhandenen Entwässerungsbestandes zu prüfen

Inder Abwägung zum B-Plan sind unsere Ausführungen zu berücksichtigen.

neu-medianet GmbH Zu neu— medianet GmbH:
Im Rahmen der weiteren Planung zur Erschließung des Gebietes wird innerhalb der Straflenräume die

Gemäß 1KG muss die Trasse Im öffentlichen Bereich zum Ausbau und der Versorgung der neuen Be— Verlegung neuer Leitungen berücksichtigt.
bauung freigehalten werden. Es muss zwingend eine Abstimmung mit der Straflenpianung vorgese
hen werden.

Bezüglich der Stellungnahme zum Auftrag 1499112 vom 26. November 2012 haben wir folgende
Richtigstellungen und Ergänzungen:

Inder Begründung zum B.Pian Nr.10 muss auf derseite 21 unter Punkt 9.2 die KM in neu-medianet Die Überschrift im Punkt 9.2 wird geändert.
GmbH umbenannt werden.

Weiterhin ist die Aussage. dass die neu-medianet GmbH durch den Ausbau ihrer Netze die Versorgung .

mit Kabelfernsehanlaqen übernimmt, durch folgende Formulierung zu ersetzen: Die neu-medianet Die Begrundung wird entsprechend geandert.
GmbH bietet durch den Ausbau Ihrer Breitbandnetze die Versorgung mit Telekommunikations—
dienstleistungen, wie Fernsehen, Internet und Telefonie, an.

Allgemeine Hinweise

Vor Beginn von rielbauarbeiien sind stets die Einholung einer Schachterlaubnis und die Vereinbarung Zu Allgemeine Hinweise: ‚

einer Vor—Ort-Einweisung bei unserem Fachbereich Technische Dokumentation erforderlich. Die allgemeinen Hinweise werden bei der Vorbereitung und Durchfuhrung von Baumaßnahmen
berücksichtigt.

Vorhandene Leitungen und Kabel sind zu sichern und zu schützen. Grundsätzlich sind Leitungen und
Kabel, die durch eine geplante Bohrung/Pressung gekreuzt werden oder in unmittelbarer Nähe paral
lel verlaufen, freizulegen, um einer Beschädigung oder Zerstörung des Bestandes vorzubeugen.
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 Krämerstraße 1 Dümperstraße

Stellungnahme TÖB 4.4 fleu.5W Abwägungsvorschlag

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte unter o. g. Rufnummer an uns.

Freundliche Große

Ihre Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

40
Henrik Arent Jens banek

N j201 2B00 1 tsO\BrsrhIuswnrIagcnTabcIIcn_Abwigung.o3-oz—I 4doc 1 7



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 Krämerstraße 1 DümperstraßC

Stellungnahme TÖB 4.4.1 neu.sw, Anlage frühzeitige Stellungnahme Abwägungsvorsehlag

fleU5W Das und mehr!

Mflmt tbi

—in,—

t‘n.. Hfl,

‘in«

Ja, t,.n —

Stadt Neubrandenburg wnaasme
Abteilung Stadtplanung
Frau Viola BrentWhrer -

‚«.

Postfach 110261 (41‘
17042 Neubmndenburg

Lw.ii stia.Oss‘,

ha-hai

tti i&
— — — e..

satt aa-an N,d;re Na..ak 2 itosri*t, I2
end.ictt uin«iwjm

Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 110 .Krämentrafle/Dümpcntraßc
(Vorentwurf 00/2012)
unser Auftrag Nr. 1499/12

Sehr geehrte Frau Brentfüheer,

die uns übergebenen Unterlagen wurden durch die Fachbereiche unseres Unternehmens geprüft Wir
erteilen diese Stellungnahme im Namen von neusw und der neu-mrdianet GmbH.

Grundsätzlich bestehen unsererseits keine Einwände oder eigene Planungen bezüglich der o. g. Maß—
nahmr.jedoch bitten wir um die Beachtung nachfolgender Hinweise.

Stromvenorgung/St,aßenbeleu&tung

Punkt 92 der Begründung ist lolgendermaten zu ändern.

Die Vtisorgung mit Elektroenergie erfolgt ausgehend von der voehandenen Tnnsfrrmstorenstation Die Ausführungen zur StromVerSorgung, Gasversorgung, Fernwärmeverteilung, Trink— und
Xrämerstraße über Kabel der Neubmndenburgrr Stadtwerke GmbH. In den Bereichen Nordseite Krä- LöSchwaSserversorgung werden in die Begründung Punkt 9 aufgenommen.meralxaße. Weatzeile Dumpeistraße und In der 2. Ringttnße sind NS-Vertellungskabel neu zu verle
gen.

Gawenorgung

Der Leitungubestand ON 150 Stahl Inder Dümpentraße wurde im zusammenhang mit dtr Umsetzung
des Konzeptes .Gasrackbau Innenstadt Neubmndenburg vom bestehenden teitungunetz getrennt
und stillgelegt

Im Bereich Begulnenstraße ist zur Baufeldfreimachung eine Gasleitung umzuverlegen. In Bezug auf
das Gasrückbaukonzept ist für das geplante Wohngebiet keine Gasversorgung vorgesehen.

Fcrnwärnneverteilunq

Die 2. RIngstraße. die nord-/westliche Dümpentrate sowie die nord-/westliche Krämeestmße sind
fernwärmeseitig nicht ersehtossen. Eine Eruehlieflung des gesamten Baufelda mit ftrnwärme kann ab

N.j1OI2BOflEOadIlIdIgcnTallaIJwlgung.a42.l44oc 18



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr 110 _Krämerstraße 1 Dümperstraße“

Stellungnahme TÖB 4.4.2 neu.sw, Anlage frühzeitige Stellungnahme

Set. 2 njtn&hrdbc. noisw

mm atjlovo.bnaOIl
1‘ tods tktb,andreb.g5

teuerr SlnJIvngnaIv“t 5,. 5455/52

Ecke Krämerstraße/Dümpentrate (Richtung HKB) erfolgen. Das vorhandene Leitungssystem ist im
öffentlichen Bereich verlegt

Trink— und Löschwasservmorgung

Abwigu ngsvorseh lag

Die Dümperslraße ist ausgehend von der Kreuzung DtmperstraßefKrämerstraße bis zur Kreuzung
Dümperstmßelßeguinenstmoe trinksvasserseitig mit einer Versorgungsleitung DN 150 EI erschlossen.
Bei einem grundhaften Straßenausbau ist diese Leitung aufgrund der daraus resultierenden Gerahr—
dung als PE—Rohrlelwng neu zu verlegen.

Die Krfimerstraße ist ausgehend von der Kreuzung KrämentraßefDümperstraoe bis ca. 50 n vor der
2. Ringstraße endend trinkwasseneitig mit einer Versorgungsteitung DN 1000 erschlossen. Bei einem
grundhaften Straßenausbau ist diese Leitung aufgrund der daraus resultierenden Gefährdung als PE
Roheleitung neu zu verlegen.

Die 2. Ringstraße und die im Bebauungsplan ausgewiesene Erweiterung der Beguinenstraße in Rich
tung 2. Ringstraße sind trink— und löschwasserseitig nicht erschlossen. Gleiches gilt fUr den Bereich
der Dümperstraße ausgehend vom Kreuzungsbereich Dtmperstraßelßeguinenstmße bis zur Kreuzung
Dümperstmßel2. Ringstraße.

Bei den notwendigen Neurrschtießungen ist neben der Trinkwasserversorgung die töschwasserverst,—
gung entsprechend dem Uischwasservertrag der Stadt Neubrandenburg zu beachten. Als Lulsch
wassermenge über das öffentliche Trinkwassersystem ist im Bereich des Bebauungsptanes eine Menge
von 96 m‘Iti über einen Zeitraum von 2 Stunden bei einem maximalen Druckabfall auf 1,5 bar im
Versorgungsnetz zu gewährleisten.

Berücksichtigt man vorgenannte Anfordrrungrn. sind alle Neuenchließungen mindestens in der
Nennweite DN 100 durchzuführen, In den Knotenpunkten (Kreuzungsbereichen) sind löschwasser—
hydranten anzuordnen.

Abwasserentiorgung

Für die geplante Wohnbebauung WA 1 ist zur Schaffung der Baufreiheit der vorhandene Schmutz-
und Regenwasserbnal in die Beguinenstraße mit Anschluss an die 1 Ringstraße urnztnerlegen. Die
vorhandenen Leitungen auf dem Baufeld sind zu verdämmen bzw. zurückzubauen. Uber das neu zu
veriegende Schmutz- und Begenwassersystem kann das WA 1 entsorgen. Jedes Grundstück erhält
einen Anschlusskanal von öffentlichen Bereich bis zur Grundstücksgrenze.

Die Wohnbebauung WA 2. die unmittelbar an der Dümpersimße und Krämerstraße geplant ist, kann
über das vorhandene Schmutz— und Regenwassersystem enisorgen. Bei der geplanten Regenwasser—
entsorgung ist zu beachten, das die versiegelten Flächen der Neubebauung nur in der Gröflenord—
nung der bisher befestigten Flächen (ehemaliger Schulkomples) Berücksichtigung finden.

Für die Wohnbebauung unmittelbar an der 2. Ringstraße ist ein neuer Schmutz— und Regenwasserka.
nal zu verlegen. Das anfallende Regenwasser dieser Flächen kann aus Kapazitätigründen nicht über
das öffentliche Netz abgeleitet werden. Es ist geplant das Regenwasser hinter der Walimauer in den
vorhandenen Graben abzuleiten und zu veesickern. Die Versickerung ist über ein Baugrundgutachtrn
nachzuweisen.

Für den Anschluss an das öffentliche Netz ist je Medium ein Entwässerungssntmg an die Stadt Neu-
brandenburg zu stellen.

Zur Abwasserentsorgung:

Die Ausführungen zur Abwasserentsorgung und Zum Umgang mit den vorhandenen Leitungen wird in Punkt 9
der Begründung aufgenommen.

Auf dem ehemaligen Schulkomplex war eine Fläche von ca. 6260 m2 versiegelt.
Die Versiegelung durch die geplante Bebauung im allgemeinen Wohngebiet WA 1 und WA 2mit einer Fläche
von 8220 m2 kann bei der festgesetzten Grundflächenzahl von 0,6 4932 m2 betragen. Da Uberschreitungen
der Grundflächenzahl nach § 19 BauNVO nicht ausgeschlossen werden, sind Uberschreitungen der
Grundfiächenzahl bis zu 0,8 zulässig. Bei der Errichtung von Tiefgaragen ist eine völlige Uberbauung der
Grundstücke möglich. Dies ist bei der Regenwasserableitung zu berücksichtigen.
Nach Angaben der neu. sw kann das anfallende Regenwasser der 2. Ringstraße aus Kapazitätsgründen nicht in
das vorhandene öffentliche Netz abgeleitet werden. Zur Sicherung Regenwasserableitung wird von der neu.
sw ein Konzept erarbeitet auf dessen Grundlage die Maßnahmen zur Regenwasserableitung getroffen werden.

:12012600 tlSO\BnchlussvorlaaentTa&tlrn..Abwägung-O3-o2- 1 4doc 19



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 _Krämerstraße 1 Dümperstraße“

Stellungnahme TÖB 4.4.3 neu.sw, Anlage frühzeitige Stellungnahme Abwigungsvorsehlag

Seite 3 zum &heeihen neasw

vom 2&Navemba1ol2

an Stadt Neobnndtmbu,g

Betreft Stellungnahme Nt, 1495$)2

Entsprechend Abwasserbeseitigungssatzung besteht grundsätzlich keine Entsargungspflicht für die Es ist nicht geplant, dass das Regenwasser auf den jeweiligen Grundstücken verwertet bzw. versickert werden
Ableitung des anfallenden Regenwassers. Bei der Stadt Neubrandenburq ist der Nachweis zu führen, solldass das Hegenwasser aufden jeweiligen Grundstücken verwertet bzw. versickert wird.

Wir bitten zu beachten, dass im Zuge der weiteren Bearbeitung vom Planungsbflro die Nutzunqsra- Im Zuge der weiteren Bearbeitung wird die Nutzungsffihigkeit des vorhandenen Netzes durch die neu. sw
higkeit des vorhandenen Entwässerungsbestands zu prüfen (Auswertung Kanalinspektionsdaten. ggf. geprüft.
neue Inspektion) und der Sanierungs— bzw. Erneuerungsbedarf zu ermitteln ist. In der 2. Ringstraße
wurden Regen- und Schmutzentwässerungen aufgefunden (A02066 vom 15.10.2012), deren Vollstän
digkeit Verlauf und Bauzustand zu klären sind. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Herrn
Meyer unter 0395 3500—548.

neu-medianet GmbH
Die neu- medianet GmbH wird bei der weiteren Planung im Zuge der Einholung der Stellungnahmen

Zur Umsetzung des Bebauungsplanes wäre es sinnvoll, die neu-medianet GmbH in die weiteren Pla- einbezogen.
nungen hinsichtlich der Kabeltrassen und der Grundstück2ulettungen einzubeziehen.

Allgemeine Hinweise Die allgemeinen Hinweise werden zur gegebenen Zeit berücksichtigt

Vor Beginn von Tieftauarbeiten sind stets die Einholung einer Schachterlaubnis und die Vereinbarung
einer Vor—Ort—Einweisung bei unserem Fachbereich Technische Dokumentation erforderlich.
Vorhandene Leitungen und Kabel sind zu schützen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte unter o. g. Rufnummer an uns.

Freundliche GrOße

Ihre Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

;..

Henrik Arent Nadine Nowak

Anlage
CD-ROM (Beslandsdaten)

Nj20 1 28O0l50Bnchluswo,laqcnJabcllen_Abwäqunq-o3‘O2- 1 (dat 20



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraße 1 Dümperstraße“

Stellungnahme TÖB 5.8 Wasser— und Bodenverband Abwägungsvorschlag
Stellungnahme ohne Hinweise

WASSER - UND BODEN VERBAND
“Obere Havel / Obere Tollense“

- Kfrpcnchaft dc, ßffcrntidicn Rechts - .. -.

.tt.,, •r‘t_

Ab, ‚‘j— — ..jleu&andenburg, 18, Juni2013

Stadt Neubrandenburg Abt AZ
- Bwteter

Postfach II 02 55 T Herr PfeWFr
17DNeubrandenburg

g““ DUtCFIWI?.L

WyI »lsazeCiefl

IAnw
v NigB8lltKrflef)D1.,w

1. Bezug: Ihr Scfleiben vom: 06.06.2013 0
Ihr Aktenzeichen: 61.40.110

2. 8.1dm: Bebauungsplan Nr. 110 “Kzamerstraßeloümperstraße Neubrandenburg

3. An der MaAnahme: Neubebauung da Stadiquartiers

4. Arbehauntedagen: Msdveibei vom‘ 06.06.2013, Entwürfe des Bebauungspbnes und
Begründung
Abwagung der zum PianvorontMld abgegebenen Slellungnahmen

Sehr geehfle Damen und Herren,

Im Gebiet des geplanten Bauvorhabens befinden sich nach unserem Kenntnisstand keine Gewasser, Der Wasser— und Bodenverband Obere Havel/Obere Tollense ist von der Planung nicht betroffen.
in der Unterhahungslast des Wasser- und Bodenverbandes “Obere HaveVObere Tollense“ regen.

Planungen oder sonstige Maßnahmen, die für das Bebauungsgebiel bedeutsam sein könnten, sind vom
Wasser- und Bodenverband nicht vorgesehen.

Dieses Schreiben ist eine Stellungnahme und git nicht als Genehmigung.

Mit freundlichem Gruß

A
Ge Lt renn

N2QflIOdnEaa ‚Ii r.I.ga4T.bcllca..Abvlg.ng43.a2.t44oe 21



Stellungnahme ohne Relevanz für den Bebauungsplan

Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr.110 .‚Krämerstraßel Dümperstraße“

STADTWIRTSCHAFT
NEUBRANDENBURG

St$..a,hdi Ijeh..d. ei ri • h,,.w‘d II • 1 ei. hebe,&lseei

Stadt Neubrandenburg
Abteilung Stadtplanung
Postfach 110255
17042 Neubrandenburg

-

- ElU •[MON

LW
-fl‘

NB, den 2013-07-OB
Hill«
‘ 03951 42960 — 27

0395)42960—66
- fl uergenhirlemannstawi-nb de

Bebauungsplan Nr. 110 Krämerstnßo 1 Dümperstraße

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Planentwirf lag uns vor. Zum Vorhaben haben wir

keine Stellungnahme X folgende Stellungnahme

- die Zufahrt fürdie Entsorgung der Weristoff- bzw. Restrnüllbehäfterstandorle
während der Bauphase muss für 3-achsige Entsorgungsfahizeuge
gewährleistet sein

- bei der Errichtung von Weristoff- bzw. Reslmallbehälterstandorten verweise
ich auf lolgende Vorschriften:

BGV C 27 Müllbeseitigung § 18 Mütlbehälte,standorte

BGV 0 29 Fahrzeuge § 45 Fahrwege

BGI 5104 Sicherheitstechnische AnForderungen an Straßen und Fahrwege für
die Sammlung von Abfällen

Mit freundlichen Grüßen

Stadtwiflschaft Neubrandenburg GmbH

1.
Jq4JMemann
Betriebsleiter

Die Hinweise werden zur gegebenen Zeit berücksichtigt.
Für den in der Dümperstraße liegenden Wertstoffbehälterplatz wird in weiteren Planungsphasen ein neuer
Standort festgelegt
Die Vorschriften zur Müllbeseitigung, zur Berufsgenossenschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
und die sicherheitstechnischen Anforderungen an Straßen und Fahrwegen für die Sammlung von Abfällen
werden eingehalten bzw. erfüllt.

Stellungnahme TÖB 6.1 Stadtwirtschaft NB GmbH AbwägungsVorschlag

N.irnflIaeIfludIlmwwl.gaItibdkitAbwägua9.CI.DI.l4.Xe 22



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚KrmerstraBe ( DümperstraßC

Stellungnahme TÖB 8.2 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Abwägungsvorschlag

Die Hinweise werden berücksichtigt.

Staatlkhes Amt
für Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburgische Seenplatte

&Aw IdccSI.cnc.ct.. Scnc
aat-.anr 55 3, 170, ‚—.tw9

Tflkn 03551310 €9151
Stadt Neubrandenburw T.955 095131559195

Der Oberbürgermeister riAd SsInlds.6.55995

Abt. Stadtplanung „Ii 10 IlW1l

Friedrich-Engels-RinO t. Juli bj )stcc s.Ztc „i
17033 Neubrandenbuf9 - - M32 — 13771 177

1 F90-I€ 111-13

I — t551i

6 Neiaadaibirg. 1507.2013

Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krdrnenba5&Dmpentra8e Neubrandenburg
ihr ZeIchen: 61 .40.110

Sehr geehrte Damen und Herren,

entsprechend der Zustandigkeit für die vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und
umwelt (SIALu) Mecklenburgische Seenptatte zu vedretenden öffentlichen Belange Gegen dte Planung bestehen keine Bedenken.
ergeben sich keine Bedenken zum angezeigten Vnitaben. Der bndkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde am Verfahren beteiligt.

Ob ein Altlastverdacht besteht, ist über das Altlastenkalaster beim Landkreis Meck- Bereits in der frühzeitigen Stellungnahme vom 29.01.2013 hat der bndkreis in Bezug auf Abfall— und
tenburgische Seenptatte zu ertragen. Durch das StALU Mecklenburgische Seenplalle Bodenschutzrecht keine Anregungen und Bedenken geäußert.
erfotgi aktuell keine Planung oder Durchführung einer Alllastensaniewng im Pla
nungsbereich.

Mit freundlich n Gwßen

Heinz Beia eim

rewis c3,
San Aa t., L..-an.ji i L9“.II lAc aa,cew S.asac Tetla 0293t0-601Ad

aS 130 59013 I*fla.-&a E-IAdI eiIa1.@ws ll,&.-..‘g dc
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bearbeilel von: Frank Tonagel
Telefon: 0385) 588.56268
Fax: (0385) 4773004.05
E-MarI: raumbazugIaiv-mv.da
memel hffpflxwAv,lverma.mv.de

Az 341 -T0E0201300463

Schwerin, den 10.062013

Festpunkte der amtlichen geodätischen Gmndlagennetze des Landes
Meckl en bu rg-Vorpommem
hier: B-PIan 110 Krämerstr. Dümperstr. - Neubrandenburg

Ihr Zeichen: 61.40.110

Anlage: Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraße 1 Dümperstraße‘

indem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geodätischen Gmndlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommem. Beachten Sie
dennoch für weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige
Vermessungs- und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver
messungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aulnahmepunkte sind ebenfalls zu
schützen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde beteiligt.
Es wurde ein Hinweis zu einem Festpunkt an der Ecke Kriimerstraße/Uümperstraße gegeben.
Nach telefonischer Abstimmung mit Herrn Leschke, reiter des Kataster— und Vermessungsamtes, am
21.08.2013 handelt es sich um einen Aufnahmepunkt von untergeordneter Bedeutung, der nicht
schützenswert ist und somit nicht nachrichtlich zu übernehmen ist

Stellungnahme TÖB 11.2 LAIV-MV

-

Landesamt für innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommem

Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasteiwesen

Landesamt far were Verwallang Mr&xgVorpansrnern
- Panlfacn 120135. ll8 SchwerIn

Stadt Neubrandenburg
Der Oberbürgermeister
Ziegelbergstraße 50
D-17033 Neubrandenburg

Die Hinweise werden berücksichtigt.

Abwägungsvorseh lag
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraße 1 Dümperstraße‘

Stellungnahme TÖB 13.1 Handwerkskammer Abwügungsvorsehlag
J Handwerkskammer Stellungnahme ohne Hinweise

051 mcc kI enb urg4orpo mmcm

Har,*nskrtr..,

Stadt Noubmndenburg
Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, WirtschaFt und Soziales 0395 5593‘ 134
Abteilung Stadtplanung

Abt StiIr;i3 062013

r hnttu‘ Di:

R liiuiit 2013

Bebauungsplan Nr. 110 [ r
‚KrämerstraßelDümperstraßo‘ Nr 1t4

Sehr geehne Frau Brenttührer,

mIt Schreiben vom 6. Juni 2013 Ist die Handwerkskammer Im Rahmen der Beteiligung der Träger Öl.
fentlicher Belange In das oben genannte Ptanverlahren einbezogen und um eine Stellungnahme ge‘
boten worden. Von Seiten der Handwerkskammer bestehen keine Finwande gegen die Planung.
Wir teilen mit, daß aus der Sicht unseres Hauses zum Planungsanliegen und den daraus abgeleiteten
Festsetzungen

keine Einwände -

erhoben werden.

Handwerkticho Nutzungsinterossen werden im Sinne zu erwartender Einschränkungen nicht berührt.

Mit freundlichen GriJßen

LLr Ojs .
Oipi.‘ing. ChrisiVSchilfner Dipt.-Chem. Günter onnenb4xg
AbteiiungsieltejWinschaltsförderung Betriebsberater

Abteilung Wirtschaft tärderun

•tc.,-

a

EJd.J

DAS HANIbWInK
WISKMINLNT wwke,Ä.

11:120128001 tsolBeschiuzvorbgcnlfabcilcn_Abwägung-03-02- 1 4.doc 25



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraße 1 Dümperstraße

Stellungnahme TÖB 13.2 IHK-NB Abwigungsvorschlag
Stellungnahme ohne Hinweise

[i1 11 Neubrandenburg Geschäftsbelch Gwndsatzangelegenheiten
itt da b,Uflr lkclrburflnarrrrt

1* N..e.rd.sn fu c 31 1 i_ rapredipateier4 1. ladj tanun 0 Ma,1en BellingStadt Neubrand
AaAbleilung Stadtp

Frau Viola Bren hier Eingang am !aden.beihng@neubmndenburgihk.de

17042 Neubranflb3955597.ft12

Postfach 1102 05. Juli 20)3
— 7-213

CJuli 2013

Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraßej Dümperstraae“ der Stadt Neubrandenburg
Beteitigung als Träger öffentlicher Belange

Sehr geehrte Frau Brentfi]hrer,

vieten Dank für Ihr Schreiben vom 6. Juni 2013 mIt dem Sie um Sletlungnahme zum Entwurf
des o. g. Bebauungsplanes bitten.

Aus Sicht der IHR Neubrandenburg für das östliche Meckienburg-Voipommem gibt es keine Von Seiten der IHK bestehen keine Einwände gegen die Ptanung.Anregungen bzw. Hinweise zum vorliegenden Planungsstand.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Maften Belllng

26N:t7oi ‚Boa lSotBachIussvoriagen\TabeIlen_Abwqunq-o]-O2- 1 44oc



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 „Krämerstraße 1 Dümperstraße

Stellungnahme TÖB 1 5.2 Landesamt für Denkmalpfiege AbwgungsvorschIag
Der Hinweis wird berücksichtigt

1 Säzetanat des crb&ueuae5ters
Landesamt für Kultur und [1[0h1 ast

Denkmalptlego 2kJuli 2013
Mecklenburg-Vorpommern

bldlN, 1?2
— Archäologie und Denkmalpnege

— /7

r L.
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Bebauungsplan Nr. 110 “Krämerstraßeloümpemtraße“ der Stadt Neubrandonburg, hIer:
Behördenbetelligung
Stellungnahme des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Bereich des a. g. Vorhabens sind nach gegenwärtigem Kennlnisstand Bodendonkrnale . . .

bekannt, die durch d:e geplanten Maßnahmen berührt werden. Detaillierte Angaben zum umgang Das Bndendenkmal “Altstadt0 wurde nachrlchtlich in den Plan ubernommen.
md diesen Denkmalen sind als Anlage dieser Stellungnahme zu entnehmen.

Erläuterungen:
Denlmiate sind gemaß § 2 (1) DSchG M-V Sachen. Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an
deren Eihattung und Nutzung ein dftenllichea Interesse besteht, wenn die Sachen bedeutend für die
Geschichte des Menschen. für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Allseits- und
Witischsftsbedingungen sind und Für die Erhaltung und Nutzung künstlerische, wissanschafüiche,
geschichtliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen 1020) DSchG M-V) Gen. 1(3)
sind daher bei efteaflichen Planungen und Maßnahmen die Belange des Denkmalschutzes und der
Denlonalptteqe zu berücksichtigen.

Diese Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse dnr Fachbehorden für
Bodendenkjnale bzw. Denkmatpflege und als Träger öffentlicher Belange [0 4 (2) Pkl. 6 0&hG M-V).

Mii freundlichen Grüßen nachrichuich an:
Im Auftrag Untere Denkmalschutzbehorde, NB

gez. Dr. Klaus Winanda
Landeskonsewator 1 Anlage -

Das Schreiben werde maschinell erstellt und St ohne Unterschrift gültig.
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 Krämerstraße 1 Dümperstraße“

Stellungnahme TÖB1 5.2 Landesamt für Denkmalpfiege Ahwigungsvor5chIag

Anlage (Bodendenkrnaie)

Zum Schreiben vom: 23.07.2013 zum As: 01-2-NBlNeubrandenburg. Stadt-110.O1

Betr.: Bebauungsplan Nr. 110 ‘KramerstraßelDümperstraße“ der Stadt Neubrandenburg. hier
Behöntenbeteiligung
weitere Auskünfte erteilt: Herr Dr. Schäfer, 0365168879.515

Das o. g. Vorhaben liegt innerhalb des Bodendenkrnals ‚Altstadt“. Für das Bauvorhaben ist
deshalb eine Genehmigung nach § 7 DSchG M‘V erforderlich.

Erfordern die geplanten Maßnahmen eine Genehmigung der Unteren Denkmaischutzbehörde
gemäß § 7 (1) DSchG M‘V, so kann diese nur befünvodet werden, wenn die unten aufgeführlen
Nebenbestimmungen gemäß § 7 (5) DSchG M‘V in die Genehmigung aufgenommen werden.

Erfordern die vorgesehenen Maßnahmen eine Planfeststellung. Genehmigung, Erlaubnis.
Bewilligung oder Zulassung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen als dem DSchG M‘V. so
kann das gemäß § 7 (6) DSchG M-V erforderliche Einvernehmen dazu nur hergestellt werden.
wenn die unten eufgefühnen Nebenbestimmungen gemäß § 7 (5) DSchG M-V entsprechend
aufgenommen werden.

Nebenbestimmungen:

Des 0. g. Vorhaben liegt innerhalb des Bodendenkmafs .Msladf‘. Die Gültigkeit der
Genehmigung 1sf an die Einhallung folgender Auflage gebunden:

Die Auflage zur Genehmigung von Bauvorhaben innerhalb des Plangebietes ist im Plan als Hinweis enthalten
Vor Beginn jeglicher E,derbeäen muss die fachgerechte Bergung und Dokumentetion der und wird in der Be ründun neändertbetmifenen Teile des ßodendenkmels ‚Altstadt“ sichergestellt werden. Die Kosten für diese g g
Maßnahme trägt der Verursacher des Eingriffs (5 6 (5) DSchG M.Vj. Ober die in Aussicht
genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmats ist das
Landesamt für Kull rar und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeden zu unterrichten.

Erißuterungen:
Erdeingntfe leglicher Art im Bereich von Bodendenkmalen haben deren Veränderung zur Folge.
Wem, bei Vorlieben der o. g. Art ein Denknai veranden wird, bedarf es gern. § 7 DSchG M.V einer
Genehmigung der Veränderung durch die für die Bewilligung des Vorhabens zustandige Behörde.
die diese wiederum nur nach Anhörung gemaß l 7 (1) DSchG M-Vj bzw im Einvernehmen
gemäß (5 7 (6) DSchG M-V] mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege erteilen darf. Das
Landesamt kann der Genehmigung nur dann zustimmen, wenn eine archaologische untersuchung
der betroffenen Teile des Bodendenkmsla durch Fachkräfte gewährleistet ist, Alle durch die
Untersuchung entstehenden Kosten hat der Verursacher dec Eingriffes zu tragen (96 (5) DSchG
M‘V[

Hinweise:
Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie bei der
zuständigen unteren Denkmalschuftbehörde bzw. beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege,
Domhoi 415, 19055 Schwerin.

N:20I 28001 ttotanchlessverlagce\rabdlen_Ahwägueg ‘03.02.14 dec 28



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 Krämerstraße / Dümperstraße

Stellungnahme TÖB 18.1 BUND Abwägungsvorschlag

Stellungnahme ohne Hinweise

Oeutschlapd
Fr‘oqd it Ire Fa‘s
Ge,many

Lan den, band
ecklenbarg-Vapommcen e

9NQf!i!5ind.eStr.R.i2JrpMM pro
Tt[ 1 rnto5l 5605553

- 1

Stadt Neubrandenburg i F,nunnu ram.

- Fachbereich Stadtplanung 1i j Juli 2013 t66raenburg.
Friedrich-Engels-Ring 53 idf3O.Juni 2013
17033 Neubrandenburu w

vorab per Telefax an 0395- Ü5E1 - - -

_______

1 .

Erstellung des B-Planes Nr.110 „Kiimerstnßelflümpentraßo

Sehr geehrte Damen und Heften.

der Vorstand des Bundes für Umwelt und Naturschutz, Landesverband Mecklenburg
Vorpommem eV., hat mich mit der Erstellung dieser Stellungnahme beauftragt und
bedankt sich für die Einräumung des Mitwinkungsrechtes,

Der BUND stimmt dem vorliegenden Entwurf zu. Der BUND stimmt der Planung zu.

Mit freundlichen Grüßen

-n 17.CcL..

Alexander Schmidt
- Kreisvomitzender -

N :17012500‘ tsolRochlussvortagenlTabclkn_Abwägung-03-02 -5 4doc 29



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 Krämerstraße / Dümperstraße4

Stellungnahme TÖB 18.4 Einzelhandelsverband Nord e.V. Abwägungsvorschlag
Stellungnahme ohne Hinweise

GeschäftntMl. Neubmndenborg

Eizd,fleintt.r4 Nd ev - J.tn.fla. d - l7O

Stadt Neubrandenburg ---——fl,uslÄq11nd.lsvsitand

Fachbereich Stadtplanung, Wirtschaftf7 •—

-
SCtw-flDI$te

und Bauordnung enbur9Vo‘pamiem

Abt. Stadtplanung T r lqr‘ in cm.

PFI1 0255
O&Jufl /0)3 Rt

17042 Neubrandenburg iv

WE.nqN il fri5 /v/
UDiii.2013
GSI-NBI

Bebauungsplan Nr. 110 ‚KrämerstraßelDümpentraße“ der Stadt Neubrandenburg
hier Einbeziehung der Träger öffentlicher Belange

Sehr geehrte Frau Brentfahrer,

wir danken Ihnen für die Beteiligung in der 0. g. Angelegenheit.

Gegen den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 110 .Kramerstraße/Dümperstraße der Stadt Der [inzelhandelsverband Nord e. V hat keine Bedenken geäußert.
Neubrandenburg erheben wir keine Bedenken.

Mit frtZn/1ihen Grüßen

Gesctftttsführer

N :\201 2800‘ tw\Bc ckIussvorIacnlTabelIen_Abwqunq-0]-O21 4.doc 30
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Stellungnahme TÖB 19.4 NeuWOBA Abwägungsvorschlag

Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 .Krämerstraße 1 DümperstraßC

tl.L.W0SA .GPn,tbR2nnfl0 i70l5Naa.. — -.

Stadt Neubrandenburg
Abteilung: Stadtplanung
Frau Reginekunkel 5 juli
Friedrich-Engels-Ring 53 .— —4

17033 Neubrandenburg j,y frt—

Planverfahren Bebauungsplan Nr. 109 KleIne Flscherstraße°
Planverfahren Bebauungsplan Nr. 110,, Krämerstraß&Dümperstrafte‘

Sehr geehrte Frau Kunkel.

als bevollmächtigter Verwalter der Wohnungseigentümergemelnschaft
Krämerstraße 1-71 Dümperslraßa 13-lflTreptower Str. 2.14 übersenden
wir Ihnen Im Anhang die Stellungnahmen und Anregungen diverser
Mteigentümer zum Planverfahren - Bebauungsplan Nr. 110
Kramerstmße/ Dümperstmß&.

Im Ergebnis der Versammlung am 06.07.2013 äußerten die anwesenden
Eigentümer Bedenken über den zunehmenden Llrmpe9el aufgrund der
neuen WohnbebauunglStraßenausbau und der sich daraus ergebenen
Zunahme der Verkehrsdichte. Zur Vermeidung unnötiger Belastungen
schlagen die Eigentümer vor, die bislang geltende Höchstgeschwindigkeit
von 50 knft, zu reduzieren und die Bereiche Kramerstraße/ 2. Ringstraße;
Dümperstraß& 2.Rlngstraße verkehrsbemhlgt (3OkmI!i) auszubauen wobei
der Bereich Dümpersflßol 2. Ringstraße zudem als Spmlstraße ausge
wiesen werden sollte. Grundsätzlich stellten die Eigentümer fest dass die
öffentliche Strallenflkhe im B-Plan zwar ausgewiesen, es allerdings keine
genauen Festlegungen zur Nt und Gestatung (Pflaster, Begrünungsflächen
etc.) gibt. Dies sollte im B-Plan Berücksichtigung finden.

Bezugnehmend auf den B-Plan Nr.109 ‚KleIne flschersfraße‘ beziehen wir
uns auf die bislang mit Herrn Riemer geführten Abstimmungen, in denen uns
versichert wurde, dass dIe geplante Fischerstraße nicht als Durchgangsstraße
ausgebaut wird. Eine Abweichung von der ursprünglichen Planung und
Schaffung einer Durct,fahrt bedeutet für die angrenzenden Bewohner eine
überdurchschnittliche Lärmbelästlgung, da die Straße dann unweigerlich auch
durch den öffentlichen Verkehr genutzt wird. Zudem besteht ein emöhtes
Unfallrtsiko für die Bewohner der Treptower Str. 14, da die Straße auf Grund
des beengten Platangebotes direkt am Hauseingang vorbei fuhren würde.
Die gesamte Fischerstraße sollte ebenfalls als Spielstraße ausgewiesen
werden.

Die Hinweise zum Bebauungsplan Nr. 110 werden teilweise berücksichtigt.

Beim Plangebiet handelt es sich um ein lnnenstadtquartier, welches im Sinne eines allgemeinen Wohngebietes
bebaut werden soll.
Alle Straßen im Plangebiet sind Wohnstraßen. Sie dienen der Erschließung der anliegenden Grundstücke.
Mit dem Nutzungswechsel von einer Schule zu einer Wohnbebauung wird das erwartete Verkehrsaufkommen
durch die Anzahl der Anlieger bestimmt und ist, da es sich bei den Verkehren ausschließlich um Quell— und
Zielverkehr der geplanten Wohnnutzung handelt, begrenzt Die Errichtung von Stellplätzen ist auf den
einzelnen Grundstücken möglich. Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im
Städtebau“ für ein allgemeines Wohngebiet werden nicht auftreten.
Die Bereiche 2. Ringstraße, die Beguinenstraße sowie der Verbindungsweg nördliche Dümperstraße bis zur
2. Ringstraße werden als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (Verkehrsberuhigter ßereich/
Mischverkehr) festgesetzt. Alle Straßenteilnehmer bewegen sich auf dieser Fläche gleichberechtigt Dieser
definierte „verkehrsberuhigte Bereich‘ wird mit dem StVO Zeichen 325-326 gekennzeichnet
Die genauen Festlegungen zur Gestaltung der Straßen innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen sowie zu
den Straßenquerschnitten sind keine planungsrechtlich zulässigen Festsetzungen des Bebauungsplanes, da sie
keinen Bezug zur Bodennutzung besitzen. Die Straßenplanungen erfolgen durch gesonderte Planungen
außerhalb des Bebauungsplanverfahrens.

Die Hinweise zum Bebauungsplan Nr. 109 betreffen nicht das Plangebiet und finden somit bei der Abwägung
zum B-Plan 110 keine Berücksichtigung.

j
Oian.tt.islung.n
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 KriimerstraBe 1 Dümperstraße“

Stellungnahme TÖB 19.4 NeuWOBA Abwqunqsvorsehlag

Im Interesse der lnnenstadtbewohner bitten wir um Berücksichtigung der
vorgenannten Sachverhalte und ggf. um Einarbeitung in die B-Pffine vor der
Beschlussfassung. Ober eine zeitnahe Rückantwort würden wir uns freuen.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen unter Tel. 039514553 201
gern zur Verfügung.

Mit freundlichen ßen

ppa. — i.A.

Uta Chhstm nn Dennis Marsch

N2OIIIflKjJdcNIacItIflhjTIWlhtAWdpnfl1Cl-l44a. 32



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 „Krämerstraße 1 Dümperstraße

Zu 1 Gehweg und Grüniläche vor dem Haus
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist parzellenscharf abgegrenzt. Für die Umgestaltung des
Straßenraumes der Krämerstraße ist die Einbeziehung der Grünfläche und des bestehenden Wendehammers
als öffentliche Verkehrsfläche notwendig. Der Gehweg auf dem direkt an die Gebäude Krämerstraße
grenzenden Flurstück 65/5 (Eigentum Neuwoba/Eigentümergemeinschaft) wird für die Neugestaltung des
Straßenraumes nicht benötigt.

Zu 2 verdichtete Bebauung—Belastung der Nachbargrundstücke
Das städtebauliche Ziel des Bebauungsplanes Nr 110 für das Quartier Krämerstraße/Dümperstraße/
2. Ringstraße ist die Wiederherstellung des Alßtadtcharakters durch eine Blockrandbebauung mit einer
Mischung aus Mehrfamilienhäusern und selbstgenutzten Reihenhäusern und einer Eigentümerstruktur, die
eine Vielfalt innerhalb des Plangebietes entstehen lässt Mit der Planung eines allgemeinen Wohngebietes wird
am Standort der ehemaligen Schule eine Nutzung geplant, die die vorhandene Nutzung der Umgebung
ergänzt und die sich in Bezug auf die Höhe der Gebäude gestalterisch einfügen wird. Im Gegensatz zu den
angrenzenden vorhandenen Stadtquartieren mit den großen gemeinsamen Höfen ist hier entsprechend den
Zielen des Bebauungsplanes eine Parzellierung geplant.
Durch eine Grundflächenzahl von 0,6 wird die Errichtung von Gebäuden in geschlossener Bauweise mit
hofseitigen Anbauten ermöglicht Das südliche Quartier wird von der Überbauung her der Bebauung in der
Kleinen und Großen Wollweberstraße gleichen. Die überbaute Fläche der historisch bebauten Grundstücke
liegt teilweise noch über 60 °A.
Im Unterschied zu den historischen Alßtadtquartieren wird der Hof des geplanten südlichen Quartiers frei von
Nebengebäuden gehalten.
Die Entwicklung innerhalb des Plangebietes von einem einzigen Nutzer, der Schule, zu einem Allgemeinen
Wohngebiet trägt zu einer Belebung der Innenstadt bei. Die ErschlieBung der ca. 120 Wohnungen, eine
Größenordnung, die für die lnnenstadtquartiere nicht unüblich ist erfolgt über die vorhandenen Straßen bzw.
im Fall der Beguinenstraße über eine neue Straße. Außergewöhnliche Belastungen für die benachbarten
Grundstücke werden durch die geplante Bebauung nicht auftreten,

Zu 3:erster und zweiter Anstrich Verkehrs— und Straßenplanung Krämerstraße
Die Planung zur Erneuerung und zur Umgestaltung der Krämerstraße erfolgt gesondert nicht innerhalb des
Bebauung sp la nve rfa h re ns.
Zu dritter Anstrich Fischerstraße:
Die Fischerstraße liegt nicht im Geltungsbereich des Bebauungsplanes.

Stellungnahme TÖB 19.4.1 NeUWOBA, Dipl.-lng.J. Lindenau

.1 LINDENAU

Dit-Ing Jca&,, Lka,aj
MbtSße II
17033 Netfraralertsg
Tebtn (0951544 II 25
Fa 0395 ‚5445959

Fax
M: NEtOBA e. 0. Von: Joastiini Undenau

Abwägungsvorschlag

Frau Chdstmann und Hew Marsch

Faic 0395/4222-05v Dalant 1OJu12013

Telefon: 0395145 53.201 Selten: 3

BebauungspbnNr.110 Cci

Xflmerstraße / Damperstraße

XDdngend XZureiledlgung DZursteIIunnahme XZurKenntnls

Sehr geehrte Frau Chrtsh,iann,

sehr geehrter Herr Marsch.

mit diesen Fax sende ich Ihnen die Stetungnahme der Frau Gadewdz, webei ich im mit dieser Im
Wesenlorten überein sitnna

Herr Grassei wdte sich direkt bei Ihnen meiden.

Mit Herrn BoMt habe dl Inhawich noch folgende Punkte bewodlen und wir wünschen eine Übernahme in
die S(eiungnehme gegenüberder Gerneinda

1. Der Geffiingsberebi umfasst unsere G,0nhe, nicht jedoch den Gehweg. Dies ist tor die Sanierung
bzw. Erneuerung schwiesig, wenn &dl die ÖffenWiche Veokehnlache haie in srischen und teils
fl‘atem Elgentum befindet

2. Die verdichten9 der Wotnbautdnen ist extem hoch und mit dem historischen VotId nicht uj

begründen, Dem entsprechend hoch sind dann audi die Betasbir.gen tor die nadibeffidien
Gn,ndstocke.

3. Zur Abfedenmg sother Belastungen wird gewünscht dass:

die IQarnersnße verkelnbenitügt geplant und ausgeffihrtwhd.

> auf der ehenare, Flache der Gemeinschaft drei Sielpiatze lür &hindfl explWte für die E1G
gebeut tz,d ausgeejesen werden.

> die Flsdiemtaße keine Durchgangssflße wtd, (auch wenn dies in einen anderen 8-Plan zu regeln
Ist

Mitheundlchem 0mB

Joachim Undenau

N20l 2BOOl\SOBnrhlusworbyrnTabrllen Ahwigung-03‘02. 1 4dnc 33



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraße / Dümperstraße‘

Stellungnahme TÖB 19.4.2 NeuWOBA, M. Gadewolz

Meeri Gadewolz
Treptower Straße 6
17033 Neubrandenburg
E-Mail: meerigadewolzPhotmaitcom
015254222900

Sehr geehrter Her Lindenau,
Zu Seite 6

Abwgungsvorschlag

anbei meine Gedanken zum Bebauungsplan 110.
Für mIch kam es sehr kurzfristig, da ich bis 23.06.2013 spät im Urlaub war.
Daher wäre es gut, wenn ich eine Maiiadresse von ihnen hätte.
Eine Stellungnahme zum Plan kann ich nicht abgeben, daher
nun meine Gedanken und Fragen zum Bebauungsplan:

Seite 6
Verbindung Krämerstraße und Ringstraße

- Wird die Ringstraße in beide Richtungen befahrbar sein?
- Kann man durch Einbahnverkehr Ruhe erzwingen?
- Heißt Anhegerstraßen, es dorfen nur Anlieger da lang fahren, oder es dürfen nur

Anlieger parken?
- Werden auf den Straßen Ruheinsein eingeplant?
- Ich empfehie 30 km/h pro Stunde und nicht wie vorgesehen 50 km/h

Seite 7
- Gut dass im Innenhof Krämer! Dümperstraße Stellplätze für Anwohner freigehalten

Seite 8

werden
Warum weicht der Bebauungsplan von den Festlegungen im Rahmenplan ab und
setzt keine gemeinsame Steiipiatzaniage im Quartierinneren für die neuen
Wohngebiete fest? So könnte doch dem gefürchteten Parkpiatzmangei für neue
Bewohner in der Innenstadt entgegengewirkt werden? Ich denke, die neuen
Bebauungen sollten dringend auf ihrem Gebiet für ihre Stellplätze sorgen.
Tiefgarargen wären optimal. Diese Entscheidung obliegt den neuen Eigentümern.

- _Romantische Straße mit modemer Architektur“ enger geschlossener Straßenraum
mit Gassencharakter — dabei muss man auf ruhigen Verkehr achten, an Radwege
denken und Fußgängerzonen elnpianen

- Die Höhe der Häuserdarf m.E. drei Etagen nicht überschreiten
- Warum erhalten die Bauherren einen größeren Nutzung, -und Gestaftungsspieiraum?

Seite 11

- Sind inder Fischerstrafle auch Dachterrassen vorgesehen?
- Es wird wieder hervorgehoben, dass die Steilpiatzabdeckung auf den Grundstücken

der Hauseigentümer möglich ist, darauf müssen wir unbedingt achten, damit nicht
von den für unsere Eigentümer vorhandenen Parkplätzen auf der Straße geparkt
werden muss.

Die Aussagen auf der Seite 6 betreffen die Vorschläge der 2. Fortschreibung des Rahmenpianes, die in
weiteren Planungsphasen zur Umgestaltung der Straßen Berücksichtigung finden werden. Der Bebauungsplan
legt nur die Nutzung als öffentliche Verkehrsflächen, im Fall der 2. Ringstraße, Beguinenstraße und nördliche
Dümperstraße mit Verkehrsberuhigung fest
Die Gestaltung aller Straßen und die Verkehrsregelungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt.
Alle Straße übernehmen als Anliegerstraßen den Quell— und Zielverkehr in das Gebiet und aus dem Gebiet.

Zu Seite 7:
Der Bebauungsplan setzt keine gemeinsame Steilplatzanlage im Quartierinneren für die Anwohner/innen fest
Im Gegensatz zu den angrenzenden vorhandenen Stadtquartieren nut den großen gemeinsamen Höfen, wird
auch der Hofbereich entsprechend den Zielen des Bebauungsplanes in die Parzellierung der Grundstücke
einbezogen. Es bleibt den Eigentümern überlassen, wo sie Stellplätze für die Wohnungen auf den eigenen
Grundstücken errichten. Die Stellplätze können nach Festsetzungen des Bebauungsplanes sowohl als
Finzelgarage im Haus, als angebaute Garage /Carport, als Tiefgarage oder in Freiaufstellung auf den eigenen
Hofflächen errichtet werden.
Weiterhin wird die Stadt mit der Umgestaltung der im Plangebiet liegenden Straßen ortsüblich Stellplätze
errichten.

Zu Seite 8
Die Seite 8 in der Begründung zitiert die Aussagen der Stadtbildplanung aus dem Jahr 2001, die bei der
Planung des Bebauungsplanes berücksichtigt wurde.

Zu Seite 11
Erster Anstrich: Die Bebauung der Fischerstraße liegt nicht innerhalb des Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes Nr.110.

Zweiter Anstrich: nicht abwägungsreleVant

N.j2DI2UOOlEÖWedIluuvorl.genjTÄdknJbwigung-CIO2.I4.Xc



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraße / DümperstraßC

Stellungnahme TÖB 19.4.2 NeuWOBA, M. Gadewolz Abwägungsvorsehlag

Seite 12 Zu Seite 12
Schank- und Speisewirtschaften sind in einem allgemeinen Wohngebiet allgemein zulässig und mit den

- Für mich ist eine Schank,-und Speisewirtschaft schon störendend? übrigen Nutzungen eines Allgemeinen Wohngebietes nach § 4 Bau NVO verträglich.
Die Möglichkeit der Tiefgarargen unterstütze ich sehr. Vierter Anstrich: Es werden keine Bedenken gegen den Bau von Tiefgaragen geäuBert.

SeIte 13
Zu Seite 13. 14,16

- Wieder wird hervorgehoben, dass die Stellplätze auf den Grundstücken errichtet Die Aussagen werden zur Kenntnis genommen.
werden können.

Seite 14/16
- Ich unterstütze den Bau von Tiefgaragen.
- Wir sollten dringend auf Verkehrsberuhigte Bereiche drängen.

SeIte 20 Zu Seite 20
Laut Verkehrs— und Parkraumkonzept, Fortschreibung 08/2012 der BDC Dorsch Consult lngenieurgesellschaft

- Die Überschreitung der Orientierungswerte (Beurteilungspegel der KFZ Geräusche) mbH Neubrandenburg, wird im Jahr 2025 für das gesamte Gebiet eine durchschnittliche tägliche
deroiN 18005 sollte vermieden werden. Verkehrsstärke DPI von 430 Kfz/24 h erwartet. Aufgeteilt auf die Krämerstrafle und Dümperstraße ergeben

sich Verkehrsstärken von durchschnittlich täglich 215 Kfz/24 h. Bei dieser Verkehrsbelegung und einer
Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 kmlh wird es für die angrenzenden Nutzungen in der Krämerstraße und
Dümperstraße zu keiner Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau

Vielleicht sind meine Gedanken für ihre (unserer Stellungnahme) nützlich, von tags 55 dB und nachts 45 dB bzw. 40 dB kommen.
Hoffe es kommt nicht zu spät, aber früher wars einfach nicht möglich.
Freundliche Grüße und bitte um eine Mailadresse,

Meeri Gadewoiz
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚KrmerstraBe 1 DümperstraBe

Stellungnahme TÖB 19.4.2 Neu WOBA, Frank Kruse Abwügungsvorsehlag

0R.07.2ol3 Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.

fl,ok Knjsc Trepiower 5tr 2 7033 Neubnadnrbwg Frank Kruse
Treptower Straße 2
17033 Neubmndenburg
Tel. .0395)5441045

Frank Kruse Handy01701448575
Treptower Straße 2
17033 Neubrandenburg

Stellungnahme Bebauungsplan „Krämerstraße/Dümperstraße“

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Bebauungsplan bin ich nicht einverstanden. Speziell die Trauf- und Firsthöhen . . . ..

Der Bereich der 2. Ringstraße zwischen der Kramerstraße und der Dumperstraße ist laut der Stadtbildplanung
finde ich als viel zu hoch, der Blick auf die Historische Stadtmauer wird dadurch vom Juni 2000 mit einer klaren modernen Formensprache und dreigeschossig neu zu bebauen. Hierbei soll der

verschandelt, enge ruhige Straßenraumcharakter erhalten bleiben. Mit den festgesetzten Traufhöhen von 6,00 m — 9,50 m
wird eine zwei- bis dreigeschossige Bebauung ermöglicht, die die Höhe der Stadtmauer durch zwingend zu

Außerdem müsse die Stadt grundsätzlich bei Neubau im lnnenstadtbereich eine errichtende Kanten durch horizontale Versätze ab Höhen von 5,50 m bis 7,50 m berücksichtigt. Die die

unterirdische oder Garagenähnliche Parkpflicht durchsetzen. Stadtmauer überragenden Dächer mit einer maximalen Höhe von 14,00 m müssen nach den örtlichen
Bauvorschriften abgestimmt auf Material und Farbe der Mauer mit roten oder braunen Dachsteinen oder mit

Eine Lösung wie der Bau, Ecke PfaffenstmßelBehmstraße finde ich als gut. grauer Zinkdeckung erfolgen.
Ansonsten habe ich nichts gegen die Bebauung mit Wohnungen im lnnenstadtbereich. Der Blick auf die historische Stadtmauer wird mit der geplanten Bebauung nicht gestört.

Es ist nicht vorgesehen, bei Neubauvorhaben den Bau von Tiefgaragen oder Garagen durchzusetzen.
Mi der Lösung im Bereich Kramerstmße und Grenze Hofseite Truptower bin ich

einverstanden.

M1U Frank Kruse
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 _Krämerstraße 1 Dümperstraße“

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem gegenwärtig In der Offenlegung befindlichen o. g. Bebauungsplan der Stadt
Neubrandenburg gebe ich folgende Anregungen und Hinweise.

Ich bitte diese Hinweise und deren Folgewirkung im Entwurf zu beachten und dTesen ent
sprechend anzupassen.

1. Verkehnflächen

Zugunsten der Bauflächen soll die Breite der Beguinenstraße (westlicher Teil) auf 6,00
m als Mischverkehrsfläche reduziert werden. Bei Enardnung einer Spielpiahiläche
und Wegfall einer Baukante (außer Eckgebäude an der Dümperstraße) kann eine
reduzierle Verkehsfläche die Anforderungen an den Straßenraum erfüllen. Die Bau-
flucht im WA 1.1 und 1.2 kann nach Süden versetzt werden

2. Bauteldausweisung

Die Ausbildung des Baufeldes WA 2.6 solI überprOft werden, damit im Bereich Krä
mersfraße/ Ringstraße eine für Neubrandenburgs Innenstadt typische etwas aufge
weitete Raumausbildung an der Ringstraße entstehen kann. Das ist aus der stadthis
torischen Untersuchung und dem Rahmenplan sowie der Stadlbildplanung abzulei
ten.

Zu 1. Verkehrsfllichen

Die Breite der Beguinenstraße beträgt 6,00 m. Der Belang wurde bereits im Entwurf berücksichtigt.

Zu 2. ßaufeldausweisung
Für eine aufgeweitete Raumausbildung an der Ringstraße / Ecke Krämerstraße wurde eine 10,50 m breite
Baugrenze festgesetzt. Der Belang wurde bereits im Entwurf berücksichtigt.

3. Ausbildung und Einordnung von „Seitentlügeln“ im Hof bereich

architektur:fabrik:nb

Stellungnahme TÖB 19.5 KEG, Rahmenplaner

bürogemeinschafl braun + viebke

lutz braun

Stadt Neubrandenburg

Abt. Stadlplanung

F. — Engels —Ring 53

17033 Neubrandenburg
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Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt.

Abwögungsvorschlag

Stadt Neubrandenburg
Vorhaben der Stadtsanierung

Stellungnahme
zum Bebauungiplan Nr.110,. Krämentraße/ Dümperstraße“— Block 5
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚KrimerstraBe 1 Dümperstrafle“

Stellungnahme TÖB 19.5 KEG, Rahmenplaner

Die Festsetzungen dazu sollten überprüft werden, damit der Schutz der Belange des
jeweiligen Grundstücksnachbam besser gewahrt bleibt.

Insbesondere ist dabei die Grundstockssituation der drei Eckgwndstücke Beguinen
straße/ Dümperstraße. Ringstraße/ Krämerstrafle und Krämerstroße/ Dümperstraße zu
berücksichtigen. Im HinbUck auf die Vermarktungsstrategie ist dieser Sachverhatt von
hohem Interesse.

4. Dachlandschatt

Die Dachlandschafl ist für das Ensembte der Innenstadt von großer Bedeutung. Des
halb sollte zumindest für die Eckgwndstücke ein geschtossen wirkendes Dach fest
gesetzt werden.

Auch im Zusammenhang mit dem nachfolgenden Punkt 7 soll über die Dachlarm
präzisierend geurteilt werden. Typisch sind Satteldächer mit symmetrischem ange
ordnetem Dachfnt. Selbstverständlich sind bei der Fesisetzung einer solchen Grund
form dann Abweichungen. Spielräume zu delinieren. (Zusammenhang zu Festsetzung
1.1.10)

5. Hausbrellen

Um die gewollte städtebauliche Wirkung zu erzielen sollen mamale Hausbrellen
mindestens an der öffentlich einsehbaren Seite festgesetzt werden.

6. flrstrichtung

Im Zusammenhang zu Punkt 4 soll auch die flrstdchtung beachtet werden, insbeson
dere gilt dies für BF WA 1.1 und WA 1.2.

7. Höhe der Hoffossade
überprüft werden soll der Punkt 1.1.10 der Festsetzungen. da er eine Fassadenhöhe
in Höhe der flrsthöhe zulässig macht auf der Hof seile. Das kann weder Ziel der städ
tebaulichen Entwickiung sein, noch nachbarschützend vodeUhaft wirken.

8. Abweichende Bauweise
Inder Festsetzung 1.2.1 ist der letzte Satz zu prüfen. Die Zulässigkeit von Hafllügeln
ab 6.co m Gebäudetlefe scheInt reolilötsfem. Ich rege eIne überprüfung an.

9. Plastizität der Fassaden
Die Festsetzungen im Punkt 1.2.2 lassen eine sehr umfangreiche PlostWtät zu. die
abweichend von den Neubrandenburg typischen Elementen. wie &ker. Loggien.
untergeordnete Bauteile, Gebäudeteile bis zu 2/3 der Fassadentänge wahllos in fle
fe und Lage und Höhe ermöglichen, also eine Einordnung betebig zulassen. Hier
sollte Vielfalt ermöglicht werden, jedoch Chaos vorgebeugt werden.

10. Größe und umfang von Dochlerrassen

Abwägung svo rseh lag
Zu 3. Ausbildung und Einordnung von Seitenflügel im Hofbereich
Die Einordnung der Seitenflügel auf der Hofseite des südlichen Quartiers wurde noch einmal geprüft.
Um die Höfe der Eckgebäude im WA 2.1 und WA 2.3 besser zu belichten, werden südlich des WA 2.1 und
westlich des WA 2.3 Anbauten nur auf der südlichen bzw. westlichen Grundstücksgrenze für zulässig erklärt.
Im Plan werden zwei Nutzungsbegrenzungslinien eingetragen und eine neue abweichende Bauweise a3 unter
1.2.3.2 folgendermaßen festgesetzt: Inder abweichenden Bauweise a3 sind Gebäudeteile nur auf der jeweilig
zum Grundstück gehörenden südlichen und westlichen Grundstücksgrenze zulässig. Die Begründung Funkt
6.3.1 wird entsprechend geändert.

Zu 4. Dachlandschaft
Für die Eckgrundstücke des südlichen Quartiers sind in Abstimmung mit dem Rahmenplaner symmetrische
Dächer bereits im Entwurf festgesetzt worden.
Zur Sicherung von geschlossen wirkenden Dächern dieser Eckgebäude werden hier neu zur Straße gerichtete
Dachterrassen ausgeschlossen. Dies wird in der örtlichen Bauvorschrift 2.1.2 ergänzt.

Zu 5. Hausbreiten
Hausbreiten werden nicht festgesetzt. Da es sich bei dem Plangebiet um städtisches Eigentum handelt, kann
die Stadt die Hausbreiten durch die Parzellierung und durch den Verkauf der Baugrundstücke in gewünschten
Breiten selbst bestimmen. Der Belang wird nicht berücksichtigt.

Zu 6. Firstrichtung
Da die Gebäude laut örtlicher Bauvorschrift 2.1.1 in Traufstellung zur Straße errichtet werden müssen, ist die
parallel verlaufende Firstrichtung gesichert

Zu 7. Höhe der Hoffassaden
Der Belang wird berücksichtigt. Die Festsetzung 1.1.10 wird geändert in: Bei baulichen Anlagen, die in der
abweichenden Bauweise mit seitlichem Grenzabstand errichtet werden, sind die maximal festgesetzten
Höhen zwingend einzuhalten. Uberschreitungen durch Absturzgitter, Sichtschutzwände und ähnliche
bauliche Anlagen sind nicht zulässig (I6 Abs. 4 Satz 2 BauNVO). Die Begründung Punkt 6.2.2 wird
entsprechend geändert

Zu 8. Abweichende Bauweise
Die Festsetzung 1.2.1 wurde überprüft und wird bei 6,00 m belassen. Auf der Hofseite besteht damit auch die
Möglichkeit, die Haupthäuser variabel mit Versprüngen zu gestalten.

Zu 9. Plastizität der Fassaden
Um die einheitliche Gestaltung der Bebauung aus den 50er Jahren und die der Typenbauten aus den
folgenden Jahren zu unterbrechen und eine Variabilität in der Gestaltung der Fassaden zu erhalten, wird in
der Festsetzung 1.1.2 bestimmt dass ab einer Höhe von 3,50 m 1,0Dm breite Fassadenvorsprünge eingeordnet
werden können. In der Krämerstraße und Dümperstraße können diese Versprünge bis zu 2/3 der
Gebäudebreiten und in der 2. Ringstraße über die gesamte Gebäudebreite errichtet werden. In den schmalen
Straßenräumen der 2. Ringstraße und der Beguinenstraße sind 1 m breite Rücksprünge über 1/3 der
Gebäudelänge im Erdgeschoss zur Errichtung von z.B. Garageneinfahrten oder Eingangsbereichen zulässig.
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 _Krämerstraße 1 Dümperstraße

Stellungnahme TÖB 19.5 KEG, Rahmenpianer

Die Festsetzung 1.2.2 sollte nur für „Stadthäuser“ zulässig gemachl werden. Hier sol
len individuelle Formen insbesondere unterstützt! ermägfcht werden. Hingegen ge
rade auf die Leilbauten. also die „ Eckhäuser‘ durch „mehr“ Vorschriften bereits im
B-PIan Einfluss auf die Gestallung genommen werden muss.

11. Terrassen im H of
Im Zusammenhang mit 1.1.1 sollte die Höhenlage der Terrassen definiert werden.
Insbesondere Im Zusammenhang mit der Festsetzung zu einer Höhe des Sichtschut
zes von 2.50 m. Die Festsetzung 1.1.1 scheint im Widerspruch zu stehen zu 2.3.2 (un
tenchiedliche Höhenangaben). vor allem weil die Lage der Terrasse und Ihr Um
fang etc, nicht definiert sind. Die Terrasse könnte auch große Teile des Hofes eIn
nehmen, im hinteren Bereich des Hofes angelegt werden, auf der Tiefgarage ange
legt werden oder ähnliches.

12. Fassadengestaltung
Zur Fassadengesfaltung sind außer zu Vor- und Rücksprüngen keine Festsetzungen
vorgesehen worden. Angeregt werden soll hier noch einmal die Bedeutung der
Eckhäuser zu beachten. Bei aher gewünschten Vielfalt. die der Innenstadt gut tun
wird, sollte das Charakteristikum des Stadlbaukörpers beachtet werden. Das ist in
vorliegenden Planwerken dargestellt.
Die Eckhöuser wirken dabei als „Leitbauten“ und sollten Festsetzungen erholten. Bei
der Neufassung von Stadtquadieren ist In den letzten Jahren das Phnp der Lelt
bauten erfolgreich angewandt worden lfrankfurt. Dresden u. a4. Anregen möchte
ich hierzu nachmals die Diskussion mit dem Ziel die Qualitäten aufzunehmen und er
folgreich mit neuen Anregungen arcureichem.
Der Grundsatz sollte sein: Vielfältig weiterbauen. nicht in Unkenntnis versuchen
„fremd wirkende Stempel aufzusetzen und die Stadt beliebig machen.

Mit freundlichen Grüßen

Lutz Braun

Abwägungsvorschlag

Zu 10. Größe und Umfang von Dachterrassen
Dachterrassen werden bei den Eckhäusern des südlichen Quartiers nicht zugelassen.
Zur Sicherung von geschlossen wirkenden Dächern dieser Eckgebäude werden hier neu zur Straße gerichtete
Dachterrassen ausgeschlossen. Dies wird in der örtlichen Bauvorschrift 2.1.2 ergänzt.

Zu 11.Terrassen im Hof
Die Festsetzung 1.1.11 zur Höhe von Sichtschutzwänden auf hofseitigen Terrassen wird gestrichen.
Stattdessen wird neu festgesetzt, dass die maximal festgesetzten Höhen der Anbauten zwingend einzuhalten
sind. Uberschreitungen durch Absturzgitter, Sichtschutzwände und ähnliche bauliche Anlagen sind nicht
zulässig.
Zur Abgrenzung von Sitzbereichen und Terrassen auf dem Hof sind über eine begrenzte Länge von 3,00 m pro
Grundstück 2,00 m hohe Zäune oder Hecken zulässig. Die örtliche Bauvorschrift wird folgendermaßen
geändert:
2.3.2 Auf der nicht überbuubaren Grundstücksfläche sind nur Maschendrahtzaun, Stabgitterzaun und
Hecken bis zu einer Höhe von 1.20 m zulässig. Pro Grundstück sind über eine Länge von maximal 3,00 m
Hecken und Zäune mit einer Höhe von maximal 2,00 in zulässig.

Zu 12. Fassadengestaltung
Die Errichtung von stadttypischen Eckgebäuden als eitbauten wird durch die Baulinien und durch die
symmetrisch ausgebildeten Dächer ohne Dachterrassen gesichert. Zusätzliche Vorschriften zur
Fassadengestaltung sollen den Bauherren im Sinne der Sicherung der Vielfalt nicht gemacht werden.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraße / Dümperstraße‘

am 06.062013 haben wir uns über das Bebauungsgebiet Nr. 110 _Krämentraße/Dompeestraße‘ im
Rathaus Infonniert, Die unterhaltung hat unser Interesse an einem Baugmndstück bestärkt.
Auf einige Punkte unserer Unterhaltung möchten wir hiermit noch einmal eingehen:

Aus unserer Sicht wlre ein befahrbarer Zugang (keine Durchfahrt) für den Innenbereich
sinnvoll (für z.B. Maßnahmen In den ‚Garten‘, für Feuerwehr (7) und für spätere
Instandhaltungsarbelsen für die Hofseite der Häuser).
Es sollte eine Regelung getroffen werden, dass den Bau von Kellern ermöglicht, d.h der
Bauablauf müsste so gestaltet werden. dass den Bauherren mit Kellern ein etwas früherer
Baubeginn alt den Bauherren ohne Keller eingeräumt wird, so dass diese erst nach Abschluss
der Verfüllung der Baugrube für den Keller mit Ihren Arbeiten beginnen und dass während
der Mbelten am Keller die Nachbargrundssücke mit ‚genutzt“ werden dürfen (sB. für die
Baugrube). Eine andere Möglichkeit wäre, für alle Häuser Keller vorzuschreiben. Eine
gemeinsame Unteikellerung würde den Bau vereinfachen und auch finanzielle Vorteile für
die einzelnen Bauherren bieten.
Ein mögliches Ventelgenjngsverfahren für die Grundstücke mit Einfamitienhausern
empfinden wir als sehr unfteundlich für junge Familie. Wir biften, diese Variante zu
überdenken und besonders jungen Familien zu emiöglidien, hier sesshaft zu werden.
In Neubnndenburg gibt es kaum Grundstücke für den Neubau von einramilienhäusem.
Deshalb bauen viele Familien In Burg Stargard, In einem anderen Ort um Neubnndenburg
oder sie verfassen die Stadt und suchen sich ein Grundstück und kbeit von hier entfernt.
Dadurch verliert die Stadt weiter Einwohner und Arbeitskräfte,
Unsere Familie Ist vor einigen Monaten nach vielen Jahren wIeder hier nach Neubnndenburs
zurückgekehrt. Um sich hier wohlzufühlen gehört aber auch bezahlbares Wohnen dazu. Uns
wäre es allerdings nur schwer möglich, ein durch Versteigerung überteuertes Grundstück zu
erwerben.

Falls es In Neubrandenburg weitere stadt‘ und seenahe Grundstücke gibt, die für eine Bebauung mit
Einfamilten-, Doppel- oder Reihenhäusern vorgesehen sind, sInd wir Ihnen für eine Information
dankbar 1

Zum ersten Anstrich:
Jeder Bauherr hat die Möglichkeit, eine befahrbare Zufahrt in seinen Hofbereich zu errichten.

Zum zweiten Anstrich:
Die Errichtung Von Kellern ist im Bebauungsplan nicht ausgeschlossen. Da Festsetzungen zur
den Bauablauf keinen planungsrechtlichen Bezug zur Bodennutzung besitzen, können sie
eines Bauleitplanverfahrens Vorgeschrieben werden,

Zum drillen Anstrich:
kein Abwägungsbelang
Die Veräußerung der Grundstücke erfolgt nicht im Rahmen de5 BauleitplanVerfahrens.

Regelungen für
nicht innerhalb

Mit freundlichen Grüßen,

Erdmute Finning und Volker Tretzb

Stellungnahme Bürger Nr.1 Fr. Finning/Hr. Tretzka

Erdmule Finning & Volker Tretzka
Torfsteg 4

17033 Neubrandenburg

Fachbereich Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung
Abteilung stadtplanung

Friedrich-Engelt‘RIng 53

17033 Neubrsndenburg

Die Hinweise werden nicht berücksichtigt.
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Stellungnahme Bürger Nr.2 raumkonzepte lattka

Aniw E ‘Nr Btjl_
Anmerkungen zum Bebauungsplan Nr. 11O rImenfrah/DOmritra3s‘ . 0

Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 _Krämerstraße 1 Dümperstraße“

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sonntag. 7. Juli 2013

anbei finden Sie meine Anmerkungen zum öffantlidi autgelegnan ßebauungeplan Nr. 110 ‚Kriner

snßeflümperstraße“ mit der Bitte um Berücksichtigung im weiteren Verfahren

Mlg.meln.r Hinweis

Im digitalen Zeitalter halte ich es für sinnvoll und angemessen, die öffentliche Einsichtnahme

auch übe, die ‚neuen Medien“ - sprich Internet - zu ermöglichen.

Die Veröffentlichung z.B. von 6-Plänen übe, das Geo.Datenpoflal der Stadt ist löblich und wird

von mir inteneiv genutzt

Die Veröffentlichung von 0-Plan-Entwürfen über des Medium Internet wäre ebenfalls ratsam und

würde den demokratischen Prozess fördern. Allerdings sollte dies eher auf der Homepage der

Stadt Neubrandenburg z.B. in der Rubrik ‚Aktuell erfolgen.

Nun zum 6-Plan selbst,

Bezugahöhen

Punkt 1.1,5:

über der Geländefläche vor Mitte Haus

• wahrscheinlich hofseitig, jedoch könnte das Grundstück .modelllert“ werden, sodass

nachbarschaftliche Geländeflächen nicht die gleiche Höhe aufweisen

Punkt 1.1.8:

- - - als Bezugspunkt für die einzuhaltenden Höhenmaße - - - wird - - . - die Obedlädie das Geh-

weges am esraßenseitigen Gebäudeeingang bestimmt.‘

• scheint am sinnvollaten, wenn Feniglsöhen des Gehweges mii angegeben sind

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Zu Bezugsliölien:
Der Bezugspunkt wird folgendermaßen einheitlich bestimmt:
Gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO wird als Bezugspunkt für die einzuhaltenden Hähenmaße die Oberkante des
Gehweges am straßenseitigen Gebäudeeingang bestimmt ( 18 Abs. 1 BauNVO).
Die Festsetzungen 1.1.4,1.1.8 und 1.2.2 werden entsprechend geändert.
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Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt.

Abwägungsvorschlag
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 Krämerstraße 1 Dümperstraße“

Stellungnahme Bürger Nr.2 raumkonzepte lattka Abwägungsvorsehlag

Punkt 1.2.2:

erst ab einer Höhe von 3,50 m, gemessen vor Mitte Haus und OK dazugehöriger Straßen

mitte“

• hier bleibt die Frage: Welche Höhen gelten an der gehwegsseitigen Grundstücksgrenze

bzw. Baulinie (Straßenmitte ± Quergefälle + Bordstein t Cuergefälle Gehweg .1?

Wäre es für die weitere Planung nicht ratsam einen einzigen und damit eindeutigen Höhenbe

zugspunkt festzulegen?

zu 1.1.5 Oberkante von Tiefgaragen zu 1.1.5 Oberkante von Tiefgaragen
Das Mlegen von Tiefgarage wird durch die Begrenzung der Höhe auf .... 0,6Dm über Gelän- Die nicht überbaubare Grundstücksfläche soll möglichst sichtbar offen gestaltet bleiben. Tiefgaragendächer,
deoberfläche vorMitte Haus ...“ erschwertl (siehe: zu 2.1.8 Tiefgaragendächer) die höher als 60cm aus der Erde ragen, sind Baulichkeiten, die bereits störend wahrgenommen werden.

zu 1 .2.1 abweichende Bauweise al und .2
Zu 1.2.1 abweichende Bauweise al und a2

Die Übergänge zwischen den straßenbegleitenden abweichenden Bauweisen al und a2 zu den
Der Punkt 1.5.2 wird folgendermaßen geändert:

geschlossenen Bauweisen der Eckgebäude werden insbesondere in den Bereichen der Eckpar-
Schlafräume und Kinderzimmer sind möglichst zur straßenabgewandten Seite zu orientieren.

zellen WA 2.1, WA2.3. WA 2.5 und WA 2.6 zu planerischen Herausforderungen führen, insbe- Ansonsten sind bei der Gebäudeplanung geeignete Maßnahmen zur Lüftung vorzusehen.
sondere wenn gemäß 1.5.2 gilt: _Schlafräume und Kinderzimmer sind zur straßenabgewandten

Seite zu orientieren.‘

Der durch die lnnenecken deutlich verkürzte Wandanteil in den genannten Bereichen bietet ver- Zu 1.3 Vom Bauordnungsrecht abweichendes Maß der Tiefe der Abstandsflächen

hältnismäßig wenig Raum für Schlaf- und Kinderzimmer. Die Abstandsflächen der Wieckhäuser 18 und 21 liegen bei Traufliöhen von 8,13 m und bei Firsthöhen von

Deshalb wäre es ratsam, im Punkt 1.5.2 eine andere Formulierung zu wählen 11,46 m mit 3,70 m über der Mitte des angrenzenden 6,00 m breiten Straßenraumes.
Die Tiefe der Abstandsfläche nach Landesbauordnung von O,4xH = 3,60 m, mindestens 3,00 m, ist innerhalb

‚Die Lüftung von straßenseitig orientierte Schlafräume und Kinderzimmer ist mittels kontrollier.
des angrenzenden 6,0Dm breiten Straßenraumes bei einer gegenüberliegenden Bebauung mit Traufhöhen von

ter Lüftung mit einer Luftwechselrate von mmd. 20 m‘ pro Person und Stunde zu gewährleis- 9,0Dm und Firsthöhen von 14,50 m nicht einzuhalten. Die Tiefe der Abstandsfläche der Neubebauung entlang
ten.‘ der 2. Ringstraße ist mit 3,00 m festgesetzt. Somit überlagern sich in den Bereichen der Wieckhäuser 18 und

21 die Abstandsflächen der gegenüberliegenden Bebauung.
zu 1.3 Vom Bauardnungsmcht abweichendes Maß derflefe der Abstandsfiäd,e §9 Abs. 1 Nr.2. Da jedoch die Wieckhäuser innerhalb der Mauer nur eine geringe Breite aufweisen und eine enge Bebauung
BauGB parallel zur Stadtmauer städtebaulich gewünscht ist, ist in diesen Fällen eine Überlagerung der

Insbesondere in den Bereichen WA 2.6 und WA 2.7 gibt es durch den Abstand der Baulinie von Abstandsflächen zumutbar.

6,00 mab lnnenkante Walimauer trotz der auf 3,00 m begrenzten Abstandsfläche eine Kollision Der aus brandschutztechnischer Sicht geforderte Mindestabstand zwischen der Bebauung von 5,00 m wird
eingehalten. Die Belüftung dieser Häuser, die von Vereinen und für Gemeinbedarfszwecke genutzt werden,

mit den Abstandsf]ächen der in den Ssraßenraum hinemnragenden Wiekhäuser (ca. 3.00 m ab
kann durch direkte Lage an der Wallanlage gesichert werden.

AussenkanteAuskragung). Die Belichtung von Aufenthaltsräumen in Wohnungen nach DIN 5034-1 ‚jageslicht in Innenräumen“ in den
Wie kann eine Regelung im Detail aussehen? Wintermonaten von möglichst einer Stunde am 17. Januar kann nur beim Wieckhaus Nr. 18 nicht

gewährleistet werden. Erst ab dem 21. April ist hier eine Besonnungsdauer von 4h möglich. Da dieses
Parkplätze/PKW.Stellpläue Wieckhaus nicht zu Wohnzwecken genutzt wird, kann eine geringere Besonnungsdauer toleriert werden.

Es ist kein Mindestmaß für das vorhalten von PKW-Stellplätze angegeben (z.B. Anzahl Stellplätze Die Verringerung der Tiefe der Abstandsflächen nach LBauO ist somit nicht unzumutbar.

je Wohneinheit).
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Stellungnahme Bürger Nr.2 raumkonzepte lattka

Im Bereich WA2.2 ist die Zufahrt auf das jeweilige Grundstück vom Straßenraum der Dümper

straße erschwert (öffentlicher Raum). Es ist nur eine _zentrale Zufahrt erkennbar. Sind die Park

plätze im Straßenraum Dümperstraße für die Anwohner reserviert oder gibt es bereits ein Kon

zept für eine Nutzung. die dies erfordert?

zu 2.1.8 Tiefgaragendächer

Die Forderung nach (zumindest teilweise) intensiv begainten Tiefgaragendächern gemäß 2.1.8

ist durchaus lobenswert, erfordert aber ausserdem dickere Deckenaufbaulen (tragendes Teil und

Substratschicht). Durch die Begrenzung der Deckenoberkante (Substratoberkante) auf 0,60 m

über Gelände ist automatisch die Deckenunterkante definiert. Diese liegt in einem Bereich, der

bei zeitgemäßen lichten Raumhöhen von Tiefgaragen und einer geraden Rampe mit sogar 20%

Gefälle (ohne Berücksichtigung von Rampenausrundungen) nur bei Großobjekten einen wirt

schaftlichen Vorteil bringt.

Zudem stellt sich die Frage nach der Realisierbarkeit von nachbarschaftlichen Gebäuden mit

bzw. ohne Keller /Tiefgarage (Höhenunterschied Gründungssohle).

Eine zentrale flefgarage im Innenhof, mit dann realisierbarer Oberkante von 0,60 m über Ge

lände, mit einer zentralen Zu- und Abfahrt und einem für jede Anrainer- Parzelle hinrerrhendem,

speziell zugewiesenem (quasi eigenem) Stellplatzangebot oder der Möglichkeit einer Zufahrt auf

die eigene Parzelle auf Tiefgaragen-Niveau scheint ein Traum zu bleiben.

Allerdings ließe sich damit massiv Platz sparen (Entfall vieler einzelner Rampen) und die Intensiv

begrünte Tiefgaragen-Dachlläche könnte parkartig gestaltet für die Gemeinschaft nutzbar sein.

Der Kostenanteil einer solchen Anlago könnte sich - insbesondere bei Mehrfamilienhäusem -

durchaus bezahlt machen.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl-Ing. (PH) M. Dupke

AbwigungsvorschIag

Zu Parkplätze 1 Pkw—Stellplätze
Eine Vorgabe für ein Maß an zu errichtenden Stellplätzen ist nicht vorgesehen. Es bleibt den Bauherren
überlassen, wie viele Stellplätze sie auf ihrem Grundstück errichten.
Im Bereich des WA 2.2 können vom Straßenraum der Dümperstraße aus Zufahrten zu den jeweiligen
Grundstücken errichtet werden. Es ist keine zentrale Zufahrt zu den Grundstücken geplant
Zurzeit wird die Straßenplanung parallel zur Bebauungsplanung erarbeitet Sie liegt noch nicht abschließend
vor Die Klärung der Nutzung von Stellplätzen für Anwohner wird nicht innerhalb des
Bebauungsplanverfahrens erfolgen.

Zu 2.1.8 Tiefgaragendächer
Es ist nicht gesichert dass nachbarschaftliche Gebäude zeitgleich errichtet werden. Die notwendigen
baulichen Maßnahmen zur Errichtung von Gebäuden in Nachbarschaft vorhandener Gebäude sind bei der
Gebäudeplanung zu treffen.

Es bleibt den Eigentümern überlassen, wo sie Stellplätze für die Wohnungen auf den eigenen Grundstücken
errichten. Die Stellplätze können nach Festsetzungen des Bebauungsplanes sowohl als Einzelgarage im Haus,
als auf der Hofseite angebaute Garage/Carport, als Tiefgarage oder als freier Stellplatz auf den eigenen
Hofflächen errichtet werden.
Eine durch die Stadt errichtete zentrale Tiefgarage ist nicht vorgesehen.

Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 Srämerstraße 1 Dümperstraße“
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 „Krimerstraße / Dümperstrafle“

Stellungnahme Bürger Nr.3 Dr. Jutta Eckelt
Die Hinweise werden nicht berücksichtigt.

Abwägungsvorschlag
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Bebauungsplan Nr.110
Krämerstrafle /Domperslraße Neubrandenburg

Slelungnahme gemäß BauGs §3
Nachbar Ggentamergemeinschaf 1 (EtOf Treplawer Straße / Dompenlraße / rjämentraße

50hz goetvte Frau Kunkel.

Bezug neirnend auf die Abslätmung mii der Verwailung und ogenlamem der Ogenifimer
gemeinschaif Treplower Straße / Dümpenlraße / Krämerstraße und gemäß der lentgesetzien Frisl
durch die Stadtverwaltung Neubrandenburg möchte ich zu aa. Bebauungsplan Stellung neNnen.

Die au. Eigeniümergem&nschafl ist als Nachbcr uruTsitielbar durch den SebojungsØrui R‘. 110
und äh eiralger Nachba der BebalAing durch den Bebo.eingsplan rk. 109 befraffen. Da die zwei
neu geplanten Stadtteile und das vamandone Stadlquariler. näntch die Wahnbebaa,ng Im
Egentum der oa Bgenlamergemeinschail. unnillelbar nebeneinander liegen und
verkehzsiechnisch gemeinsam enchlassen sind. belrachfen wiv im Weileren diese Quartiers im
Sinne einer gesamlhiefrlchen slädtebajtlchen läsung in Zusanimenhasg.

Die zeillch nacheInander eifeigle äflenlldie Ausiegung der zwei Bebauungspläne. die Bestrebung
der Stadt zum Slratenumbau ii der rreplawer Straße und bämenirate. läsd im Nacitheln
Stellungnahmen. wie sie vam Gesetz vctgesoison sind. d.h. mit dem Vodiegen der &ardeflichen
Inlallnationen, Lan eine genagende St&iungnatvne anfertigen zu kämen, zum zuerst arng&eglen
Bebauungsplan Nr. 09 „rJeine Fischerstraße“ massiv anrwdlein. Da erst mit dem Jetzigen
Wimenstund, der lebigen Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 110 die gesamten Auswtkungen der
insges&Tsl neuen Bebonng auf das Sindfqualier der aa. Ogenlamer erLerNter sind.

Die Überhöhte Bau*onzenlralian. die geplante Nutzung des bdgeschasses für Gewerbe oder eine
ähnliche Nutzung. die entstehenden massiven Anlagen des ruhenden Verkeres — Parkslerplöfze.
und die Schaffung einer neuen Durchlatzisstraße, flichenfrafle. eigens zur Erschließung der neu

Das städtebauliche Ziel des Bebauungsplanes Nr. 110 für das Quartier Krämerstraße/Dümperstraße/
2. Ringstraße ist die Wiederherstellung des Altstadtcharakters durch eine Blockrandbebauung mit einer
Mischung aus Mehrfamilienhäusern und selbstgenutzten Reihenhäusern und einer Eigentümerstruktur, die
eine Vielfalt innerhalb des Plangebietes entstehen lässt. Mit der Planung wird kein neuer Stadtteil geplant
Anstelle einer Schule, die auch in einem allgemeinen Wohngebiet zulässig ist, werden die geplante Nutzung
als Allgemeines Wohngebiet und auch die Höhe der baulichen Anlagen die umgebende Nutzung und
Bebauung ergänzen.
Eine ausdrückliche Nutzung der Erdgeschosse für Gewerbe ist nicht vorgegeben. Nicht störende
Gewerbebetriebe sind in allgemeinen Wohngebieten nur ausnahmsweise zulässig, wenn sie sich in die
Umgebung einfügen und die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben. Die
durch die geplante kleinteilige Parzellierung der zukünftigen Grundstücke mögliche Nutzung durch kleine
Läden, Schank— und Speisewirlschaften und nicht störende Handwerksbetriebe ist im Plangebiet zulässig und
soll auch nicht ausgeschlossen werden.
Für diese Nutzungen können öffentliche Stellplätze innerhalb der neu zu gestalteten Straßenräume und auf
zentralen Parkplatzflächen der Stadt genutzt werden. Für das Plangebiet ist keine massive Parkstellplatzanlage
geplant Die Stellplatzabdeckung ist auf den Grundstücken der Hauseigentümer möglich.
Innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen der DümperstraBe und der Kr‘ämerstraße werden in der parallel
zum Bebauungsplan laufenden gesonderten Straßenplanung ortsüblich straßenbegleitend Stellplätze
vorgesehen.
Durch die Planung entstehen innenstadttypische Nutzungen, die keine unverhältnismäßigen Belastungen der
Nachbarn nach sich ziehen.
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Kr‘ämerstraße 1 Dümperstraße

Stellungnahme Bürger Nr.3 Dr. Jutta Eckelt

geplanten Bebauung, betasten die aa. Egentomergemeinschott und Nachbarn.
unveihäunismäßig stark.

Gründe

1. AbweIchung von der Festsetzung ißt Grundflächen. und Gnchoßfläch.nzohl

Die ekel aa. Siadteie werden gern. §1 BauNvO als ‚Allgemeines Wohngebiet“. WA, ioassltdiert. In
§4 BauNVO werden die Zuiössigkeiten für ein Atgemeines Wohngebiet geregelt.

im Bebauungsplan Nr. 110 wird mehrfach von den Festselzungen der BauNVO, die 1Cr ein
Allgemeines Wohngebiet gelten. abgewichen. Es werden z.B. eine höhere GrundtlächenmN und
Geschoßifächenzahl festgesetzt, als der Gesetzgeber vorgibt. (Gruhaflächenzatt SeI; 0,4 1
festgesetzt; 0.6 und 0,8; GeschossflächenzaN 1.2 / testgesetzt bis zu 2.8) Damit ist mii der neuen
Bebauung eine wesentlich höhere Baukonzentration zu erwarten. als der Geselzgeber für diese
Gebietsklasslflzierung testlegt.

Die hohe Boukonzenlration hat Auswirkungen aut das gesamte Stadtquadier. Sie schlägt sich in der
parallelen Erhöhung der Konzentration der Anlagen für den ruhenden Verkehr. gemeint sind Ner
die Parkstellptötze nieder. Die z.t. vorhandene Anzahl der Parkplätze in diesem Woirqualler wird
allein durch die Stadt Neubrandenburg mindestens um die doppelte Anzahl der Stellplätze erhöht.
Hinzu kommen die Stellplätze. die van den Investoren 1Cr die neue Wohnbebouung zu schaffen
sind, Schätzungsweise werden in diesem Stadtquadler ca. 20 Parkplätzen neu gescholten werden.

Fdgedchtlg erhöht sich Indem gleichen Maße der fließende Verkeiv, Auto-Verkety.

Die BauNVO lässt Änderungen zu, wenn diese unter vorgegebenen Prämissen zulässig sind. Die
Begründung im Textteil 8 zum Bebauungsplan gemäss §17 Abs.2 BauNVO, insbesondere Nr.1 und
Nr.2 wfrd hiermit jedoch In Frage gestellt.

Die geplante Konzentration an Autoverkehr hat unmittelbor Auswiztjngen auf die Wahnqualtät
der Bgentomer der aa. Egentomergemeinschatt. insbesondere stört es die Wahnquastät der
Eigentümer in der treptower Straße 14 und der Krämerstraße 7. wo die Folgen der Planung am
gravierehasten auteinanderfretien. Im Weiteren werden diese ergänzend erläutert. Hier sind
Lösungen aufzuzeigen und nil der ßgentümergemeinschatl zu kommunizieren, die dem
entgegenwirken.

2, Gebäudehöh. und Gebäudenutzung

Die neue Wohnbebouung, die unmittelbar als Pendant gegenübestiegend der mittelalterlichen
Stadtmauer geplant ist, schwankt von Bgenheimcharakter bis zu einer Gebäudehöhe von 11,50 m,
das enfspdchl eher A‘Geschossigkeit.

Es ist ein Widenpeich an sich, dass einerseits gegenüber der Stadtmauer die Wohnbebauung in der
Altstadt niedrig sein soll und Entamilienhauscharakter besitzt, siehe Bebanjngspian Nr. 110.
(vergleichend dazu auch die Diskussion um die Neubebauung der Ptaffensfraße / Behmensimße
&nsctzießflch Abriss eines meivgeschassigen Gebäudes neben der Stadlmouer( und andererseits
aktuell 4.Geschasslgkelf neu gebaut werden sei.

Für die Esgentümer der Treptawer Straße 14 ist die Festsetzung der Bauhöhe der
gegenüberliegenden neu zu enichtenden Bebauung mit einer Höhe von 1 1.50 m nicht akzeptabel.
In ebendieser Bebauung. gegenüber der Treptawer Straße 14, ist tOr das Erdgeschoss eine andere
Nutzung als die des Wahnem vorgesehen. Was genrx,. wird nicht kamrmnwert, Die fläche vordem
Wohngebäude der figentümergemeinschaff Treptower Straße 14 w*d als „Verkehsstläche
besonderer Zweckbesfimrrung‘ bezeichnet, für was genau diese Fläche In Nutzung gehen soll, ist
im Bebauungsplan ebentalls nicht erkennbar.

AbwigungsvorschIag

Zu Gründe
Zu 1: Abweichung von der Festsetzung für Grundflächen— und Gcschossflächenzahl
Die Wiederherstellung der Stadtstrukturen von vor 1945, die durch eine stärkere Überbauung der Grundstücke
in der zentralen Lage gekennzeichnet War und die Ermöglichung einer verdichteten Bebauung mit
Altstadtcharakter sowie die Anpassung an vorhandene Höhen der umgebenden Bebauung sind besondere
Gründe für die Uberschreitungen der Obergrenzen für die Grundflächenzahl und für die Geschossflächenzahl.
Das Ziel des Bebauungsplanes ist die höhere Baukonzentration, die mit einer Grundflächenzahl von 0,6
(Obergrenze für ein Mischgebiet) erreicht Wird.
Die Umsetzung der verdichteten Bebauung mit Höhen, die sich am Bestand orientieren, ist mit der Obergrenze
der Geschossflächenzahl von 1,2 nach §17 BauNVO nicht erreichbar.
Um das o. g. städtebauliche Ziel zu erreichen, ist insbesondere für die geplanten Eckbebauungen eine
Geschossflächenzahl von bis zu 2,8 notwendig.
Die Entwicklung innerhalb des Plangebietes von einem einzigen Nutzer, der Schule, zu einem Allgemeinen
Wohngebiet trägt zu einer Belebung der Innenstadt bei. Die Erschließung der ca. 120 Wohnungen, eine
Größenordnung, die für die lnnenstadtquartiere nicht unüblich ist, erfolgt über die vorhandenen Straßen bzw.
im Fall der Beguinenstraße über eine neue Straße.
Da innerhalb des Plangebietes keine Parkplätze vorhanden sind, wird sich ihre Anzahl auch nicht verdoppeln.
Der Bebauungsplan setzt keine gemeinsame Stellplatzanlage im Quartierinneren für die Anwohner/innen fest
Es bleibt den Eigentümern überlassen, wo sie Stellplätze für die Wahnungen auf den eigenen Grundstücken
errichten. Die Stellplätze können nach Festsetzungen des Bebauungsplanes sowohl als Einzelgarage im Haus,
als Tiefgarage ader auf den eigenen Hoftläcisen errichtet werden.
Weiterhin wird die Stadt mit der Umgestaltung der im Plangebiet liegenden Straßen ortsüblich Stellplätze
errichten.

Zu 2. Gebäudehöhe und Gebäudenutzung
Der Bereich der 2. Ringstraße zwischen der Krämerstraße und der Dümperstraße ist laut der Stadtbildplanung
vom juni 2000 mit einer klaren modernen Formensprache und dreigeschossig neu zu bebauen. Hierbei soll der
enge ruhige Straßenraumcharakter erhalten bleiben. Mit den festgesetzten Traufhöhen von 6,00 m - g,50 m
wird eine zwei bis dreigeschossige Bebauung ermöglicht, die die Höhe der Stadtmauer durch zwingend zu
errichtende Kanten in Form vnn horizontalen Versätzen ab Höhen von 550 m bis 7,50 m berücksichtigt.

Die Treptower Straße 14 wird durch den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 110 nicht berührt.
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 _Krämerstraße 1 DümperstraßC

Stellungnahme Bürger Nr.3 Dr. Jutta Eckelt Abwägungsvorschlag

Da die Eigentümer der Eigentümergemeinschott, insbesondere der Treptower Straße 14 ds
unmittelbarer Nachbar nicht beurteilen können, wie die geplante Nachbaibebasjung genutzt wird.
wird dieser Bebauung widersprachen. Dieser Widenpijch bezieht sich auch auf die Höhe der
Bebauung und die nicht bekannte Nutzung aa. Vorfläche, Dieser planerlschen Lösung wird
jedenfalls varsargflch nicht zugestimmt. Dte Kommunikation der Planung an dieser Stelle wid
zunächst verlangt.

3. AbweIchung von der Gesetzgebung gemäß TA-Lärm
Zu 3. l.armschutz

Htnsichttch der bereits aa. Emissiansquellen und der zu erwcslenden Immission. insbesondere an Die Krämerstraße bleibt eine Anliegerstrafle, die auch zukünftig nur der Erschließung der angrenzenden
den Wohnungen der Eigentümergemeinschatt ireptawer Straße 14 und Krärnentraße 7 ist vor der
Beschlussfassung eine L&tnpegelpragnase anzufertigen und bekannt zu machen, Die Klassifizierung Nutzungen dient.
des Stadtgebletes als „Allgemeines Wahngeblet“ erlaubt gern. TA.Lälm, lmrntssionen van tags (7O0 Laut Verkehrs- und Parkraumkonzept, Fortschreibung 08/2012 der BBC Dorsch Cansult lngenieurgesellschaft
bis 2200 Uhr) 65 dbund nachts lfl.00bis 7:00Uhr) 45db. mbH Neubrandenburg, wird im Jahr 2025 für das gesamte Gebiet eine durchschnittliche tägliche
in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 110 wird genannt, dass die gesetzlichen Vorgaben Verkehrsstärke DW von 430 Kfz/24 h erwartet. Aufgeteilt auf die Krämerstraße und Dümperstraße ergeben
gemöß der TA.Lärm nichl eingehalten werden würden. Es wtd nicht dargestellt, auf welcher sich Verkehrsstärken von durchschnittlich täglich 215 Kfz/24 h. Bei dieser Verkehrsbelegung und einerGrundlage diese Annahme basiert, wo sich welche Lärmquellen befinden und ‚wer hoch die . . . .

lmmissianrwede genau an den aa, Wohnungen der Eigenlümerder Eigentümergemeinschatt sind. Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h wird es fur die angrenzenden Nutzungen in der Kramerstrafle und
Dümperstrafle zu keiner Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005-1 5Schallschutz im Städtebau“

Das gleiche tdffl für die lmnissionsbelastung der Wahnungen der aa. Bgentümorgem&nschatl zu. An ‚1 1. c ASS k ‚ID 1,
die sich aus dem Bebauungsplan Nr. 109 ergibt. Eine z.B. Lärrnpegelprognase ist nicht bekannt, van tags un nac ts 4 zw. 40 ommen.

Eine Schallimmissionsprognose wird aus diesem Grund nicht erstellt.
Da die Eigentümer der Bgentümergemeinschaft, Insbesondere der treplawer Straße 14, als
unmitietbarer Nachbar, nicht beudeien können, welche Immisslans- und Lärmbdastung nit der
geplanten Bebauung entstehen wird, wird der geplanten Bebauung widersprachen. Dieser
planerischen Lösung wird jedentasis vorsorglich nicht zugeshmmt. Es wird verlangt, die zuvor
genannte Lörsopegeiprognase zur Beurtelung anfertigen zu lassen.

Zu 4. Durchfahrtsstraße
4. Durchlatutsfraße

Die Belange zur Durchfahrtsstraße betreffen nicht den B-Plan Nr. 110.
Zur Erschießung der neuen Bebauung soll eine Ourchtahdstraße der Breite 4.50 m gebaut werden,
Die Ringstraße ist zum Vergleich im Miittel 3,50 m breit.

Diese Straße ist gegenüber der aa. Eigenfümergemeinschaft während der Zeit der Auslegung des
Bebauungsplanes Nr. 109.. KleIne Fi,cherstraße“ bis einschließlich erste Juliwache Z)13 ab Gehweg.
allentais ab In eine Richtung und nur bis zur neuen Bebauung reichende Anliegorstraße benannt
worden. Dass unmittelbar vor dem Hauselngong In das Wohnhaus der Eigentümer ireptower Straße
‚4 eine derart breite und als Durchtahrt genutzte Straße gebaut wird, wird massiv widersprachen,

Hinzu kommt, dass bei der Straßenpianung ein Grundstück des Eigentums der
Eigentümergemeinschatt überplanl und für den Straßenverlaut k Anspruch genommen wtd, Dies
wurde gegenüber der Eigentümergemeinschatt zu keiner Zeit kammunlzlert,

AUS den zuvor genannten Gründen widerspreche ich als Eigentümerin und damit als unmittelbarer
Nachbar der geplanten Bebauung als auch im Namen einiger Eigentümer der
Eigentümergemeinschall der Bebauung gemäß der Bebauungspläne Nr. 109 .Kieine Fischerstraße
und Nr. 110 ..Krämetstraße / Dompentraße“ in Neubrandenburg. ich forderte die Überprüfung und
Anderung dieser Bebauungspläne ds auch eine erneute und zeifgleiche Auslegung der
Bebauungspläne.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Jutta Ecke
Architektin
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 _Krämerstraße/ Dümperstrafle

Stellungnahme Nachbargemeinde Nr. 1.2 Groß Teetzleben Abwägungsvorschlag

Amt Treptower Tollensewinkel
Der Amtsvorsteher

handelnd für die Gemeinde: Groß Teetzleben

Mit: Bauamt
- Arnpr.chpapln.r Fiat 0,w.ld

l;I ‘! 9k93t01 2551485
- MMI: w&d@abanweptowdeIAb ‚

I‘fl
- tr

iLJujijll ><
ii C‘r

le NrJ.fl van: uirat S1QISnnnD

flepöiz. 07 2013

BebauungsplanentwurtNr. 110 Krämerstraß& Dümpentraße Neubrandenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 0606 2013 mirden wir vom Entmirf des Bebauungsplanes Nr. 110
Von Seiten der Gemeinde Große Teetzleben bestehen keine Bedenken.

•Krämerstraße! Dümperstraße Neubrandenburg in Kenntnis gesetzt
Es mirde um Stellungnahme gebeten.
Nach Rücksprache mit der Bürgemaeisterin der Gemeinde Groß TeeWeben bestehen von Seiten
der Gemeinde keine Einwände gegen das ag. Vorbaben.
Es werden keine weiteren Hinweise und Anregungen gegeben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Ayftrag

Oswald
Bauamt

-—.__l.

Stadt Neubrandenburg
Abteilung: Stadtplanung
Friedrich- Engels- Ring 53
17033 Neubrandenburg
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraße 1 DümperstraßC

Stellungnahme Nachbargemeinde Nr.2.1 Blankenhof Abwgungsvor5chlag

BESCHLUSSAUSZUG
Ober die ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde

Blankenhof
vom 19.06.2013

Öffentlicher Teil:

zu 8. Zustimmung zum 8-Planentwurf Nr. 110 V0.40.BA.2013-051
KrämentnßelD0mpersfraße“ Neubmndenburg

Beschluss:

Die Gemeinde erteilt die Zustimmung zum B-Planentwurf Nr. 110
.Krmerslraß&Dumperstraß& der Stadt Neubrandenburg. Von Seiten der Gemeinde Blankenhof bestehen keine Bedenken.
Von Seiten der Gemeinde Blankonhof gibt es keine Bedenken und Hinweise zum
B-Planentwijrf Nr 110 .Kramerstraße/Dümperstraße‘ Neubrandenburg.

AbsUmmung.ergebnb:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder
davon anwesend.
Ja-Stimmen:
Nein-SUmmen:
Stimmenthattungen

Bemerkung:

Aufgrund des § 24(1) Kommunalverfassung war kein Mitglied des Gremiums von der Seralung und
Abstimmung ausgeschlossen

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 26. Juni2013

L(j
:rbof ‘kZ__J)Y
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraße 1 Dümperstraße

Stellungnahme Nachbargemeinde Nr. 2.7 Woggersin AbwgungsvorschIag

aber die ordentiiche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Woggersin
vom 19.06.2013

Ölfentlicher Teil:

zu II. Zustimmung zum B-Pianentwurt Nr. 110 VO-41-B42013-034
i(rämerstraße/Damperstroße Neubrandenburg

Beschluss:
Die Gemeindeerteitt die Zustimmung zum B-Ptanenbtjrt Nr. 110 Von Seiten der Gemeinde Woggersin bestehen keine Bedenken.
.Kr5merstraß&Dümperstraß& der Stadt Neubrandenburg.
Von Seiten der Gemeinde Woggersin gibt es keine Bedenken und Hinweise zum
B-Planentwud Nr. 110 ‚KrämerstraB&Dümperstra0e Neubrandenburg.

Abs Umm u ng serg eh n Is:

Gesetzliche Anmhl der Mitglieder
dava, anwesend:
Ja-Summen:
Neinstimmen:
Stimmenthattungen:

Bemerkung:

Aufgrund des § 24(1) Kommunajveulassung war kein Mitglied des Grenlums von der Beratung und
Abstimmung ausgeschlossen.

Der Auszug entspdchl dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 25. Juni2013

Nizol 2DXIECj3chIuuvorIqent.bcIien.AbwIgung4s.O2.I 4.doc 49



Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 Krämerstraße 1 DümperstraßC

Stellungnahme Nachhargemeinde Nr. 2.8 Wulkenzin Abwgungsvorsehlag

BESCHLUSSAUSZUG
über die ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Wuikenzin

vom 1B.06.2013

Öffentlicher Teil:

zu 16. Zustimmung zum 8-Pianentwurf Nr. 110 VO-42-BA-2013-063
9(rämerstraßelDümperstrao& Neubtandenburg

Beschluss:
Die Gemeinde erleilt die Zustimmung zum B-Planentwurf Nr. 110
.Krämerstm0&Dümperstraße der Stadt Neubrandenburg.
Von Seiten der Gemeinde Wutkenzln gibt es keine Hinweise und Bedenken zum Von Seiten der Gemeinde Wuikenzin bestehen keine Bedenken.
8-Pianentwurt Nr. 110 .Krmerslra0e/0ümperslraße Neubrandcnburg.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzilche Annhi der Mitglieder
davon anwesend:
Ja-Stkiimen:
Neln.Sllmmen;
Stimmenthatungen:

Semerkung:

Aufgrund des § 24(1) Kommunaivertassung war ke Mitglied des Gremiums von der Beratung und
Abstimmung ausgeschlossen.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 19. Juni2013

Gemtzi :“ ;::
Bürgermeister/in
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 KrämerstraBe 1 Dümperstraße“

Stellungnahme Nachbargemeinde Nr. 2.9 Zirzow Abwilgungsvorschlag

über die ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Zirzow
vom 13.05.2013

Öffentlicher Teil:

zu 14. Zustimmung zum B-Pianentwurf Nr. 110 V043-BA-2013.030
Krämerstraß&Dümperstraße“ Noubmndenburp

Beschluss:
Die Gemeinde erteilt die Zustimmung zum B-Planenlwurt Nr. 110
‚.Krämerstraße/Dümperstmße der Stadt Neubrandenburg. Von Seiten der Gemeinde Zirzow bestehen keine Bedenken.
Von Seiten der Gemeinde Zirzow gibt es keine Hinweise und Bedenken zum BPlanentwsrf
Nr. 110 j<rämerstraßeloümperstraße“ Neubrandenburg.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Milgtieder
davon wiwesend:
Ja-Stimmen:
Nein-Sbmmen:
Stimmenthaltungen:

Bemerkung:

Aufgrund des § 24(1) Komnunslverfassung war kein Mtgliod des Gremiums von der Beratung und
Abstimmung ausgeschlossen.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 17. Juni2013
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Stadt Neuhrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 KrämerstraBe 1 DümperstraßC

Stellungnahme Nachbargemeinde 3.1 Stadt Burg Stargard Abwügungsvorschlag

Stadt Burg StargarJ
Der Bürgermeister

Abt s1i.9uStargard
Safl‘3a‘ash‘lß. I‘tw an 5wN

AbI. Az
- .ar9ad.

T cm:

clberechdtplaung, Wirtschaft und R 1 ti JULI 2013

AbteflungSadtplanung ‘,‘/1 QS
17042 Neubrandenburg ‚‚„ Etn1 -N

D.nb.lhrtIn T.Iaon E.Mal Dar,
Frau Biit 03960325339 I.beitstargardw-lw,dde 1. Jufi 2013

Stellungnahme der Stadt Burg Stargard zum Bebauungsplanentwurf
Nr. 110 .‚KrämemtraßelDümperstraßa“ Neubrandenburg

Die Stadt Burg Stargard stimmt gemaß § 2 Abs. 2 BauGB dem Entwurf des
Bebauungsplanes Nr.110 .Krämerstmße!Dümperstmß& Neubrandenburg und der Die Stadt Burg Stargard stimmt der Planung zu.
Begründung zu.
Nachbarliche Belange werden nicht berührt.

Mit freundlichen Grüssen

Lor
Bürgermeister der Stadt Burg Stargard
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 Ki1imerstraße 1 Dümperstraßc

Stellungnahme Nachhargemeinde Nr. 4.2 Hohenzierit Abwigungsvorschlag

knlnnghödg Gemeinden:

AMT NEUSTRELITZ-LAND wae.eorw.ca.ooa.t&a.,
Der Bürgermeister aanztz. Kleel den. Xnlnb.g0. MMflea.

Gemeinde Blumenholz USn,. WokLflOabeIew

Ne Neje-La,d. Mane,staße 05. 17235 Nasu.Hz
Oal*,ndtild*ni.niIi Tddnn 039811457546

Aht Snil,ic .039811 457512

1n4irb!r Bauamt
Stadt Neubmndenburg Ahl. %_

32
Friedrich — Engels-Ring 53 T 1 ttflnun9

kswiit fläL4 Fr.usnt

17033 Neubrandenbur8 U‘L Juli i IjOatr 270613

wvLI Fj
]Eieg -Nr

AbstImmung der Bauleitpläne mit den Nachbargemolnden gemäß § 2 Abs.2
Baugesetzbuch
Bebauungspianentwurf Nr.110 „KrämerslraßelDomperstraße Neubrandonburg

Sehr geehrte Damen und Herren.

die Gemeinde Hohenzientz hat den Bebauungsplanentwurf Nr. 110
•Kramerstmßo/Dümperstmße‘ zur Kenntnis genommen.

Einwände sind nicht vorzutragen. Von Seiten der Gemeinde Hohenzieritz bestehen keine Einwinde gegen die Planung.
Die Bauleitplanung der Gemeinde Hohenzieritz wird von dieser Planung nicht berührt.

Mii fr undlichen Grüßen1
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraße 1 DümperstraßC

Stellungnahme Nachbargemeinde Nr. 4.1 Blumenholz AbwgungsvorschIag

An,tsangehödga indcn

AMT NEUSTRELITZ-LAND enna-t&n
Der Bürgermeister .wait KIeii w(si, Kat.0. M40enbo.

Gemeinde Blumenholz usa,. woas,,

ArnI Nae&eie4r.1. W4i.nsjaßa 05. 11235 Neijstrafl
Gwxia& BIi.m,l‘oLz T&eta 03901 1457546

039811457512

IL

Sladi Neubrandenburg ij.nm 32
Friedrich—Engels-Ring 53

‚ FnuBI

17033 Neubmndenbnrg

::: :::: :

Abstimmung der Bauleitpläne mit den Nachbargemelnden gemäß § 2 Abs.2
Baugesetzbuch
Bebauungsplanontwurf Nr.110 „KrämerstnßelDümperslraße Neubrandenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Blumenholz halden Bebauungsplanentwurf Nr. 110
‚Krämerstraßelflümperstraß& zur Kenntnis genommen.

Einwände sind nicht vorzutragen. Die Gemeinde Blumenholz hat keine Einwiinde gegen die Planung.
Die Rauieitplanung der Gemeinde Blumenhciz wird van dieser Planung nicht berührt.

Mit treu dlichen Grüßen

d±er
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraße ( Dümperstraße

Beratungen nach Auslegung, Aktennotiz 10.07.2013 Abwigungsvorschläge von Beratungsergebnissen nach Auslegung der Planung

fl‘
A&S GmbH Neubrandenburg
architekten . stadtplaner. ingenieure FF

ALS GmbH Nersacaitwg
Augr,slaAurdb-Str 1. 17533 Nettareflle#a

Ihr z.sr N.,g.srajt. traUe‘S

AKTENNOEZ über eine Beratung zum Bebauungsplan Nr. 110 der Stadt •
- o.b_

Neubrandenburg
Thema: Auswertung der Stellungnahmen der TÖB, weitere Änderungen, -

weiteres Verfahren
• e,we

Datum: 10.07.2013 •rqeg

Ort KEG . Kommunale-Entwicklungsgesellschah mbH
Teilnehmer: Herr Riemer KtO mbH Neubrandenburg

Herrfliede KEGmbHNeubrandenburg
Frau Kunkel Sladl Neubrandenburg
Herr Braun archjlekturlabdk Neubrsndenburg
Frau Klohs ASS GmbH Neubrandenburg

00544
1. Frau Klohs führte aus, dass noch nicht alle wichtigen Stellungnahmen ‚‘aov.,.,n-o

vorliegen. Es Fehlen die Stellungnahmen vom LK und vom LA für t.*‘‘uv
[jan‘s c.i.a

Denlonaiptege.
(Frau Kunkel sollte hier nachfragen. Frau Kunkel hat den Abteilungen der
Stadtverwaltung, die bei der lruhzeitigen Beteiligung Hinweise zur Planung
gegeben hatten, den aktuellen B-Plan.Stand zur Infonnation mitgeteilt
Hier ist die Abstimmung mit Frau Neise, Abteilung Bauordnung, nach IIeSlHaaeSrt.,a

Aussage von Herrn Riemer unbedingt dumhzuführen. Frau Kunkei ‚s,,w

verainbart mit Frau Heise einen Termin in August und ladt Frau Kiohs “°°‘‘‘
[-eilt e,eaeolt

dazu ein.) ‚teiM.tfl —

In den vorliegenden Stellungnahmen gsb es keine wesentlichen Bedenken
gegen den Entmid. ra nnwrca,s
Die Stadlwerke neusw wiesen auf den für die Regenwasserabteitung
notwendigen Nachweis der Veraickemngsfahigkeit des Wallgrabens hin. Hrnwflw

LhiC es,. AG
tU 255255w

2. Herr Thiede informierte, dass für die Regenwasserableitung die Stadt
verantwortlich ist- Aus dieeem Grund ‚Mirde SKH Nbg. mit der Erarbeitung rcer....m.aea
eines Regenwasserkonzeptes beauftagt. Ziel soll die zentrale Ableitung o.,am. e.a* AG
des Regenwassen sus dem Plangebiet sein. Maonsten sind Änderungen ei In lote

in den Festsetzungen des 8-Planes zum Maß dar Nutzung bzw. zum
Umgang mit dem Regenwasser notwendig. Nach Vorlage des Konzeptes

St enAona rar
werden die Beteiligten am Planverfahren über das Ergebnis intonniert

0-tau

3. Frau Kunkel wies auf redaktionelle Änderungen hin, die sie in einem sas,u,.,,,,,.

Schreiben Festgehalten hat und an Frau Kloha weilerreichen wird. tmerse

Z.B sind die Verkehntachen In der Dumpersfraße und Kr5merstraße zu we..n
oUJrcsw,es
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 „Krimerstraße 1 Dümperstraße“

Beratungen nach Auslegung, Aktennotiz 10.07.2013 Abwägungsvorschl‘äge von Beratungsergehnissen nach Auslegung der Planung

bemaßen. um die Lage der Baulinien und —grenzen (und damit die Lage
der künftigen Gmndstücksgrenzen) im Plan exakt darstellen zu können.
Herr Thiede informierte, dass die Planungen der Dümperstrsße durch die
Dorsch Consuft GmbH, die der Kramerstraße durch Frau Webersinke
zurzeil erarbeitet werden. Zum Abglelch mit den Festsetzungen des
B.Pianes übergibt Herr thiede Frau Klohs die vodiegenden Entwürfe der
Planungen im dsf-Format umgehend.

Von Seiten der Eigentümergemeinschsft Kramerstraße. vertreten durch
NEIJWOBA eG., wird ein Einspruch zur Ausweisung ihrer Flachen als
Verkehraflächen in der Krämerstraße erwartet Diese Flächen bleiben
vodäufig im Bestand private Grünflächen. sind jedoch langfnstig als
öffentliche Verkehraflächen in das siadtische Verkehrsnetz einzubeziehen.
Der Rahmenplan wird hier entsprechend geändert (Aussage von HerTn
Riemer).

Für das Beufeld WA 1 soll im 0-Plan ein Kinderspielplatz ausgewiesen
werden. Nach Aussage von Henn Riemer wird zurzeft ein Vermsrktungs‘
konzept erarbeitet, wonach die Reihenhäuser in der 2.Ringstraße jungen
Familien angeboten werden sollen. in diesem Zusammenhang und weil für
die Wohnnutzungen In der Innenstadt Spielplätze fehlen, soll an der Ecke
Reguinenstraße — 2- Ringstraße eine ölfentliche Grünfiache mit der
Zweckbestimmung Kinderspielplatz festgesetzt werden. Herr Riemer wird
diesen Vorschlag dem Stadtentwicklungssusschuss unterbreiten. Damit
wird es nicht mehr notwendig, die Beguinenatraße 0,00 m breit zu
errichten. Es würde eine 435 m breite Mischifäche ausreichend sein.
Gleichzeitig soll die Bebauung Im Baufeld WAI kompakter und entlang der
Dümperstraße erfolgen. Hier solfe der Plan eine Baulinie festlegen. Die
‚Änderungen im 0-Plan werden erst erfolgen, wenn das Vermarklungs
konzept, das den Spielplstz beinhaltet, durch die kommunalen Gremien
bestätigt worde

4. Nach Diskussionen zu den Inhalten der Planung worden folgende
Änderungen beraten:
Inbezug auf die Höhe der Tiefgaragen wird die Festlegung 1.1.5
folgendenssßen neu bestimmt:
Die Oberkante von ‘Tiefgaragen auf der nicht übeibaubaren
Gwndslücksflacho ist bis zu einer Höhe von mseimsi 0,60 m zulässig. Hier wurde der Bezu s unkt eänd r in.Bezugspunkt ist hierbei die nstürtiche Geländeoberflache vor der g P g ‚ e
hofseitigen Mitte des dazugehörigen Hauses. Gemaß § 18 Abs. 1 BauNVO wird als Bezugspunkt fur die einzuhaltenden Hohenmaße die Oberkante des
.0n9bdsiäbrflächl.

können lt. LOauO M-V Gehweges am straßenseitigen Geb‘äudeeingang bestimmt.
2,50 m hohe Mauern sollen nicht auf den Terrassen der Tiefgaragen
innerhalb der nicht überbaubaren Gmndstücksfläche entstehen können.
Die Festsetzung 1.1.11 sollte die Abgrenzung durch Sichtschutzwände
innerhalb der Bsufelder auf den Anbauten regeln.
Da für die Anbauten eine maximale Höhe von 7.50 m vorgegeben ist,
können die Osuhenon innerhalb dieser Höhe eine Sichtschutwand
errichten.
Die Festsetzung 1.1.11 wird gestrichen.
Für Abgrenzungen auf den nicht überbaubaren Gwndstücksflächen wird
die örtliche Osuvorschrill 2-3.2 folgendermaßen geändert:
Auf der nicht überbaubaren Gmndstücksfläche sind nur Maschendraht.
zaun, Stabgitterrsun und Hecken bis zu einer Höhe von 1,20 m zulässig.
Pro Grundstück sind über eine Länge von masimal 3,00 m auch Hecken
und Zaune mit einer Höhe von mestmal 2,00 m zulässig.
Anmerkung: Somit können auf den Grundstücken auch auf Tiefgaragen
3,00 m lange und 2.60 m hohe Abgrenzungen (Höhe Terrasse + Zaun ab
nsiüdicher Geländehöhe) entstehen,
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krirnerstraße 1 Dümperstraße“

Beratungen nach Auslegung, Aktennotiz 10.07.2013 Abwgungsvorschläge von Beratungsergebnissen nach Auslegung der Planung

um zu verhindern, dass im Erdgeschoss der Gebauda nur Zufahrten für
Garagen entstehen, werden im Sinne der Gestaltung des Straßeivaunes
mit einem Wechsel von Toröfffiungen und sonstiger Fassade folgende
zusätzliche örtliche Bsuvorschiiften aufgenommen:
2.2.2 Pro Gebäude und Straßenseite ist nur ein Tor zulässig.
2.2.3 Es ist nur eine Breite der Tore von nssimal 300 m zulässig.

Für die Sicherung einer ungestörten Dachfiache der Satteldächer der
Eckgebäude in den Bsugebietsteilen WA 2.1, WA 2.3 und WA 2.6 werden
snßensettig liegende Dachterrassen ausgeschlossen.
Die lealliche Festsetzung 2.1.2 wird folgendermaßen geändert:
Die Hauptdacher in den Baugebietsleilen WA 2.1. WA 2.3 und WA 2-6
sind nur als symmetrisch ausgebildete Ssttetdacher md Dachneigungen
von 20 bis 48‘ traut- und giebelstandig zur Straße zulässig, Zur Straße
gelichtete Oschterrassen sind ausgeschlossen.
Zur optimalen Ausnutzung der Dächer wird die Festsetzung
folgendermaßen geändert:
2.1.6 Zur Straße gerichtete Dachauftaulen sind in einer Gesamtbreite von
30% der zugehörigen Fassadenbreite zulässig.
um die Höfe der Echgebäude im WA 2.1 und WA 2,3 besser zu belichten,
werden südlich des WA 2.1 und westtich des WA 2.3 Abbauten nur auf der
südlIchen bzw. westlTchen Grundstücksgmnze für zuldssig eridart. Im Plan
worden zwei Nutzungsbegrenzungslinien und eine neue abweichende Die neue Bauweise wurde mit a3 bezeichnet.
BaLr.veise sO festgesetzt.

Herr Braun wies darauf hin, dass in den Gebieten WA 2,2 und WA 2.4 mit
der Enichlung von Puttdächem, einer Traufe zur Straße und den
festgesetzten rinthohen in den Holen Gebäudehöhen von maximal 16 m
entstehen können
um diese Höhe zu mildern, wird die Festsetzung 1.1.7 folgendermaßen
geändert:
In den Teilgebieten WA 2.2 und WA 2.4 ist ab der festgesetzten zulässigen
Oberkante der Wand hofseftig und straßensoifg eine Traufe oder ein
Wandrückspwng in der gesamten Gebaudebrehe von mindestens 1.00 m
tiefe auszubilden.
Damit triffl auch die Festsetzung 1.1.10 nicht mehrzu.
Sie wird geändert, in dem die Wendhohen gestrichen werden.
Die neue Festsetzung lautet dann:
Die festgesetzten Trauffiöhen gelten nur für die zur Straße gerichteten
Gebäudeseilen
( IBAbs. 1 BsuNVO)

Nach Vorlage aller Stellungnahmen, Straßenplsnungen. Regenwasser‘
konzept und gemeindlichen Abstimmungen zu dem Spielplatz erfolgen die
Abwagungseorachtäge. Erst dann wird der Enlvmrf geändert und erneut
beraten.
Bei grundsätzlichen Abderangen des Entwurt und erneuter Auslegung,
waren sich Herr Riemer und Frau Klohs einig, ist eine Nachtmgs
vereinbarung zur weiteren Bearbeitung des 8-Planes bezüglich des
Honorars zu schließen.

aufgestellt 10.07,2013

1/M%
Dipl-Ing. Mahta Klohs Dipl-Ing. ulf-Peter Tannen
Axchitekün tor Stadtplanung Geschäftsführer
Pmjektbearbeitehn
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraße f Dümperstraße“

Beratungen nach Auslegung. Antwort auf Aktennotiz 10.07.2013 Abwägungsvorschläge von Beratungsergehnissen nach Auslegung der Planung

Marita Klohs

Sehr geehrte Kollegen,

nach Kenntnisnahme der Aktennotiz leile ich folgendes mit:

Im punkt 3 heißt es im vorletzten Absatz am Ende, der Rahmenplan wird bezüglich einerverbleibrnden
privaten Grünftache in der Kramerttraße geändert; warum?

insgenamt ist der Festseizungskatalog nicht übersichtlichergeworden; es geht um die Gestalt der künftigen
Häuser und inngenamt üm den städtehaulichen Raum, dazu erschließen sich mir bei weitem nicht die
Konsequenzen, die aus den getroffenen Festsetzungen für diene Belange folgen; ich empfehle klarere
Festketzungen—Autn ahmen können später beantragt werden. Dann ist höchstwahrscheinlich eikennbar, was
der jeweilige Nachhar plane, man k annsich abstimmen; später wenn alle Hauser stelten, kann der Anlrag am
Bestand beurteilt werden bzw. verhandelt werden
- insbesondere gebe Ich zu der Aktennotiz zu bedenken:
- kann der 8-Plan die Regelungen der LBauO MV präeitieren, siehe Punkt 4. VienerAbsagz; die Tiefgaragen

tollen eben nicht im Hoi 1,40 es über die Gelardehöhe (der Nachbarn) hinausragen, oder doch?
Punke 4, nechster Absatz, wolle,, wir wirklich inneihalb der bebanbaeen Flächen Slchtschutzwande
(wahrscheinlich mit dem Haus veibunden, oder freistebend?( in einer Höhe von 7,SOm zulassen? Für den
Nachbarn bzw. die Nachbarn beidseitig entsteht dadurch eine für mich nicht akzeptable Härte

- Letzter Absatz auf der Seite, es sollen nun doch zum Nachbarn (auf der Grundutücbgrenze) Abgrenzungen in
einer Gesamthohe von 3,2Dm (gemessen auf der Nachbarseite) zulässig sein, warum?

- unter 4. Geht es weiter um die Lage der Anbauten, hofseitig; meiner Meinung nec h trifft die Präzisierung
auch auf Basfeld WA 2-4 zu

Insgesamt halte ich den Ansatz, ganz spezielle archtiteklonische Vorslellungen für Gebaudeentwürfe einerseits in
gang allgemeingültige Festsefeuneen des 6-Planes asdererseiln au verp acken und dann zu ermöglichten, für
schwierig, unübersichtlich, verwirrend und nicht plausibel und vorhersehbar in Bezug auf die dann wirklich baubares
Fnfwürfe der späteren Erwerber dec Parzellen. Neben der oben beuchriebenen Obacht hinsichtlich der
städtebaulichen Qualität, sollte auch derjeweilige Grundstücknnachbar mehr SicherheIt erhalten über das was in
seiner unmittelbaren Nachbarschaft altes so passieren kann. Ich halte das mittlerweile für ein
Ierma.*fungseesrhwernis und lasse mich jedoch gern in einem Gespräch vom Gegenteil überzeugen.

Mit freundlichen Grüßen

kca,ilükl Lulz Braun
Nonnm,hofer 5/zaße 19
17033 Neubrandsnbuw

phone: +49395/36949911

fan: 449395136949919
emal: braunOardtilekturlabcik-nb de
Inleenet: svav archilekturfabrik-nb de

Von,
Gesendet:
An:
Beseelt;

Lutz Braun (beaun@architekturlabrik-ebdej
Freitag, 19. Juli2013 1457
Matita (ichs; ‘Kunkel, Re9ine‘; r.ftiedebig-bau da
Asannotizwr Besprechung am 10072013, 8-Plan Nr, 110

Lutz Braun

Zu erster Anstrich
Eine Rahmenplanänderung ist nicht notwendig, da ein Spielplatz in einem allgemeinen Wohngebiet zulässig
ist.

Zu dritter Anstrich
Die Oberkanten der Tiefgaragen innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche, also auf dem Hof,
dürfen laut Festsetzung 1.1.4 nur 0,60 m über der Höhe der Oberkante des Gehweges am straflenseitigen
Gebäudeeingang liegen.

Zu vierter Anstrich
Die Festsetzung 1.1.10 legt fest, dass bei baulichen Anlagen, die mit seitlichem Grenzabstand errichtet werden,
die maximal festgesetzten Höhen von 7,50 m und 4,50 m zwingend einzuhalten sind. Ob es sich hierbei um
einen Anbau oder um eine Wand handelt wird nicht bestimmt Beides hat für den Nachbarn die gleiche
Wirkung. Uberschreitungen durch Absturzgitter, Sichtschutzwände und ähnliche bauliche Anlagen sind nicht
zulässig (16 Abs. 4 Satz 2 BauNVO).

Zu fünfter Anstrich:
Die örtliche Bauvorschrift
Auf der nicht überbauburen Grundstücks fläche sind nur Moschendruhtzuun, Stubgitterznun und Hecken bis
zu einer Höhe von 1,20 in zulässig. Pro Grundstück sind über eine Länge von mnximul 3,00 m Hecken und
Zäune mit einer Höhe von mnxirnul 2,00 m zulässig.
ermöglicht maximal, dass auf 0,60 m hohen Tiefgaragen im Hof ein 2,00 m hoher Zaun über eine Länge von
3,00 m als Sichtschu& errichtet werden kann. Somit ist nur eine Gesamthöhe von 2,6Dm über eine Länge von
3,0Dm zulässig. Dies ist aus nachbarschaftlicher Sicht zumutbar.

Sechster Anstrich:
Die Aussage ist richtig. Die Änderung der Lage der Anbauten zur Belichtung des WA 2.3 betrifft das Teilgebiet
WA 2.4.
Der Bebauungsplan gibt den Bauherren die Möglichkeit einer Architekturvielfa(t, die mit den Festsetzungen
des Bebauungsplanes bestimmt ist Die baulichen und gestalterischen Möglichkeiten, die er bei seinem
Bauvorhaben ausschöpfen kann, kann auch sein Nachbar realisieren. Somit kennt er die Vielfältigkeit, die
entstehen kann und kann sich darauf einstellen.
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 j(rämerstraße / Dümperstraße

Stellungnahmen Stadtverwaltung Abwägungsvorschläge von Beratungsergebnissen nach Auslegung der Planung

3.50 22.0113
Lutz Burmejuter Abt. Siadtplanunp j 2419

Abl.Az.: 1
T Eingang am:

23. Juli 20!]

Iplanung VNL
Frau Brentführer

E;n9 -Nr.. 23....._ 0

Bebauungsplan Nr. ‚10 xrßmrntraßel Dümpentraße
Irr Scitreiben vom 2201.13

Sehr geehne Frau Ceenlführer.

die mit o. g. Schreiben übergebenen unterlagen zur Aufttetlung eines Bebauungspla,rm wurden hin
sichtlich derveikelirtichen Belangt geprüFt. Die Planungen zu den Straßen erfolgen innerhalb der festgesetzten VerkehFsflächen des Bebauungsplanes. Sie
Im Frgebnin kitte ich Sie. die Verkehrsubteiturg bei der Sleaßcnptanung fur die neue Lage der Dumper- werden gesondert geplant und nicht in den Bebauungsplan abernommenstraße und der Begui nenstraße. vor ubernohinr in dm Bebauungsplan einzubeziehen.

FOr Rückfeagmn stehe ich Ihnen gern zur Veitügung.

lAie freundlichen Grüßen

Lutz

Bdter
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Stellungnahmen Stadtverwaltung SO Bauaufsieht
2.10.10 22.07.2013 00422-13-12-Ns
2.20
Beteiligung der Abteilungen der Stadtverwaltung am Bauleitplanverfahren

hier: Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 110 „Krämerstraße/ Dümperstraße“

Der Entwurf und die Begründung für den Bebauungsplan lagen mir vor.
Zum Bebauungsplan habe ich folgende— Anregungen

Es ist empfehlenswert die Rechtsgrundlage für Festsetzungen mindestens in der Begründung anzuführen.
Festsetzungen
1.1.3. Rechtsgrundlage: § 19(4) Satz 3
Werden Tiefgaragen errichtet, gilt die zulässige 6HZ von 1.0
1.1.4 Die Festsetzung ist entbehrlich, da Geschosse, die keine Vollgeschosse sind, bei der Berechnung der GEZ von
Gesetzes wegen unberücksichtigt bleiben ( 20(3) BauNVO. Eine Tiefgarage, die nur 60 oder 80cm aus dem Erdreich
herausragen darf, ist kein Vollgeschoss im Sinne der Vollgeschossregelung § 87(2) LBauO M-V
1.1.5 Hier wird eine max. Höhe von 0,60cm zugelassen, in der Begründung (5.15 Abs.G) sind es 0,80 cm. Als Grund
für die Festlegung wird Nachbarschutz angeführt., wäre es da nicht zweckmäßig, den Bezugspunkt zur
Höhenbestimmung an den seitlichen Grundstücksgrenzen festzulegen?
Warum müssen Tiefgaragen in geschlossener Bauweise errichtet werden?
1.1.11 Sichtschutzwand 2,50,aber 13.2 sagt nur 2 m max. 3m lang. Die Festsetzung der Höhe von
Sichtschutzwänden auf der Grundlage von § 16(2) Nr.4 BauNVO ist zweifelhaft, als gestalterische Festsetzung sinnvoll,
insoweit könnte 1.1.11 entfallen?
1.2.1 Sollte überarbeitet werden, da missverständlich.
1.2.1 Bezugspunkte zur Ermittlung der Höhen sollte an die unter 1.1.8 angepasst werden, 4. Anstrich ist nicht
verständlich— was ist mit vorgegebenen Mindesthöhen gemeint?
1.3 Die Festsetzung ist nicht ausreichend begründet., das kann zu Abwägungsprobleme führen, sh. dazu Urteil OVG
Greifswald (0VG Mecklenburg—Vorpommern, 30.09.2005, 3 K 35/04). Es fehlt der Nachweis, dass diese Verringerung
nicht unzumutbar ist gegenüber der gegenüberliegenden Bebauung (Brandschutz Mindestabstand Sm, Beleuchtung.
Belichtung, Sozialabstand), Abwägung der Interessen.
1.4.3 Formulierungsvorschlag:
Nebenanlagen, die Gebäude sind, sind im gesamten Gebiet unzulässig ( 14(1) Satz 3 BauNVO).
Nebengebäude nach § 14(2) dürfen nicht ausgeschlossen werden, keine Ermächtigungsgrundlage- sind
als Ausnahme im Gesetz vorgesehen.

gez. Neise

Mit freundlichen Grüßen

Helga Neise

2.10.10 Sachgebiet Bauaufsicht
Tel. 2474

Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraße / Dümperstraße‘

AbwigungsvorSchlilge von Beratungsergebnissen nach Auslegung der Planung
Zul.1.3 Der Rechtsbezug (519 Nr.4 Satz 3) wird im Plan ergänzt. Die Begründung wird entsprechend ergänzt.
— redaktionelle Anderung—

Zu 1.1.4 Die Festsetzung ‚Bei der Ermittlung der Geschossflächenzahl bleiben Tiefgaragen unberücksichtigt‘
wird im Plan gestrichen, da sie entbehrlich ist Die Begründung wird folgendermaßen geändert: Die
Tiefgamgengeschosse bleiben, da sie keine Vollgeschosse sind, bei der Ermittlung der Geschosstlüchenzahl
von Gesetzes wegen unberücksichtigt ( 20 (3) BouNVO.) Da die Tiefgaragen nur 60 cm aus dem Erdreich
herausragen dürfen, sind sie keine Vollgeschosse im Sinne der Vollgeschossregelung § 87 (2) LBouO M-V -

redaktionelle Anderung

Zu 1.1.5 Die maximale Höhe der Tiefgaragen soll 0,60 cm betragen. Dies wird in der Begründung korrigiert.
Die Bezugsangabe zu den Grundstücksgrenzen wäre zu unbestimmt, da die Höhen an den seitlichen Grenzen
variieren können. Zur Vereinheitlichung werden alle Höhenbezüge in der Festsetzung 1.1.8 (neu 1.1.7)
geregelt Zur besseren Bestimmung wird als Höhenbezug neu die Oberkante des Gehweges amstraßenseitigen
Gebäudeeingang festgelegt. Die Festsetzung 1.1.5 wird entsprechend geändert. -redaktionelle Anderung
Wird bei den geplanten geringen Grundstücksbreiten eine Tiefgarage geplant so wird der Bauherr das
gesamte Grundstück ausnutzen wollen, muss es aber nicht Die in der Begründung stehende Passage in Punkt
6.3, dass bei einer vollständigen Uberbauung des Grundstückes durch Tiefgaragen die geschlossene Bauweise
gilt, wird gestrichen. -redaktionelle Anderung

Zu 1.1.11. Für eine Sichtschutzwand von hofseitigen Terrassen ist ab der Oberkante des Terrassenfußbodens
maximal eine Höhe von 2,50 m zulässig.
I.aut Beratung vom 10.07.2013 (siehe Aktennotiz) sollen die maximalen Höhen von 7,50 ri und 4,50 m der
Anbauten zwingend eingehalten werden. Sie dürfen auch nicht durch Absturzsicherungen, Sichtschutzwände
und ähnliche bauliche Anlagen überschritten werden. Die Festsetzung 1.1.11 wird dementsprechend
folgendermaßen geändert:
Bei baulichen Anlagen, die mit seitlichem Grenzabstand errichtet werden, sind die maximal festgesetzten
Höhen zwingend einzuhalten. Überschreitungen durch Absturzgitter, Sich tschutzwände und ähnliche
bauliche Anlagen sind nicht zulässig ( 16 Abs. 4 Satz2 BauNVO).
Für Abgrenzungen auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen wird die örtliche Bauvorschrift 2.3.2
folgendermaßen geändert:
Auf der nicht überbaubaren Grundstückslläche sind nur Maschendrahtzaun, Stnbgitteaaun und Hecken bis
zu einer Höhe von 7,20 in zulässig. Pro Grundstück sind über eine Länge von maximal 3,00 m auch Hecken
und Zöune mit einer Höhe von maximal 2.00111 zulässig. -redaktionelle Anderung
Anmerkung: Somit können auf den Grundstücken, auch auf Tiefgaragen, 3,00 m lange und 2,60 m hohe
Abgrenzungen (Höhe Terrasse + Zaun) ab natürlicher Geländehöhe entstehen.
Grund für diese örtliche Bauvorschrift ist die Sicherung der Errichtung eines offenen durchgrünten
Hoffiereiches innerhalb des Stadtquartiers. Dies wird in der Begründung ergänzt.

Zu 1.2.1 die Festsetzung wird folgendermaßen ergänzt: -Rücksprünge von Baulinien von bis zu 2,00 m
oberhalb der vorgegebenen Mindesthöhen der Traufe und der Wand. -redaktionelle Änderung-
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 ‚Krämerstraße / Dümperstraße‘

Stellungnahmen Stadtverwaltung SG Bauaufsicht Abwigungsvorschläge von Beratung5ergebnissen nach Auslegung der Planung
1.2.1 abweichende Bauweise a1, a2 und aJ (522 Abs. 4 BauNVO)
Zum besseren Verständnis wird die Festsetzung redaktionell folgendermaßen geändert:
1.2.1.1 In der abweichenden Bauweise a 1, a2 und a3 sind Gebäude mit einer Grundstückstiefe von 600 m in
geschlossener Bauweise zu errichten.
1.21.2 In der abweichenden Bauweise al und a3 können Gebäude bis zu einer Grundstückstiefe von 74,00 m,
in der abweichenden Bauweise a2 bis zu einer Grundstückstiefe von 12,00 m, in geschlossener Bauweise
erricli tet werden.
1.2.3 Ab einer Grundstückstiefe von 6,00 m ist eine halboffene Bauweise zulässig.
1.23.1 In der abweichenden Bauweise al und a2 sind Gebäudeteile nur auf der jeweilig zum Grundstück
gehörenden nördlichen, östlichen und nordöstlichen Grundstücksgrenze zulässig.
1.23.2 In der abweichenden Bauweise a3 sind Gebäudeteile nur auf der jeweilig zum Grundstück gehörenden
südlichen und westlichen Grundstücksgrenze zulässig. -geringfügige inhaltliche Änderung zur Bauweise

zul.3 Die Festsetzung 1.3 wird folgendermaßen begründet:
Der § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB gibt den Gemeinden die Möglichkeit, in einem Bebauungsplan aus
städtebaulichen Gründen vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Abstandsflächentiefe festzusetzen.
Die abweichende Festsetzung von der Abstandsflächentiefe kann sich auf die seitliche, vordere oder hintere
Abstandsfläche beziehen. Bei einer geschlossenen Bauweise sind keine seitlichen Abstände verlangt Die
Einhaltung des vorderen straßenseitigen Abstandes, der laut Landesbauordnung M—V auch auf öffentlichen
Verkehrsilächen liegen kann, jedoch nur bis zu deren Mitte, kann aus städtebaulichen Gründen im Bereich der
Beguinenstraße, nördliche Dümperstraße und der 2. Ringstraße nicht eingehalten werden. Hier müssen, um
das Ziel der Planung zu erreichen, abweichende Maße der Tiefe der Abstandsfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a
BauGB festgelegt werden.
Ziel der Planung ist die Wiederherstellung des historischen Stadtgrundrisses mit Anpassung an die
vorhandenen, das Piangebiet umgebenden Bauhöhen von 10,50 m bis 14,60 m und an die für die Innenstadt
typische geschlossene Bebauung.
Um eine verdichtete Bebauung zur Schaffung des Altstadtcharakters zu erhalten, sind auf Grund der
festgelegten Höhen der Gebäude und der geringen Breiten der Straßenräume in den Bereichen verlängerte
Dümperstraße, Beguinenstraße und 2. Ringstraße die nach Landesbauordnung geforderten Abstandsflächen
0,4 x Höhe des Gebäudes straßenseitig nicht einzuhalten.
Im Fall der geplanten schmalen Gasse der 2. Ringstraße und der verlängerten Dümperstraße (Breiten 6,00 mi
und der neuen Gasse - Verlängerung der Beguinenstraße (Profilbreite von Gebäude zu Gebäude 8,50 mi sind
die bauordnungsrechtlichen Abstandserfordernisse von 0,4 x der Höhe der angrenzenden Gebäude nicht mit
den städtebaulichen Zielen der Planung vereinbar. Gegenüber der 6,25 m hohen Stadtmauer in der 2.
Ringstraße und in der verlängerten Dümperstraße soll der Bebauungsplan die planungsrechtliche
Voraussetzung für die Errichtung von maximal 9,00 m hohen traufständigen Gebäuden mit Firsthöhen von
14,50 m schaffen. In der Beguinenstraße soll der Bebauungsplan im Süden eine bis 11,50 m hohe Bebauung
mit Firsthöhen von bis zu 16,00 m ermöglichen.
Bei den geplanten Straßenbreiten von 6,0Dm und B,50 m wäre die geplante Bebauung an den straßenseitigen
Baulinien bauordnungsrechtlich unzulässig, da sich die nach Landesbauordnung (0,4H Gebäude) tiefen
Abstandsflächen in der 2. Ringstraße und Dümperstraße von 4,33 mund die in der Beguinenstraße von 5,2Dm
für die südliche Bebauung jeweils über die Straflenmitte erstrecken bzw. sich die Abstandsflächen

_________________________________________________________________________________________________

gegenüberliegender Bebauungen (Mauer — Gebäude) überschneiden.
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Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 Krämerstraße 1 DümperstraßC

Stellungnahmen Stadtverwaltung SG Bauaufsicht Ahwigungsvorschläge von Beratungsergehnissen nach Auslegung der Planung
Die Umsetzung der Planung wird durch die Festsetzung 1.3 nach § 9 Abs. 1 Nr.2a BauGB mit einer vom
Bauordnungsrecht abweichenden geringeren Tiefe der Abstandsflächen von 300 m im Bereich der 2.
Ringstraße und Dümperstraße sowie von 400 m im Bereich der Beguinenstraße ermöglicht Dieses Maß der
Tiefe der Abstandsflächen gilt nur für die straßenseitigen Außenwände.
Die Reduzierung der Abstandsflächen von O,4H auf 031H in der Beguinenstraße und auf 0,33H in der
2. Ringstraße und Dümperstraße hat keine wesentliche Auswirkung auf die Wahrung der Privatsphäre der
zukünftigen Nutzung, da im Fall der 2. Ringstraße sich gegenüber der geplanten Wohnnutzung die Mauer
befindet und in der Dümperstraße ein Wohnhof angrenzt. Im Fall der Beguinenstraße ist durch die südlichen
hofseitig liegenden Flächen ausreichend Platz für eine Privatsphäre vorhanden.
Die Belüftung der Gebäude ist durch die offene Bauweise im nördlichen Quartier und durch die von der
Bebauung frei gehaltene Hoffläche im südlichen Quartier gegeben.
Im Bereich nördlichen Bebauung der Beguinenstraße scheint laut Besonnungszeitmesser (Dipl—Ing. Manfred
Schmidt, Hygieneinstitut Karl-Marx-Stadt) ab April die Morgensonne von 8.00-9.00 Uhr bis zum Erdgeschoss
der Gebäude. Ab Mai ist eine volle Besonnung der Wohnungen gegeben.
Die Verringerung der Abstandsfläche ist somit nicht unzumutbar.
Die Abstandsflächen der Wieckhäuser 18 und 21 liegen bei Traufliöhen von 8,13 m und bei Firsthöhen von
11,46 m mit 3,70 m über der Mitte des angrenzenden 600 m breiten Straßenmumes der 2. Ringstraße. Die
Tiefe der Abstandsfläche nach Landesbauordnung von 0,4xH des Gebäudes = 3,60 m, mindestens 300 m, ist
innerhalb des angrenzenden 600 m breiten Straßenraumes bei einer gegenüberliegenden Bebauung mit
Traufhöhen von 900 m und Firsthöhen von 14,50 m nicht einzuhalten. Die Tiefe der Abstandsfläche der
Neubebauung entlang der?. Ringstraße ist mit 3,00 m festgesetzt Somit überlagern sich in den Bereichen der
Wieckhäuser 18 und 21 die Abstandsflächen der gegenüberliegenden Bebauung. Da jedoch die Wieckhäuser
innerhalb der Mauer nur eine geringe Breite aufweisen und eine enge Bebauung parallel zur Stadtmauer
städtebaulich gewünscht ist, ist in diesen Fällen eine Uberlagerung der Abstandsflächen zumutbar. Der aus
brandschutztechnischer Sicht geforderte Mindestabstand zwischen der Bebauung von 5,00 m wird
eingehalten. Die Belüftung dieser Häuser, die von Vereinen und für Gemeinbedarfszwecke genutzt werden,
kann durch direkte Lage an der Wallanlage gesichert werden. Die Belichtung von Aufenthaltsräumen in
Wohnungen nach DIN 5034-1 ‚jageslicht in Innenräumen“ in den Wintermonaten von möglichst einer Stunde
am 17Januar kann nur beim Wieckhaus Nr. 18 nicht gewährleistet werden. Erst ab dem 21. April ist hier eine
Besonnungsdauer von 4h möglich. Da dieses Wieckhaus nicht zu Wohnzwecken genutzt wird, kann eine
geringere Besonnungsdauer toleriert werden. Die Verringerung der Tiefe der Abstandsflächen nach LBauO ist
somit nicht unzumutbar.

Die Richtlinie über Feuerwehrzufahrten in M—V wurde bauaufsichtlich eingeführt und hat damit Gesetzeskraft.
Für den Einsatz von Drehleitern muss zwischen den Gebäuden eine Breite von mindestens 8,50 m
gewährleistet sein. Im Vorentwurf war dieser Abstand in der verlängerten Beguinenstraße und in der
2. Ringstraße nicht eingehalten. Zur Gewährleistung des Einsatzes für die Feuerwehr entsprechend der
Richtlinie wurde der Abstand der geplanten Gebäude durch Zurücksetzen der Baugrenzen und Baulinien
nördlich der Beguinenstraße um 1,50 m und südlich der Beguinenstraße um 1,00 m vergrößert, so dass der
entsprechend der Richtlinie notwendige Abstand von 8,50 m zwischen den Baufluchten eingehalten werden
kann. Das Zurückrücken der Baufluchten ist in diesem Bereich städtebaulich vertretbar. Für die nicht
überbaubaren Grundstücksflächen entlang der Beguinenstraße wird festgesetzt, dass hier keine Sträucher und

________________________________________________________________________________________

Bäume gepflanzt werden dürfen.
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Für den Bereich der 2. Ringstraße ist es aus städtebaulichen Gründen nicht möglich, die Breite der
Aufstellfläche auf 8,50 m zu vergrößern. Zur Gestaltung und zur effektiven Nutzung des innerstädtischen
Bereiches soll hier auch die Höhe der zukünftigen Gebäude nicht geändert werden. Somit ist für Räume mit
Öffnungen ab einer Bröstungshöhe von größer 800 m eine Rettung über Fenster nicht mehr möglich. Im
Rahmen der einzelnen Bauvorhaben müssen die Rettungswege individuell durch die Bauherren bestimmt
werden.

Zu 1.4.3 Die Festsetzung stimmt nut der bestehenden Festsetzung überein. Der Rechtsbezug wird ergänzL
-redaktionelle Andereng
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Einbeziehung in das Planverfahren zur Aufstellung des 8—Planes Nr. 110 ‚Kr‘dmerstraße!
Dümperstrafle‘
hier: Hinweise zum Planentwurf

Die Hinweise und Anregungen erfolgen zu den Entwürfen der Planzeichnung und der Begründung mit
Bearbeiuungsstand April/März 2013. An folgenden Darstellungen und Festsetzungen wird auf Grund
planerischer Envägungen und auf Grund von Hinweisen in Gesprächen bei der öffentlichen Auslegung
des Planentwurfes Prüfung bzw. Uberarbeitung empfohlen:

Planzeiehnung

— Die Baufelder sind zwar in sich mit Maßen versehen, doch fehlt die mafihiche Anbindung an die
vorhandene Umgebung (z.B. Flurstücksgrenzen, vorhandene Bebauung, Straßen, ...). Lediglich elsE-
lang der Ringstraße gibt es durch die Angabe der Straßenbreite diesen Bezug.

— Die zum Planentwurf hergestellten Visualisierungen zeigen die Kompliziertheit einer baulichen lö
sung für ßaufeld WA 1. Im Gegensatz zu der geschlossenen innenstädtischen Bebauung in WA 2
weist WA 1 zwei zueinander und zur Umgebung nur locker in Beziehung stehende Gebäude auf, die
baustrukturell eher einer Siedlung zuzuordnen sind. Könnte hier ein geschlossener Baukörper (ähn
lich B-Plan 109) besser die dem Baufeld zugedachten Funktionen — gute Wohnbedingungen bei in
nenstädtischer Dichte, optische Fassung der Straßenräume — erfüllen als die regellos wirkende Ein—
zellia usbeba uung?

- Ein öffentlichierlprivater Spielplatz. wie In den Visualisierungen zur öffentlichen Auslegung darge
stellt, ist bei Aufnahme in den Plan gemäß 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB und Anlage PIanZVO als öffent
lichelprivate Grüntläehe festzusetzen. Als Nebenanlage zur Hauplnulzung Wohnen wäre er ohne
gesonderte Festsetzung möglich.
Generell stellt die Anordnung eines Spielplatzes direkt neben den Erholungsbereichen der Wohnge
bäude (Westseite. andere Möglichkeiten eingeschränkt) ein Problem dar. Gtinstigcr wäre, wenn ein
öffentlicher Spietbereich vorgesehen werden soll, diesen an die kleine, platzartige Aufweitung nörd—
lid, der Krämerstraße an der Einmündung in die Ringstraße zu legen, wo er im öffentlichen Stra—
(lenraum bliebe und nebenbei die spitzwinklige, schwierig zu bebauende Quartietsecke entschärfen
würde.

- Im ßaufeld WA 2.3 [Ecke Krämer-/Dümperstraße) ist bei Ausnutzung der Festsetzungen zu Höhe
(First max. 19.5 m) und Dachform (min. 20‘) eine TH von ca. 17 m (6 Vollgeschosse) möglich. Die
Abstandsflächen nach LBauO begrenzen hier nicht. Da dort ein normales‘ Eckhaus ohne funktio
nelle Abweichung von der Umgebung entstelsen wird, wäre eine Höhenangleichung an die vorhan
denen Eckgebäude sinnvoll. Vorgeschlagen wird die Angabe einer max. TH wie bei den übrigen Bau-
feldern,

Text Teil 5

Stadt Neubrandenburg
Bebauungsplan Nr. 110 „Krämerstraße 1 Dümperstraße‘

Die textlichen Festsetzungen nennen teilweise detailliert die gesetzliche Grundlage [1.1.1. 1.1.8.
1.2.2), meist erfolgt aber keine Angabe. Die Form sollte einheitlich sein. Wenn die genaue Festset
zungsgrundlage liter nicht angegeben wird, müsste das in der Begründung geschehen.

AbwigungsvorschIäge von Beratungsergehnissen nach Auslegung der Planung

Zu erster Anstrich
Die Beniaflungen werden ergänzt.

Zu zweiter Anstrich
Im Gegensatz zu dem geschlossenen südlichen Quartier mit dem großen Wohnhof soll auf der kleinen
nördlichen Fläche zur besseren Belichtung Und Belüftung eine offene Bebauung entstehen. Die Straßenräume
werden durch die Gebäude gefasst, die auf den Baulinien errichtet werden müssen.

Zu dritter Anstrich
Ein Spielplatz ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 im Sinne einer Anlage zu sportlichen Zwecken in einem allgemeinen
Wohngebiet zulässig und braucht nicht gesondert festgesetzt zu werden.
Für die Ecke Krämerstraße 12. Bingstraße ist aus städtebaulichen Gründen eine Bebauung Vorgesehen.

Zu vierter Anstrich
Zur Betonung der Eckbebauung gegenüber dem Marktplatzcenter und gegenüber dem hohen giebelständigen
Wohngebäude Krämerstraße 14 mit einer Traufhöhe Von 14,16 m und einer Firsthöhe Von 19,37 m soll ein
ebenso markantes mehrgeschossiges Gebäude entstehen können Aus diesem Grund soll das neue Gebäude im
Baufeld WA 2.3 eine Traufliöhe von mindestens 12,50 m aufweisen. Die Höhe des Firstes mit maximal 19,SOm
bezieht sich auf die gegenüberliegende Bebauung.

Zu Text Teil B
Erster Anstrich
Die gesetzlichen Grundlagen werden im Plan ergänzt.
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— Der 8-Plan-Entwurf ermöglicht ein Bauen mit KG (auch alsTüL fordert dieses aber nicht. Wenn
Grundstückseigentümer mit KG bauen möchten, iii, Nachbar/ihre Nachbarn ihr Gebäude aber be
reits ohne KG errichtet haben, gibt es Probleme mit der Gründung. Vorherige Abstimmungen sind
sicher nicht immer möglich. Gibt es Beispiele für lösungen, die bereits mittels B-Plan festgesetzt
werden können, aus anderen Orten nut ähnlichen Bedingungen?

- Formulierungsvorschlag zur Klarstellung für Nr. 1.1.3, GRZ:
Die in der Planzeictsnung angegebenen Festsetzungen zur Grundflächienzalil gelten nur für oberirdi—
sche Anlagen, für die Errichtung von TG ... . Grundlage ist § 16 Abs. 5 BauNVO

— Nr. 1.1.5.0K Tiefgarage:
OK TG genauer bezeichnen, kann UK Decke. OK Rohdecke, OK FB über TG, Höhe seitlicher Aufkan—
lungen auf TG. ... sein.
Zu prüfen wäre, ob für OK IG unter Gebäude und als Terrasse verschiedene Höhen festgesetzt wer
den sollten. Die seinerzeit im Vorentwurf angegebene Höhe von 1.20 m war wegen der Beeinträch
tigungen der Grundstücksnaclibarn im Gartenbereichi vermindert worden — im Gebäudebereich stört
sie dagegen nicht und begünstigt sogar das Erreichen der Iß und den Schutz bei Fenstern im EG.

Nr. 1.1.8/1.2.2, Höhenbezug:
In 1.1.8 wird als Bezug für (alle) tlöhenmaße OK Gehweg am Ftauseingang genannt, in 1.2.2 Mitte
Haus/OK Stnßenmitte. in 1.1.50K Gelände Mine Haus. Um Missverständnisse zu vermeiden, tollte
entweder ein gemeinsamer Bezug gefunden oder genau angegeben werden, welche Höhen welchen
Bezug toben.

Nr. 1.1.10. TH zu Straßenseite:
Ist die Festsetzung verzichtbar? Nr. 2.1.2 regelt synimetrischi ausgebildete Satteldächer mit DN 20-
48‘. Bei symmetrischen Dächern sind zumindest in Traufstrllung die TH Straße und Hof gleich, so
dass die festgesetzte Höt,e ohnehin für beide Seiten gilt. Ist mit Symmetrie vielleicht nur die gleiche
Dachneigung gemeint?

- Nr. 1.1.11, Höhe Siehtschutz:
Vorschlag: allgemeinere Formulierung. Eine Sichtsctiutzwand sollte nicht nur in Kombination mit
Terrassen zulässig sein, da die Anwohner z.B. auch eine tiegefläche im Hasen, ihren Wäscheplatz o.a.
vor Blicken schützen möchten.
Die Festsetzung ist insgesamt zu hinterfragen. In 2.3 werden Sichtschuuwände an Grundstücks-
grenzen (Einfriedungen) mit sehr strikten Eorderungen belegt. Die Wände in 1.1.11 stehen demnach
nicht nur auf Grenzen — welches städtische Interesse liegt dann tuer der Höhenbegrenrung zugrun
de? Die Begründung sagt nichts aus. Reichen nicht die Regelungen der lBauO, v.a. auch in hinblick
auf eine Kontrolle?

— Nr. 1.2.2. Abweichungen von Baulinien und -grenzen:
Außer Abweichungen in der Tiefe sollten bei Bauhinien auch solche in der länge zugelassen werden,
da die Wechsel von Baulinien und Baugrenzen durch die Maßangaben sehr genau festgesetzt wer
den. Vorgeschlagen wird, dass Abweichungen um max. 20% von der jeweiligen längenmaßfestset
zung im Grenzbereicti Baugrenze/Baulinie zulässig sein sollten.

— Nr. 1.4, Stellplätze und Garagen:
Nach wie vor wird der Aussctiluss von Carports innerhalb der Baugrenzen als zu einschneidende
Festsetzung empfunden. Was nach 1,4.2 für oberirdisctie Garagen erlaubt ist (Anbau an Hatiptge
bäude. Standort innertsalb Baugrenzen). sollte auch für Carpnrts gelten. Zum Schutz der Nachbarn
kann, wie bei Flachdächern auf Garagen (Nr. 2.1.7). eine Dachbegrünung gefordert werden.
Generell stellt der geforderte Anbau von Garagen die Nutzung der Erdgeschosse vor Probleme. Er
schränkt die ohnehin geringen freien Fassadenlängen (geringe Grundstücksbreite. Zufat,rt) um wei
tere ca. 6 na ein.

Abwägungsvorschlge von Beratungsergehnissen nach Auslegung der Planung
Zu Zweiter Anstrich
Festlegungen zur Art von Gfündungen bzw. Zum Bau von Kellergeschossen haben keinen
Bodennutzungsbezug und sind planungsrechtlich nicht zulässig.

Zu dritter Anstrich
1.1.3 Für die Errichtung von Tiefgaragen gilt eine Grundflächenzahl von 1,0 (5516 Abs.5 undl9 Abs.4 Satz3
BauNVO). Der Rechtsbezug wird in der Planzeichnung und in der Begründung Punkt 6.2.2 ergänzt.

Zu Vierter Anstrich Nr. 1.15 OK Tiefgarage
Die Oberkante der Tiefgarage ist die obere Kante des Bauwerkes der Tiefgarage. Die Festsetzung 1.1.4 wird
dahingehend geändert, dass sich die Festlegung zur Höhe der Oberkante von Tiefgaragen von maximal 0,60 m
nur auf die nicht überbaubare Grundstücksfläche, nicht auf das gesamte Baugebiet bezieht

Zu fünfter Anstrich Nr. 1.1.8/1.2.2 Höhenbezug
Es wird ein gemeinsamer Höhenbezug für alle Höhenangaben folgendermaßen festgesetzt: 1.1.7 Gemäß § 18
Abs. 1 BauNVO wird als Bezugspunkt für die einzuhaltenden Höhenmaße die Oberkante des Gehweges am
straßenseitigen Gebäudeeingang bestimmt ( 18 Abs. 1 BauNVO).

Zu 6. Anstrich Nr. 1.1 10 TH zu Straßenseite
Symmetrisch ausgebildete Dächer werden nur für die Eckgebäude Dümperstraße / Beguinenstraße,
Dümperstraße / Krämerstrafle und für die Ecke Krämerstrafle / 2. Ringstraße festgesetzt. Alle anderen Gebäude
können auch mit unsymmetrisch ausgebildeten Dächern entstehen. Geregelt ist in diesem Fall nur die Höhe
der Traufen auf den Straßenseiten.

Zu 7. Anstrich 1.1.11 Höhe Sichtschutz
Die örtliche Bauvorschrift 2.3 Auf der nicht überbauburen Grundstücksfläche, also auf den Höfen, sollen pro
Grundstück über eine Länge von maxinaal 3,00 m Hecken und Zäune nah einer Höhe von naaximal 2,00 na
zulässig sein, wird ergänzt um den Zusatz „pro Grundstück‘. Damit werden höhere Einfriedungen zur
Freihaltung des Hofbereiches minimiert und der Eigentümer kann selbst entscheiden, wo er diese höhere
Einfriedung errichtet
Die Festsetzung 1.1.11, neu 1.1.10 berücksichtigt neu den Sichtschutz auf den Anbauten nicht mehr. Innerhalb
der festgelegten Höhe der Anbauten von 7,50 m und 4,50 m können alle baulichen Anlagen auch die für den
Sichtschutz entstehen. Die Festsetzung 1.1.10 wird folgendermaßen geändert:
Bei bouliclaen Anlagen, die mit seitlichem Grenzubstund errichtet werden, also bei den Anbouten an die
Hauptgebäude, sind die naaximal festgesetzten Hölaen zwingend einzulaolten. Übersclareitungen durch
Absturzgitter. Sichtschutzwünde und ähnliche bauliche Anlagen sind nicht zulässig.

Zus. Anstrich Nr. 1.2.2 Abweichungen von Baulinien und Grenzen
Die Baulinien wurden aus städtebaulichen Gründen zur Einhaltung einer geschlossenen Bebauung im
südlichen Quartier bzw. zur Sicherung von Eckgebäuden und ßaufluchten im nördlichen Quartier festgesetzt
Ihre Einhaltung ist aus städtebaulicher Sicht erforderlich. Abweichungen sind im konkreten Fall zur gegebenen
Zeit zu klären.
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Nr. 2.2, Zufahrten:
Vorgeschlagen wird, aus gestalterisciien.ßronden max, eine Zufahrtje Grundstück bis max. 3Dm
(prüfenl) Frontlänge zu gestatten und entsprechend zu begründen. § 9 BauGB lässt diese Festset
zung nicht zu.
Ebenfalls wird vorgeschlagen, aus gestalterisrhen Gründen maximale Gebäudebreilen, evtl. diffe
renziert nach Straßen, festzusetzen, um zu verhindern, dass gleiche Eigentümer für nebeneinander-
liegende Grundstücke ein wichtiges Gestaltungszirl des Planes unterlaufen.

Nr. 2.3.1, Einfriedungen:
Die Festlegung ist nicht eindeutig genug. Soll die Einfriedung in Sirht-Mauersverk erfolgen oder ist
nur eine massive Wand, auch geputzt. gefordert? So ist es in der Begründung zu lesen, dann wäre
aber die Unterkonstruktion ohne Bedeutung.
Insgesamt bleibt der Sinn der Fesisetzung fraglich. Nach Begründung soll sie innenstadtuntypisclie
Einfriedungen verhindern — was spricht aber gegen Holz oder Metall, zumal die Einfriedungcn Türen
und Tore aus diesen Materialien haben werden.

II. Kunkel

AbwigungsvorschIige von Beratungsergehnissen nach Auslegung der Planung

Zu 9. Anstrich Nr. 1.4 Stellplätze und Garagen
Um die Hoffläche frei von hochbaulichen Anlagen zu halten, sind Garagen nur innerhalb der überbaubaren
Fläche zulässig, wenn sie in ein Hauptgebäude integriert oder angebaut sind. Carportanlagen werden, da sie
kostengünstiger als Garagen sind, neu ebenfalls als Anbauten an das Hauptgebäude auf der Hofseite der
überbaubaren Fläche zugelassen. Die Dächer der Carports sind zur Gestaltung von Sichtbeziehungen als
Gründächer auszubilden. Es wird folgende neue Festsetzungen im Plan aufgenommen:
1.4.4 Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig, wenn sie hofseitig an ein Hauptgebäude
angebaut sind.
Die örtlichen Bauvorschriften werden folgendermaßen ergänzt:
2.1.9 Dächer von Carports sind als Grändächer auszubilden.

Zu 10 Anstrich Nr. 2.2 Zufahrten:
Die Regelung zu den Zufahrten wurde geprüft. Aus gestalterischer Sicht werden folgende zusätzliche örtliche
Bauvorschriften aufgenommen:
2.22 Pro Gebäude und Straßenseite ist nur ein Tor zulässig.
und
2.23 Es ist nur eine Breite der Tare von maximal 3,00 na zulässig.

Zu 11. Anstrich Nr. 2.3.1 Einfriedungen
Die örtliche Bauvorschrift „2.3.lfinfriedungen von zum äffentlichen Straßenraum gerichteten nicht bebauten
Flächen sind nur entlang der Baugrenzen/Boulinien in einer Hähe von mindestens L80 na in Mauerwerk
zulässig.“ wird ergänzt uni die genauere Beschreibung des Mauerwerkes als Sichtmauerwerk oder geputztes
Mauerwerk. Die Kombination Mauerwerk mit HolzlMetalltüren und Tore soll bei Einfriedungen die
zusammenhängende straßenbegleitende massive Bebauung ergänzen.
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Stellungnahme Entwurf 8—Plan Nr. 110 ..Kröinerstraße/Dümperslraßc
hier: Einordnung einer Spielplatzfläehr

Sehr qehrte Frau Kunkel.

wie in den Entwürfen zum 8-Plan Nr. 110 .Krämrrstraße/Dümperstraßr dargestellt. besteht der Vor
schlag im nördlichen Bereich des Bebauungsplanes (2. Ringstratlelßeguinenstraßel eine Kinderspiel
piatzanlage einzubinden, Von Seilen des Siädttschen lmmobihienmanagrments wird dieser Vorschlag
befürwortet

Mit dem Angebot einer ergänzenden Spielfläche an diesem Standort könnte das bestehende Defizit an
Spielpiahifläehe im Bereich der Innenstadt verringert werden. Nach der vom SIM im Jahre 2012 durch
geführten Spielpiatzanatyse ergeben sieh, für die Innenstadt 0.25 ma Spieiplatzflärhe je Einwohner.
Auch die angrenzenden Wohngebietsteile Jahnviertel nah 0.00 m1 und Katharinenviertel mit 0,84 m‘
Spielplatzfläehe sind unterversorgt. Der Richtwert von 2.00 ma Spielplatznäche entsprechend des bc- Ein Spielplatz ist nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 im Sinne einer Anlage zu sportlichen Zwecken In einem allgemeinen
schlossenen Handlungskonzeptes (Spielplatzentwickiungsplan DS: 3701351921 ist deutlich untersehrit- Wohngebiet zulässig und braucht nicht gesondert festgesetzt zu werden.
ten. Aus diesem Grund sprechen wir uns auch für die Einrichtung eitles öffenllirhen Spielplatzes alls.
Der Bebauungsplan sollte deshalb die Fläche ais solche festsetzen und nut dena dafür vorgesehenen
Planreichen kenntlich machen.

Hinsichtlich der Lage der vorgeschlagenen Spielplatiflärhe ist davon auszugehen, dass die Einrichtung
von den Kindern im Umfeld bestehender und neu entstehender Wohnbebauung reichlich genutzt wird.
im Schutz der Wailmauer und der Wotanbcbauung ist von einem gefahrlosen Spielen, abseits verkehrs
reicher Straßen. auszugehen.

Mit einrr Gesanatgröße von ca. 300.00 nt‘ würde die Spielfläche ein Angebot für den wotinungsnalarn
Quartiersbereich für die Altersgruppe der 8-bis 12-jätarigen erfüllen. Aufgrund des zu Verfügung ste
henden Platzes wird aber nur eine Grundausstattung mit wenigen Geräten möglich sein (zu beachten
sind hier aurls die notwendigen Abstände und die Einbezieltung naöglictter Fallschutzberemehel. für die
jüngeren Kinder empfehlen wir eine Sandspielfläche einzubezieheta.

Es ist erforderlich, die Objekt- und Ausfüttrungsplanung mit dem SIM abzustimmen, um auch die Aus
wirkungen bezüglich des späteren Pflege— und unterhaltungsaufwandes dabei zu betrachten.

M freundlic ‚en Grüßen
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